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Vernetzung und Kooperation (3. Kapitel) und den die

Qualität der Leistungserbringung bestimmenden Rahmen-

bedingungen wie Einsatz von Fachkräften, Ressourcen-

entwicklung und kommunalpolitischer Stellenwert der

Kinder- und Jugendhilfe (4. Kapitel) dargestellt und er-

örtert.

Auf eine differenzierte Betrachtung und Einschätzung

der allgemeinen Förderung durch Kinder- und Jugend-

arbeit in Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen dieser

Expertise verzichtet, da hierzu qualifizierte Einschät-

zungen bereits vorliegen (vgl. Dokumentation zum 50.

Landesjugendplan) und dieses Thema auch im Rahmen

weiterer Expertisen zum Kinder- und Jugendbericht des

Landes behandelt wird. Auch der Bereich der Kinder-

tagesbetreuung wird im Rahmen dieser Expertise nur

bezogen auf zentrale Aspekte (Schlüsselfragen) behandelt,

da der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kinder- und

Jugendhilfe – mit besonderer Berücksichtigung von Auf-

gabe und Rolle der Kindertageseinrichtungen – einen

eigenen inhaltlichen Schwerpunkt des Kinder- und

Jugendberichtes der Landesregierung darstellen wird.

Bei den quantitativen Übersichten über Umfang und

Profil der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-West-

falen konnte auf aktuelle Übersichten und Auswertun-

gen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

der Universität Dortmund und bereichsspezifische Aus-

wertungen des Sozialpädagogischen Institutes in Köln

zurückgegriffen werden. Für diese Zuarbeit und die

Bereitstellung der aktuellsten Daten möchten wir uns

bei unseren Kooperationspartnern an dieser Stelle be-

danken.

Erwin Jordan 

(Für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter)

Vorbemerkung

Im Rahmen der hier vorgelegten Expertise sollen zentrale

Herausforderungen und Entwicklungen in der Kinder-

und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen unter besonde-

rer Berücksichtigung neuerer Praxisentwicklungen und

Aufgabenschwerpunkte skizziert werden. Berücksichtigt

werden dabei sowohl quantitative Aspekte (Entwicklung

des Angebotes bzw. der Fallzahlen, Angebotsstrukturen,

Finanzen und Personal) als auch die damit verbundenen

bzw. über die quantitativen Dimensionen hinausweisen-

den inhaltlichen Profilbildungen und Akzentverände-

rungen in ausgewählten Arbeitsbereichen und Schwer-

punkten der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen.

Aufgrund der Erfahrungen und Kompetenzen der Bear-

beiterinnen und Bearbeiter in den verschiedenen Hand-

lungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe (Karin Böllert

und Erwin Jordan - Universität Münster, Dirk Nüsken,

Karin Schneider, Johannes Schnurr, Uwe Schulz und

Sabine Wagenblass als wissenschaftliche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Instituts für soziale Arbeit e.V.

in Münster) konnten vielfältige Kenntnisse, Erfahrungen

und Wertungen der Praxis in der Kinder- und Jugend-

hilfe im Rahmen dieser Expertise verdichtet und im

Kontext zentraler Kernaussagen profiliert werden.

Neben grundsätzlichen Einschätzungen zur Situation

von Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen

(1. Kapitel) und Bewertungen weiterer Entwicklungser-

fordernisse in der Kinder- und Jugendhilfe (5. Kapitel)

wird das der Expertise vorgegebene Thema im Wesent-

lichen unter Berücksichtigung arbeitsfeldspezifischer

Gesichtspunkte (2. Kapitel), den Erfordernissen von
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1.1 Bevölkerungsstruktur und
Bevölkerungsentwicklung

Ende 2002 lebten in Nordrhein-Westfalen 18.078.000

Einwohner, was bezogen auf das Jahr 1990 einem

Bevölkerungszuwachs von 26.000 Personen entspricht.

Der Bevölkerungszuwachs ist dabei nicht auf einen

Anstieg der Geburten, die weiter rückläufig waren,

1. Situation (Lebenslagen) von Kindern und 

Jugendlichen in NRW

Abbildung 1.1: 
Deutsche Bevölkerung in NRW nach Alter und Geschlecht am 31.12.2002

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass 52.000

Menschen mehr nach Nordrhein-Westfalen zogen als

das Land verließen. Für die Situation der deutschen

Kinder und Jugendlichen ist symptomatisch, dass ihr

Anteil an der Gesamtbevölkerung weiter rückläufig ist.
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Im Vergleich zu den Altersgruppen der 40- bis 45-

Jährigen und der 60- bis 65-Jährigen stellen die jünge-

ren Generationen eine Minderheit dar.

Vergleicht man in diesem Zusammenhang die Alters-

struktur der Jahre 1990 und 2002, dann fällt auf, dass

der Anteil der sehr jungen Bevölkerung (unter 4-

Jährige) um 9,5 % gesunken ist, wohingegen der Anteil

der männlichen Bevölkerung über 65 Jahre im gleichen

Zeitraum um über 45 % gestiegen ist.

Abbildung 1.2: 
Nichtdeutsche Bevölkerung in NRW nach Alter und Geschlecht am 31.12.2002

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Der Anteil der nicht-deutschen Bevölkerung betrug

2002 11 % gegenüber 9,3 % im Jahr 1990. Dieser Be-

völkerungszuwachs entstand vor allem in den Alters-

gruppen der 3- bis unter 15-Jährigen und der mittleren

Jahrgänge der 21- bis 40-Jährigen. Damit ist die auslän-

dische Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen im Durch-

schnitt deutlich jünger als die deutsche Bevölkerung.

Während bei der deutschen Bevölkerung die 30- bis

unter 50-Jährigen den größten Anteil ausmachen, trifft

dies bei der ausländischen Bevölkerung für die Alters-

gruppe der 20- bis 40-Jährigen zu.
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Die Entwicklungen verlaufen dabei in den einzelnen

Altersgruppen durchaus uneinheitlich. So nehmen die

Altersgruppen der unter 3-Jährigen bis unter 10-Jähri-

gen gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil kontinuier-

lich ab. Die Altersgruppen der 10-bis 21-Jährigen nehmen

dagegen in den nächsten Jahren noch deutlich zu und

verringern ihren Bevölkerungsanteil erst ab 2010. 

Für junge Menschen in Nordrhein-Westfalen bedeutet

dies insgesamt, dass sie in einer alternden Gesellschaft

aufwachsen, für die sie auf der einen Seite in Hinblick

Bevölkerungsprognosen, die sich aufgrund der erleichter-

ten Einbürgerungen in Bezug auf die nicht-deutschen

Bevölkerungsanteile allerdings noch verändern können,

gehen übereinstimmend davon aus, dass sich dieses

Altersverhältnis dahingehend auswirken wird, dass in

den nächsten Jahren der Anteil der jüngeren nicht-deut-

schen Bevölkerung zunehmen, der der deutschen Bevöl-

kerung stark abnehmen wird. 2001 sind in Nordrhein-

Westfalen 60.600 Menschen eingebürgert worden, 7,9 %

weniger als noch ein Jahr zuvor, wobei die größte Grup-

pe der Eingebürgerten aus der Türkei stammt. Nach den

Prognosen des Zentrums für interdisziplinäre Ruhrge-

bietsforschung wird bis 2015 der Anteil nicht-deutscher

Kinder und Jugendlicher um 39 % zunehmen, in dem

gleichen Zeitraum wird sich der Anteil der deutschen

Bevölkerung unter 18 Jahren an dieser Altersgruppe von

knapp 87 % im Jahre 2001 auf 78 % verringern. 

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Mikrozensus 2002, Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung

2004 

Abbildung 1.3: 
Bevölkerungsentwicklung der 0- bis 27-Jährigen 1990- 2015
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1.2 Familienstruktur und
Familienentwicklung 

In dem Maße wie der Anteil der jüngeren Generationen

an der Bevölkerung rückläufig ist, verändern sich auch

die Haushaltsformen in Nordrhein-Westfalen. Jeder dritte

Haushalt war 2002 ein Ein-Personen-Haushalt. Haushalte

mit mehr als drei Personen machten nicht einmal mehr ein

Drittel der Haushalte aus. Nur noch in knapp einem Vier-

tel der insgesamt 8,3 Millionen Privathaushalte wohnten

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Alleinlebende

bilden mittlerweile die größte Haushaltsgruppe.

Allein-
lebende

Ehepaare Nicht eheliche
Lebensgemein-
schaften

Alleiner-
ziehende

Sonstige
Lebens-
formen

Ins-
gesamt

mit 
ledigen
Kindern
unter 
18 J.

ohne
ledige
Kinder
unter 
18 J.

mit
ledigen
Kindern
unter
18 J.

ohne
ledige
Kinder
unter 
18 J.

mit
ledigen
Kindern
unter
18 J.

ohne
ledige
Kinder
unter 
18 J. 

absolut 29.852 16.190 27.074 851 3.631 2.923 1.774 874 83.168

% 35,9 19,5 32,6 1,0 4,4 3,5 2,1 1,1 100

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Mikrozensus 2002, Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung 2004 

auf die Zukunft dieser Gesellschaft immer wertvoller

werden, in der auf der anderen Seite ihre Interessen und

Bedürfnisse u.U. aber auch gegen die Majorität der älte-

ren Generationen behauptet werden müssen. Das Auf-

wachsen der jüngeren Generation ist zudem dadurch

geprägt, dass ihre Lebenskontexte durch eine Pluralität

von Kulturen, Werten und Normen gekennzeichnet sind.

Eine Vielfalt von Werthaltungen und Lebensweisen ist

möglich. Dies als Chance begreifen zu können, ist daran

geknüpft, dass Kompetenzen angeeignet werden, die

dazu beitragen, zwischen diesen Möglichkeiten begrün-

det auswählen und andere Kulturen anerkennen zu kön-

nen. Hierzu zählt dann auch, dass zivile Formen des

Interessenausgleichs entwickelt werden (BMfFSFJ

2002, S. 180 ff.).

Von den rund 5,2 Millionen Familien lebt die große Mehr-

heit als Ehepaar mit Kind, Alleinerziehende und nicht-

eheliche Lebensgemeinschaften machen jeweils 9 %

aus, wobei auch in Nordrhein-Westfalen Alleinerziehen-

de überwiegend Frauen sind.

Tabelle 1.1: 
Haushalte nach Lebensformtyp in Nordrhein-Westfalen 2002
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Solche Veränderungen der Sozialisationsprozesse der

jungen Generation bedeuten nun allerdings nicht, dass

die Familie vor dem Hintergrund vielfältiger außerfami-

lialer Erziehungsorte weniger wichtig wird und aus der

Perspektive von Kindern und Jugendlichen an Bedeu-

tung eingebüßt hätte. Vielmehr müssen Familien ver-

stärkt die Aufgabe übernehmen, die Heterogenität der

unterschiedlichen Lebensbereiche und sozialen Milieus

ihrer Kinder zu koordinieren und zu integrieren. Die

sich daraus insgesamt ergebenden neuen Herausforde-

rungen an die Erziehung der Kinder führen für viele

Eltern zu Orientierungsproblemen; das Wissen darüber,

welche Normen heute sinnvoll sind, was ‚richtig’ und

‚falsch’ ist, hat an Eindeutigkeit eingebüßt und ist für

nicht wenige Eltern verloren gegangen. Als eine Reak-

tion darauf, verzichten Eltern auf Forderungen an ihre

Kinder bei Beibehaltung des emotionalen Rückhalts, ein

Erziehungsverhalten, das auf der einen Seite als „naiver

Erziehungsstil“ (Schmidtchen 1997) bezeichnet wird,

das auf der anderen Seite aber auch erkennbar werden

lässt, dass Eltern gegenwärtig einen höheren Unterstüt-

zungsbedarf bei der Erziehung ihrer Kinder haben (vgl.

Böllert 2003; Peuckert 2002). 

In 38 % aller nordrhein-westfälischen Familien lebten

Kinder unter 18 Jahren, wobei die Ein-Kind-Familie

mittlerweile die größte Gruppe darstellt. Vor allem bei

Alleinerziehenden und in nicht-ehelichen Lebensgemein-

schaften ist dies – im Gegensatz zum westdeutschen

Durchschnitt der 2-Kind-Familie – die dominante Fami-

lienform. Familien mit mehr als zwei Kindern sind selten

und wenn, dann in ehelichen Familienformen anzu-

treffen. Kinder und Jugendliche wachsen in Nordrhein-

Westfalen somit immer häufiger geschwisterlos auf,

Gleichaltrigenkontakte ergeben sich von daher nicht

mehr überwiegend im familiären Umfeld, sondern wer-

den statt dessen in organisierten institutionalisierten

Kontexten gestaltet oder in durch Eltern, Kinder und

Jugendliche selbstorganisierten Zusammenhängen er-

lebt. Dies beschleunigt nicht nur eine Entwicklung der

Institutionalisierung von Kindheit, sondern trägt ebenso

dazu bei, dass sich die Orte der Erziehung und Sozia-

lisation von Kindern und Jugendlichen vervielfältigen. 

Abbildung 1.4: Familien mit ledigen Kindern

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 
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Im Gegensatz zu dem öffentlichen Wehklagen über

einen Bedeutungsverlust der Familie, hat die Familie aus

der Sicht der betroffenen jungen Menschen einen enorm

hohen Stellenwert:

n Knapp 90 % der jungen Menschen gibt an, mit den

Eltern im Großen und Ganzen gut klarzukommen. 

n 70 % der jungen Menschen sind davon überzeugt,

dass man eine Familie braucht um glücklich zu sein. 

n Nur 5 % der Jugendlichen äußern den Wunsch, spä-

ter keine eigenen Kinder haben zu wollen, wobei

zwischen dem Kinderwunsch und der Realisierung

dieses Wunsches perspektivisch eine immer größere

Lücke klafft. 

n Knapp 70 % der Jugendlichen wollen später ihre Kin-

der im wesentlichen genauso erziehen, wie sie selbst

von ihren Eltern erzogen worden sind. Die Zustim-

mung zu dem selbst erfahrenen Erziehungsstil war

dabei noch nie so groß. 

Zentrale Konfliktpotenziale zwischen den Generationen

sind somit nicht mehr feststellbar (vgl. Deutsche Shell

2002). Und auch für die nordrhein-westfälischen Kinder

und Jugendlichen sind die Eltern die ‚wichtigste Person

auf der Welt’. Diese Einschätzung bleibt selbst dann

noch bestehen, wenn bei den älteren Jugendlichen die

Bedeutung der Freundin und des Freundes sowie die

anderer Gleichaltriger wächst. Parallel zu der hohen Wert-

schätzung des Elternhauses entwickeln sich zusätzlich

„multilokale Mehrgenerationenfamilien“ (vgl. Bertram

2000), da trotz aller Mobilitätszwänge Verwandt-

schaften überwiegend sozialräumlich organisiert blei-

ben. Die Großeltern in der Nachbarschaft sind wichtige

Bezugspersonen, die so etwas wie einen zweiten Fami-

lienhaushalt bilden, der durch gemeinsame Aktivitäten,

soziale und emotionale wie materielle Unterstützung

gekennzeichnet ist (vgl. Zinnecker u.a. 2003).

Dies alles heißt nun aber nicht, dass junge Menschen

nicht die Erfahrungen machen müssen, wie fragil aktu-

ell der familiale Kontext ist. 2002 wurden in Nordrhein-

Westfalen 47.208 Ehen geschieden, wobei in 44 % der

Fälle minderjährige Kinder von der Trennung ihrer

Eltern betroffen waren. Scheidung und Trennung sind

auch mit Abstand die häufigste Ursache für die

Familienform der Alleinerziehenden. Die Art und Weise,

wie Kinder das Auseinanderbrechen ihres familiären

Kontextes erleben und verarbeiten, ist dabei entschei-

dend davon abhängig, wie es den beiden Elternteilen

gelingt, ihre Elternrolle auch nach der Trennung einver-

nehmlich auszufüllen und Konflikte, die aus dem

Scheitern der Liebesbeziehung resultieren, nicht mit der

Wahrnehmung der Elternrolle zu vermengen.
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1.3 Kinder, Jugendliche und Familien in
belasteten sozio-ökonomischen
Lebenslagen

In den Familienhaushalten ist die Mehrzahl der Bezugs-

personen erwerbstätig, wobei auch geringfügige Be-

schäftigungsverhältnisse mit erfasst werden. Deutlich

niedriger ist die Beschäftigungsquote der Alleinerzie-

henden, da für sie die ohnehin schwierige Vereinbarkeit

von Berufstätigkeit und Familie zusätzliche Belastungen

beinhaltet, was wiederum unmittelbare Auswirkungen

auf die Höhe des Familieneinkommens hat.

Rund zwei Drittel der Alleinerziehenden leben mit ihren

Kindern von einem Nettoeinkommen von bis zu 1.500

Euro, die Einkommenssituation der Ehepaare und

Lebensgemeinschaften mit Kindern ist demgegenüber

deutlich besser. Hinzu kommt, dass rund 60 % der

Alleinerziehenden 35 % ihres Familieneinkommens für

Mietausgaben aufwenden müssen, wohingegen dieser

Aufwand in den anderen Familien überwiegend auf 25 %

beschränkt bleibt.

Trotz eines geringfügigen Rückgangs der Anzahl der

Sozialhilfeempfänger in Nordrhein-Westfalen sind es nach

wie vor die jüngeren Altersgruppen, die am stärksten

von Sozialhilfeleistungen abhängig sind. Die Anzahl der

von Sozialhilfe Abhängigen unter 7-Jährigen stieg 2002

auf 103.700 Personen an. Fast jedes 12. Kind unter 10

Jahren war auf Sozialhilfe angewiesen. Von allen Sozia-

lhilfebeziehenden (Ende 2002 653.743 Personen) waren

38 % noch keine 18 Jahre alt. 

Tabelle 1

Haushaltsnettoeinkommen
Ehepaare und
nichteheliche
Lebensgemeinschaften

Alleinerziehende Insgesamt

unter 500 Euro 1,3 4,2 1,7

500 - 1.100 Euro 4,5 32,3 8,6

1.100 - 1.300 Euro 3,8 15,8 5,5

1.300 - 1.500 Euro 6,0 12,1 6,9

1.500 - 2.000 Euro 20,8 19,2 20,5

2.000 - 2.600  Euro 24,4 9,4 22,2

2.600 - 2.900 Euro 8,7 2,1 7,7

2.900 Euro und mehr 30,6 4,8 26,8

100 100 100

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Mikrozensus 2002, Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung 2004 
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Besonders stark auf Sozialhilfe angewiesen sind über-

dies die Kinder mit nicht-deutscher Staatsbürgerschaft.

Bei ihnen ist mit einem Anteil von 14 % die Sozialhilfe-

quote doppelt so hoch wie bei den unter 7-Jährigen mit

deutscher Staatsanghörigkeit. Überproportional häufig

sind ebenso Alleinerziehende in der Gruppe der Sozial-

hilfeabhängigen vertreten, über ein Drittel aller Sozial-

hilfe beziehenden Personen war alleinerziehend. Eine

weitere große Risikogruppe stellen schließlich Familien

mit drei und mehr Kindern dar.

Zudem zeigt sich eine für Nordrhein-Westfalen charak-

teristische Konzentration armer Familien in städtischen

Ballungszentren und dabei überproportional häufig im

Ruhrgebiet. Von den insgesamt 23 kreisfreien Städten

zeichnen sich 8 durch eine sehr hohe Belastung der

sozioökonomischen Lebenslagen und damit durch einen

sehr hohen Anteil nichtdeutscher Bevölkerungsgruppen,

eine sehr hohe Sozialhilfedichte und einen sehr hohen

Anteil arbeitslos gemeldeter Personen an der Gesamtbe-

völkerung aus (Belastungstyp 1). Die anderen 15 kreis-

freien Städte sind durch diese Indikatoren hoch belastet

(Belastungstyp 2), während die Landkreise weder sehr

hoch noch hoch belastet sind. Dass Armut in erster Linie

ein (groß-)städtisches Problem darstellt, wird überdies

dadurch deutlich, dass auch von den 35 kreisangehöri-

gen Städten und Gemeinden mit mehr als 60.000 Ein-

wohnern immerhin 16 den beiden genannten Belas-

tungstypen angehören, von den 86 kreisangehörigen

Städten und Gemeinden mit unter 60.000 Einwohnern

fallen dagegen ‚nur’ 14 in diese Belastungskategorien

(vgl. Schilling/Pothmann./Overmann 2003).

Insgesamt zeigt sich, dass die familiale Situation nicht

nur durch zunehmende Orientierungsprobleme im Zu-

sammenhang mit den veränderten Bedingungen des

Aufwachsens der nachwachsenden Generation charakte-

risiert ist, die einen wachsenden Unterstützungsbedarf

der Familien zur Folge hat. Die Entscheidung für ein

Kind bzw. eine Familie beinhaltet auch in Nordrhein-

Westfalen das höchste Verarmungsrisiko. Dieses Risiko

potenziert durch die Instabilität der sozio-ökonomischen

Verhältnisse im Kontext der Krise der Arbeitsgesell-

schaft. Besonders betroffen sind Kinder, ausländische

Familien, Alleinerziehende und Familien mit mehreren

Kindern.

Nachgewiesene Folgen dieser Entwicklung sind gesund-

heitliche Beeinträchtigungen der betroffenen Kinder

und Jugendlichen (vgl. Trabert 2000). Auch wenn die

Forschungen hierzu erst am Anfang stehen und die ge-

sundheitliche Lage von Kindern und Jugendlichen nicht

monokausal erklärt werden kann, so können deutliche

Zusammenhänge der prekären sozioökonomischen Lage

von Familien mit der Mortalität und Morbidität im

Kindes- und Jugendalter, der Betroffenheit dieser

Altersgruppen mit Unfällen im Straßenverkehr, der

Gewöhnung an wenig gesundheitförderliche Ernäh-

rungsgewohnheiten, eine mangelnde Zahngesundheit

und ein subjektiv schlechteres Wohlbefinden sowie

größere Auswirkungen sozialer und psychischer

Belastungen nachgewiesen werden (vgl. Mielck 1998;

2000; Klocke 2000; Seifert 2002). Lauterbach und

Lange (1999) konnten zudem deutlich schlechtere

Chancen und Benachteiligungen im Schul- und

Ausbildungsbereich nachweisen. Kinder, die in materi-

ellen Mängellagen leben, erreichen signifikant niedri-

gere Bildungsabschlüsse als Kinder aus dem sog.

Mittelstand. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche

aus armen Familien als Erwachsene wiederum auf So-

zialhilfe angewiesen sein werden, ist besonders groß. So

besuchen Kinder aus solchen Familien deutlich häufiger

Ausbildungseinrichtungen, die darauf verweisen, dass

der Berufsstart nicht erfolgreich verlaufen ist und die

zudem mit Prozessen einer negativen Statuszuweisung

verbunden sind (vgl. Mansel/Palentien 1998; Klocke

1998). Das aber heißt, dass Armut und damit soziale

Ungleichheit potenziell ‚vererbt’ werden. Familien in

sozio-ökonomisch prekären Lebenslagen werden somit

immer mehr zu einem Seismographen für gesellschaftli-

che Spaltungstendenzen, die längst nicht mehr nur für

Familien aus den unteren sozialen Schichten zu Beein-

trächtigungen und Benachteiligungen führen (BMfFSFJ

2002: 137 ff.; 2002: 218 ff.).
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1.4 Kinder und Jugendliche in schulischer
Ausbildung

2,3 Millionen Schüler und Schülerinnen besuchten im

Schuljahr 2001/02 allgemeinbildende Schulen. Quanti-

tativ betrachtet befindet sich die Schülerpopulation

gegenwärtig auf einem sehr hohen Stand, der in den

nächsten Jahren aufgrund der demographischen Ent-

wicklung allerdings deutlich absinken und alleine für

den Grundschulbereich zu einem Rückgang von 14 %

bis zum Schuljahr 2011/12 führen wird.

*) öffentliche und private allgemein bildende Schulen

1) hauptamtliche und BAT-Lehrer(innen)

2) Weiterbildungskollegs; ab Schuljahr 2001/2002 wurden die bisherigen Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs zu Weiterbildungskollegs zusammengefasst.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

Tabelle 1.3: 
Allgemein bildende Schulen in Nordrhein-Westfalen mit Beginn des Schuljahres 2002/03

Allgemein bildende Schulen*) in NRW zu Beginn des Schuljahres 2002/03 nach Schulformen

Schulform Schulen

Schüler(innen)
Lehrer / 
Lehrerinnen 1)

insgesamt
darunter im 7.
Schuljahrgang

Grundschule 3.462 782.765 x 41.072

Noch nicht
umorganisierte Volksschule

2 865 108 57

Hauptschule 738 290.421 51.609 20.427

Realschule 550 343.085 59.934 18.825

Gesamtschule 216 221.991 32.189 16.390

Gymnasium 627 541.286 66.480 33.241

Freie Waldorfschule 48 17.057 1.440 1.513

Sonderschule im Bereich

Grund- und Hauptschule 705 101.569 9.735 16.643

Realschule und Gymnasium 2 499 74 100

Schulen der allgemeinen
Ausbildung zus.

6.350 2.299.538 221.569 148.268

Schulen der
allgemeinen Fortbildung zus.2) 55 23.580 x 1.395

Allgemein bildende Schulen
insgesamt

6.405 2.323.118 221.569 149.663

Mit dem Wechsel von der Grundschule zu einer weiter-

führenden Schule wird das Gymnasium die am häufig-

sten besuchte Schulform in Nordrhein-Westfalen. Dies

trifft gleichermaßen für männliche wie weibliche Ju-

gendliche zu. Immer weniger Schülerinnen und Schüler

gehen zu einer Hauptschule, den stärksten Zuwachs der

Schülerpopulation hatten in den letzten Schuljahren die

Real- und Gesamtschulen zu verzeichnen. Dabei haben

vor allem die beiden IGLU-Studien deutlich herausgear-

beitet, dass beim Übergang von der Grundschule an eine

weiterführende Schule die Empfehlung für eine spezifi-

sche Schulform wenig über das Leistungsvermögen der

Grundschülerinnen und -schüler aussagt (vgl. Bos, u.a.

2003; Bos, u.a. 2004).
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Bei der bundesweiten IGLU-Studie schnitten die deut-

schen Grundschülerinnen und -schüler in Hinblick auf

ihre Lesekompetenz im internatonalen Vergleich relativ

gut ab. Während sich die deutschen 15-Jährigen in der

PISA-Studie im unteren Drittel wiederfanden, landeten

die Viertklässler im oberen Drittel (vgl. Deutsches PISA-

Konsortium 2001; 2003). Im Vergleich einiger Bundes-

länder schnitten die nordrhein-westfälischen Grundschü-

lerinnen und -schüler leicht unterdurchschnittlich, aber

ebenfalls besser als die 15-Jährigen ab. Übereinstimmend

stellen aber sowohl die PISA- als auch die IGLU-Aus-

wertungen fest, dass der Bildungserfolg im deutschen

Schulsystem in erster Linie durch die soziale Herkunft

der Schülerinnen und Schüler und nicht in gleichem

Maße durch deren Bildungsanstrengungen bestimmt ist.

Vor allem der Nachwuchs von Arbeitern und Migranten

wird systematisch benachteiligt. Bei gleicher Leistung

hat das Kind eines Managers eine 2,63-mal so große

Chance auf eine Gymnasialempfehlung wie das Arbei-

terkind. Das Kind mit deutscher Staatsangehörigkeit hat

eine 1,66-mal so große Chance wie das Kind aus

Migrationsfamilien. 

Auch in Nordrhein-Westfalen müssen Eltern, Schülerin-

nen und Schüler die Erfahrung machen, dass Übergangs-

empfehlungen in der Grundschule und Zensurengebung

durch ihre soziale und ethnische Herkunft beeinflusst

werden. Und auch in den nordrhein-westfälischen

Schulen sind nicht-deutsche Schülerinnen und Schüler

die benachteiligste Schülerpopulation. Von besonderer

Brisanz sind diese Ergebnisse aber nicht nur in Hinblick

auf die Tradierung von Strukturen sozialer Ungleichheit,

relevant sind die analysierten Ungleichheitsstrukturen

auch deshalb, weil es im Bildungssystem aufgrund sei-

ner mangelnden Durchlässigkeit kaum Möglichkeiten

der Korrektur der einmal getroffenen Schullaufbahnent-

scheidungen ‚nach oben’ gibt.

Nicht einmal jeder zehnte nicht-deutsche Schüler

besuchte im Schuljahr 2002/03 ein Gymnasium. Aller-

dings ging auch der Besuch der Hauptschulen in dieser

Schülerpopulation stark zurück. War das noch bei einem

Drittel dieser Schüler und Schülerinnen im Schuljahr

1990/01 die besuchte Schulform, so trifft dies für das

Schuljahr 2002/03 nur noch für ein Fünftel der nicht-

deutschen Schülerpopulation zu. Auch hier werden mitt-

lerweile mehrheitlich Schulabschlüsse an höheren

Schulformen angestrebt, dies mit Mehrheit an Real- und

Gesamtschulen. 

Dass das Gymnasium die am häufigsten gewählte

Schulform ist, heißt nicht, dass das Abitur auch der häu-

figste Schulabschluss ist. Dies ist statt dessen Fachober-

schulreife, wobei Mädchen mehrheitlich nicht nur einen

höheren Schulabschluss als die Jungen aufweisen, ihr

Anteil an den Schulabgängern ohne Schulabschluss ist

mit 3,3 % auch deutlich geringer als bei den männlichen

Schulabgängern (5,3 %). 

Quelle: Zentrum für interdisziplinäre Ruhrgebietsforschung 2004 

Abbildung 1.5: 
Schulabgänger nach Schulform, Geschlecht und Staatsangehörigkeit 2002
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1.5 Schule als Lern- und Lebensort

Neben den Strukturen des schulischen Bildungssystems

ist die Bedeutung der Schule aus der Perspektive der

betroffenen Schülerinnen und Schüler von besonderem

Interesse. Dabei geht es um den Stellenwert, den die

Schule in ihrem Lebensalltag und für ihre Lebenspla-

nungen einnimmt. Bemerkenswert ist in diesem Zusam-

menhang zunächst, dass nur ein Drittel der Jugendlichen

gerne zur Schule geht, was nicht zu dem Fehlschluss

führen darf, dass damit gleichzeitig niedrige Bildungs-

aspirationen verbunden werden. Vielmehr ist der gegen-

wärtigen Schülergeneration die Entwertung schulischer

Abschlüsse und die enorme Bedeutung höherer Schul-

abschlüsse durchaus bewusst. Folgerichtig werden diese

von der Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler auch

angestrebt und dies selbst dann, wenn die aktuell be-

suchte Schulform den eigenen hohen Bildungserwartun-

gen nicht entspricht, wobei sich die Mädchen als ehrgei-

ziger erweisen als dies für die Jungen gelten kann (vgl.

Deutsche Shell 2002). 

Die besuchte Schulform steht zudem in einem unmittel-

baren Zusammenhang mit der Gefahr, an den Bildungs-

anforderungen zu scheitern. Während 32 % der Haupt-

schüler und -schülerinnen eine Klasse wiederholt haben,

trifft dies für ‚nur’ 23 % der Gymnasiasten zu. Jeder

sechste Jugendliche, der eine Hauptschule besucht, ist

sich hinsichtlich der Erreichung seines Schulabschlus-

ses unsicher, bei den Gymnasien und Realschulen sind

dies jeder Zehnte. Ähnliche Unterschiede sind in bezug

auf die Sicherheit, das eigene Berufsziel auch realisieren

zu können, feststellbar (vgl. Deutsche Shell 2002).

Auch wenn der Anteil der nicht-deutschen Schulabgän-

ger ohne Schulabschluss rückläufig ist, so ist diese Schü-

lerpopulation wesentlich größer als die bei den deutschen

Schulabgängern. Eine Zunahme ist für diese Schülerin-

nen und Schüler in Hinblick auf die höheren Schulab-

schlüsse zu verzeichnen. Insgesamt findet auch bei den

ausländischen Schülerinnen und Schüler ein Anstieg des

Bildungsniveaus statt. Ohne die aktuell immer noch

erheblichen Differenzen des Schulbesuchs der deut-

schen und nicht-deutschen Schülerpopulation aus dem

Blick zu verlieren, kann eine zwar langsame, perspekti-

visch aber dennoch wirksame Angleichung der Schul-

karrieren deutscher und nicht-deutscher Schülerinnen

und Schüler festgehalten werden. Die Daten zeigen

außerdem, dass die Mädchen in den letzten Jahren ihre

Benachteiligungen im Schulsystem mehr als wett ge-

macht haben, ihr Bildungsaufstieg ist unübersehbar.

Trotz aller Bildungsaspirationen und trotz einer realisti-

schen Einschätzung der Bedeutung des schulischen

Erfolges - Lernen ist nicht beliebt. Die Lernfreude lässt

insbesondere beim Übergang in die Sekundarstufe deut-

lich nach, am wenigsten gerne wird in den Berufsschu-

len des Landes gelernt. Dieses ernüchternde Ergebnis

der nordrhein-westfälischen Jugendstudie wird noch

dadurch bestärkt, dass auch außerhalb von Schule Tätig-

keiten, die mit Lernen in Verbindung gebracht werden –

Lesen, in Theater/Oper gehen, Kurse besuchen –, nur

bedingt stattfinden. Zinnecker, u.a. (2002) kommen zu

dem Schluss, dass es kaum Indizien für eine entfaltete

Lernkultur bei Kindern und Jugendlichen gibt. Mit der

Frage, wie viel Zeit sie für freiwilliges Lernen verbrin-

gen, konnten 25 % der 13- bis 18-Jährigen gar nichts

anfangen, 39 % geben an, dass dieses für sie nicht

zutrifft. Eine Ursachenvermutung in diesem Zusammen-

hang ist, dass Lernen mit der Vorstellung einhergeht,

etwas alleine zu tun, was wiederum dem ausgeprägten

Kommunikations- und Geselligkeitsbedürfnis der jungen

Generation widersprechen würde. Gesicherte Erkennt-

nisse über den ‚Lernunmut’ der jüngeren Generation lie-

gen aber nicht vor.
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Tabelle 1.4: Was gefällt dir am Schulleben besonders?

Was gefällt dir am Schulleben besonders?
Kinder und Jugendliche
Rangreihe

Freunde in der Schule (1) 64 %

wenn ich gute Noten kriege (2) 45 %

bestimmte Fächer im Unterricht (3) 39 %

gute Klassengemeinschaft (4) 30 %

Pausen/Pausenleben (5) 25 %

ich kann etwas lernen (6) 23 %

gutes Verhältnis zu Lehrern (7) 22 %

interessanter Unterricht (8) 17 %

ich treffe viele Leute (9) 14 %

ich kann viel Unsinn machen (10-11) 11 % 

wenn Lehrer mich loben (10-11) 11 %

mir gefällt gar nichts 2 %

Kinder und Jugendliche: 10-18 Jahre, n= 6.392, Quelle: Zinnecker, u.a. (2002, S. 43)

Die Antworten auf die Frage, was Schülerinnen und

Schülern am besten an der Schule gefällt, wobei von 12

Antwortmöglichkeiten maximal 3 angegeben werden

konnten, veranschaulichen, dass das Verhältnis zur

Schule mehrdeutig insofern ist, als zentrale (Lern-) In-

halte der Schule durchaus nicht unbedeutend sind,

Schule als Lebensort, als kommunikativer Treffpunkt

mit Gleichaltrigen aber einen mindestens ebenso hohen

Stellenwert hat. Dazu passt dann auch, dass der Zusam-

menhalt in der Klasse eher positiv eingeschätzt wird und

das Klassenklima eher nicht durch Konkurrenz geprägt

ist. Mädchen nehmen etwas weniger Konkurrenzdruck

wahr als Jungen, Grundschülerinnen und Grundschüler

erleben den höchsten Konkurrenzdruck, berichten aber

gleichzeitig von dem besten Klassenzusammenhalt. Je

älter die Schülerpopulation ist und je höher die

Schulform ist, desto geringer wird die Erfahrung des

Konkurrenzdrucks vermittelt. Dass das relativ gute

Klassenklima und der weniger ausgeprägte Konkur-

renzdruck nicht unmittelbar mit dem Unterrichts-

geschehen zusammenhängen müssen, kann vermutet

werden, wenn man die Antworten auf die Frage, ob die

Schülerinnen und Schüler sich im Unterricht wohl

fühlen, hinzuzieht. Nur 18 % der Befragten sind der

Meinung, dass diese Beschreibung der Unterrichts-

situation genau stimmt (vgl. Zinnecker, u.a. 2002). 

Die große Bedeutung, die die Gruppe der Gleichaltri-

gen, die Clique für Kinder- und Jugendliche hat, verän-

dert zunehmend die Funktion, die die Schule für die

junge Generation einnimmt. Schule übernimmt die Auf-

gaben der Vernetzung, die in früheren Generationen

durch die Kindergesellschaft in der Nachbarschaft

bestimmt war und die jetzt zusätzlich durch die mobilen

Kommunikationsmedien befördert wird (vgl. Zinnecker,

u.a. 2002, S. 61 ff.). Vor allem Mädchen betonen als ver-

bindendes Element der Clique den Charakter von

Freundschaftsbeziehungen und die Tatsache, dass die

Gruppenmitglieder gemeinsam zur Schule gehen. Bei

den Jungen spielen gemeinsame Freizeitaktivitäten eine

größere Rolle. Spaß und Stressabbau in und durch die

Clique haben für beide Geschlechter einen großen Stel-

lenwert. Unabhängig vom Alter geben die Befragten als

liebste Treffpunkte für die Gruppe die Straße, in der man

wohnt, und die Schule an. Schule ist somit immer mehr

„organisierende Kraft moderner sozialer Netzwerke für

Kinder und Jugendliche“ (Zinnecker, u.a. 2002, S. 64).

Die Netzwerkfunktion der Schule und ihre wachsende

Relevanz für die Kommunikationsstrukturen und Ge-

selligkeitsbedürfnisse junger Menschen ist innerhalb

von Schule bislang ein kaum pädagogisch gestalteter

Prozess. Ob die Diskussionen über die Ganztagsschulen
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1.6 Junge Menschen in Ausbildung und
Arbeit

Ausbildung und Arbeit sind zentrale Kernelemente der

Lebensentwürfe und Zukunftsvorstellungen junger

Menschen. ‚Keine Zukunft ohne Arbeit’ , ‚Berufstätigkeit

als notwendige Voraussetzung eines befriedigenden Pri-

vatlebens’, ‚Kein Leben ohne Arbeit’ – so lassen sich die

zentralen Ergebnisse verschiedener Studien zusammen-

fassen, die den Stellenwert von Ausbildung und Arbeit

in den Lebensentwürfen junger Menschen analysiert

haben (vgl. Raab 2003). Die Integration in den Erwerbs-

arbeitsmarkt ist für die überwältigende Mehrheit der jun-

gen Generation die Voraussetzung für gesellschaftlichen

Status und Teilhabe nicht nur am materiellen Wohlstand.

Auch wenn ein befriedigendes Privatleben für die mei-

sten jungen Menschen absolute Priorität hat, so sind sie

doch davon überzeugt, dass sie dieses Ziel ohne berufli-

che Integration nicht erreichen können. Ein Leben ohne

Arbeit ist für die meisten gar nicht vorstellbar und am

wenigstens für benachteiligte Jugendliche aus einfachen

Herkunftsverhältnissen, also für diejenigen, die mit den

schwerwiegendsten Problemen der beruflichen Integra-

tion konfrontiert sind. Die Dominanz der Erwerbsarbeit

in den Lebensentwürfen der Jugendlichen kann dabei

nicht überraschen, ist sie doch Ausdruck materieller,

kultureller und sozialer Standards einer Gesellschaft, in

der Erwerbsarbeit das vorrangige Vergesellschaftungs-

muster darstellt und in der Arbeit und Beruf wesentliche

Kristallisationspunkte der Identitätsentwicklung und

Maßstab für das Gelingen der eigenen Biografie sind

(vgl. Heinz/Lappe 1998; Deutsche Shell 2000).

Erwerbsarbeit bedeutet von daher für junge Menschen

soziale Anerkennung, sie strukturiert den Lebensalltag

und den Lebenslauf, sie vermittelt Sinn, das Gefühl

gebraucht zu werden und wichtig zu sein. Für junge

Männer und für immer mehr junge Frauen steht dabei

die Orientierung an dem sogenannten Normalarbeitsver-

hältnis im Mittelpunkt ihrer Lebensplanungen, d.h.

angestrebt wird eine kontinuierliche Vollzeiterwerbstä-

tigkeit über die gesamte Erwerbsarbeitszeit.

Der strukturelle Wandel der Arbeitsgesellschaft führt

allerdings dazu, dass die tatsächlichen Möglichkeiten

zur Realisierung dieser Lebensentwürfe nicht mehr den

Stellenwert wiederspiegeln, den Ausbildung und Arbeit

für junge Menschen haben. Die Ausbildungsplatz- und

Berufswahl beinhalten für sie erhebliche Probleme.

Während auf der einen Seite die Anzahl potenzieller

Ausbildungsberufe stetig wächst, konzentriert sich die

Berufswahl von Mädchen und Jungen über alle Schul-

abschlüsse hinweg eher auf die traditionellen,

geschlechtsspezifisch segmentierten Berufsabschlüsse

und Ausbildungsgänge (vgl. BMBF 2002). Gefordert ist

statt dessen eine Ausbildungs- und Berufswahl, die sich

an regionalen Besonderheiten, Bildungsvoraussetzun-

gen, Zukunftsfähigkeit, Beschäftigungs- und Aufstiegs-

möglichkeiten sowie Einkommensperspektiven orien-

tiert. Mit anderen Worten: gefordert ist immer mehr eine

Berufswahlkompetenz, die die Entscheidung für eine

Ausbildung und einen Beruf einbindet in strukturelle

Gegebenheiten des Arbeitsmarktes und perspektivisch

planend begründet ist. 

Was aber fehlt, ist ein gesellschaftlicher Ort bzw. eine

Institution, die für die Herausbildung einer solchen

Berufswahlkompetenz Verantwortung übernimmt und

entsprechende Angebote institutionalisiert. Weder Schu-

le, noch Arbeitsagenturen leisten dies bislang bzw. errei-

chen die betroffenen Jugendlichen mit ihren Angeboten,

so dass Ausbildungswahl und die Suche nach einem

Ausbildungsplatz privat geregelte Angelegenheit von

Familien ist, die aber zum einen angesichts der struktu-

rellen Veränderungen des Arbeitsmarktes zunehmend

damit überfordert sind, wodurch andererseits sozial

benachteiligte Jugendliche aufgrund der fehlenden

Ressourcen ihrer Herkunftsfamilien noch weitergehend

belastet werden (vgl. BMFSFJ 2002, S. 164 ff.).

und der forcierte Ausbau dieses Angebotes hier zu

Veränderungen beitragen werden, bleibt abzuwarten.

Auf Seiten der Schülerinnen und Schüler ist hierbei auf

jeden Fall noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, denn

nur 12 % nutzen bislang ein Angebot ihrer Schule am

Nachmittag. Schule ist für die Mehrheit der Befragten

bislang kein Lebensort, der über die lernortdominierte

Unterrichtszeit hinausreicht, sondern ein zeitlich be-

grenzter Lern- und Lebensort, der neben der Teilnahme

am Unterricht zusätzlich für andere lebensweltlich rele-

vante Inhalte genutzt wird.
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Dass diese Situation insgesamt zu einer Verschlechte-

rung der Chancen ohnehin benachteiligter Jugendlicher

führt, liegt auf der Hand, haben sich doch die Zugangs-

barrieren’ in Ausbildung und Arbeit deutlich erhöht.

Jugendliche ohne Schulabschluss, mit Schulabschlüssen

unterhalb der Realschule und nicht-deutsche Jugend-

liche werden auf dem ersten Arbeitsmarkt immer chan-

cenloser.

Im Jahre 2002 waren insgesamt 329.899 Menschen in

Nordrhein-Westfalen in einem Ausbildungsverhältnis

beschäftigt. Beinahe jeder zweite Auszubildende hat im

Bereich Industrie und Handel einen Ausbildungsplatz

erhalten. Dabei steigt seit Mitte der 1990er Jahre die

Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden kontinuierlich an,

bei gleichzeitig rückläufigen Ausbildungsplatzzahlen in

den 10 zentralen Ausbildungsberufen.

Aber nicht nur die tendenziell fehlende Berufswahlkom-

petenz junger Menschen ist ein Problem. Entscheiden-

der ist, dass das Ausmaß fehlender betrieblicher Ausbil-

dungsplätze und die zunehmende Arbeitslosigkeit bei

jungen Erwachsenen – und auch bei denjenigen, die

schulisch und beruflich gut qualifiziert sind – auf struk-

turelle Defizite verweist. Während Ausbildungsplatz-

mängel und Jugendarbeitslosigkeit in zurückliegenden,

wirtschaftlich schwierigen Zeiten eher Übergangsphä-

nomene darstellten, kann die gegenwärtige Situation

nicht mehr als vorübergehende konjunkturelle Krise

betrachtet werden. Vielmehr scheint das duale System

der Berufsausbildung zumindest für Teile der nachwach-

senden Generation seine Integrations- und Qualifizie-

rungsfunktion dauerhaft eingebüßt zu haben. Die konti-

nuierliche Abnahme betrieblicher Ausbildungsplätze bei

wachsenden Teilnehmerzahlen in berufsvorbereitenden

Bildungsmaßnahmen, bei Förderlehrgängen und Grund-

ausbildungslehrgängen, im Berufsvorbereitungs- und

Berufsgrundbildungsjahr sowie die Zunahme überbe-

trieblicher Ausbildungen und vollzeitschulischer Maß-

nahmen sprechen eine deutliche Sprache. In Nordrhein-

Westfalen sind zur Zeit über 30.000 Jugendliche in

berufsvorbereitenden Maßnahmen und überbetrieblichen

Ausbildungen. Für annähernd 12.000 weitere Jugend-

liche soll der Ausbildungserfolg durch Stützunterricht

und sozialpädagogische Betreuung gefördert werden

(vgl. Kapitel 2.3).

Für die Jugendlichen hat in dieser Situation der Erhalt

eines betrieblichen Ausbildungsplatzes oberste Priorität,

zumal alle anderen Ausbildungswege trotz ihrer quanti-

tativen Ausweitung noch lange keine vergleichbare qua-

litative Anerkennung erfahren haben. Zudem führt die

Zunahme außerbetrieblicher Berufsausbildung und die

damit einhergehende Übernahmeproblematik in den

ersten Arbeitsmarkt zu einer Verschärfung der Situation

an der sog. Zweiten Schwelle und damit zu einem An-

stieg der Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen.
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Im Verhältnis von 2000 zu 2002 sind alleine im Bankge-

werbe 18,8 % weniger Ausbildungsverträge als Bank-

kauffrau/-mann abgeschlossen worden. Dieser negative

Trend gilt mit Ausnahme der Ausbildungsverträge für

Arzthelferinnen und -helfer mit einem leichten Plus von

0,8 % für alle anderen großen Ausbildungsbereiche

ebenso. Während für den Bereich Maler/-in und

Lackierer/-in ‚nur’ 8,0 % weniger neu abgeschlossene

Ausbildungsverträge zu verzeichnen sind, fällt der

Rückgang in allen anderen Ausbildungsbereichen sogar

zweistellig aus. Insgesamt fehlen aktuell rund 13.000

Ausbildungsplätze.

Abbildung 1.6: 
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den 10 Ausbildungsberufen
mit der größten Anzahl Auszubildender in NRW

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Berufsbildungsstatistik, Zentrum für interdiszi-

plinäre Ruhrgebietsforschung 2004 
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Die Arbeitslosenquoten in Nordrhein Westfalen für die

unter 25-Jährigen sind in den letzten Jahren rückläufig,

für die männlichen jungen Erwachsenen gingen sie zwi-

schen 1997 und 2000 um 3 % zurück, der Rückgang bei

den jungen Frauen betrug 2 %. Ein Drittel der jungen

Arbeitslosen verfügen über eine abgeschlossene Berufs-

ausbildung und sind daher über die typischen Maßnah-

men der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für junge

Menschen nicht zu integrieren. Hervorgehoben werden

muss über einen etwas längeren Zeitraum aber auch,

dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten zwischen 1990 und 2002 landesweit um 2 %

zurückging, der Rückgang bei den unter 25-Jährigen mit

42 % aber deutlich höher ausfiel. Die rückläufige

Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen, die sich etwas

über dem Durchschnitt der westlichen Bundesländer,

aber unterhalb des Bundesdurchschnitts bewegt, kann

von daher nicht dahingehend interpretiert werden, dass

die Vorstellungen junger Menschen hinsichtlich des

Normalarbeitsverhältnisses wieder eine größere Reali-

sierungschance bekommen hätten. Darüber, wie bei der

Parallelität von rückläufiger Arbeitslosigkeit und rück-

läufigen sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gungsverhältnissen der Verbleib der jungen Menschen

zu erklären ist, kann nur spekuliert werden. Die Teilnah-

me an Umschulungs-, Weiterbildungsmaßnahmen, das

Abgestelltsein in verschiedensten Warteschleifen, die

Aufnahme eines Studiums oder das Eintauchen in die

stille Reserve sind hier mögliche Ursachenfaktoren. 

Der Umstand, dass ein erheblicher Teil junger Menschen

bereits sehr früh die Erfahrung machen muss, arbeitslos

zu werden und die Tatsache, dass angesichts einer struk-

turellen Arbeitslosigkeit, diese Erfahrung gegenwärtig

in nahezu jede Erwerbsarbeitsbiographie integriert wer-

den muss, verweist darauf, dass es für junge Menschen

nicht nur darauf ankommt, eine umfassende Berufs-

wahlkompetenz zu entwickeln, sondern dass zusätzlich

eine Form von Biografiearbeit erforderlich wird, die es

erlaubt, bei aller nachvollziehbaren Orientierung an dem

Normalarbeitsverhältnis Zeiten der Erwerbslosigkeit,

der Unplanbarkeit und Unsicherheit als Teil eines Bil-

dungsprozesses zu begreifen, der prinzipiell unabge-

schlossen bleiben muss.

„Eine optimistische Generation sieht schwarz... Zu-

kunftsoptimismus, gepaart mit einer apokalyptischen

Vision“ – so lautet das zugespitzte Fazit der nordrhein-

westfälischen Jugendstudie in Hinblick auf die Zu-

kunftsvorstellungen der jungen Generation (Zinnecker,

u.a. 2002, S. 116 ff.). Auf der einen Seite sehen 72 %

eher zuversichtlich der Zukunft entgegen. Der Optimis-

mus wird dabei sowohl von Jungen und Mädchen sowie

auch von jungen Zugewanderten geteilt. Auf der ande-

ren Seite wird dieser eher allgemein formulierte Opti-

mismus nur bedingt auf die eigene, persönliche Zukunft

übertragen. Diese wird zwar auch nur sehr selten als

eher düster beschrieben, aber auch der Anteil derjenigen,

der von einer eher zuversichtlichen Prognose ausgeht,

ist mit 38 % nicht sehr ausgeprägt. Gemischt, mal so,

mal so wird dagegen von 59 % der jungen Menschen –

wiederum unabhängig von Alter, Geschlecht und Natio-

nalität – der Blick in die Zukunft beschrieben.

Tabelle 1.5: Arbeitslosenquoten der 20- bis unter 25-Jährigen 

1) Stand Januar 2002

2) Stand September 2003

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

NRW 10,3 11,9 13,1 12,3 10,8 9,7 9,6 8,9 9,0

Bundesgebiet
West

9,1 10,7 11,8 11,0 9,6 8,5 8,7 - -

Deutschland 10,1 11,7 13,2 12,8 11,4 10,8 10,9 10,0 1) 9,9 2)
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Tabelle 1.6: Zukunftsvorstellungen junger Menschen

Die Zukunft der Ökonomie stellt sich für die junge

Generation ausgesprochen widersprüchlich dar. Einer-

seits glauben sie an das wirtschaftliche Wohlergehen,

andererseits fühlen sie sich durch das Problem der

Arbeitslosigkeit bedroht und gehen auch für die Zukunft

nicht von einer Lösung dieses Problems aus. Diese

Paradoxie macht einen großen Teil des eher verhaltenen

Zukunftsoptimismus aus und bestätigt ein Ergebnis der

13. Shell-Jugendstudie, die für die Jugend 2000 bereits

festgestellt hatte, dass die Krise der Arbeitsgesellschaft

die junge Generation erreicht hat (vgl. Deutsche-Shell

2000). Von daher verwundert es dann auch nicht mehr,

dass bei der Rangliste der zehn begehrtesten Zielberei-

che des Lebens für die nordrhein-westfälische Jugend

der Beruf mit Abstand an erster Stelle steht. Stolz auf

künftige Leistungen im Leben kann man dann sein,

wenn man einen Abschluss gemacht und eine Arbeits-

Woran Jugendliche glauben
Das trifft „bestimmt“/ 
„wahrscheinlich“ ein

Gewalttätige Konflikte werden das Leben zunehmend verunsichern 76 %

Es wird immer weniger Arbeitsplätze geben 71 %

Technik und Chemie werden die Umwelt zerstören 64 %

Die wirtschaftlichen Krisen werden sich verschärfen 63 %

Es wird uns wirtschaftlich immer besser gehen 53 %

Woran Jugendliche nicht glauben
Das trifft „wahrscheinlich 
nicht“ / „bestimmt nicht“ ein

Es wird für alle einen angemessenen Arbeitsplatz geben, und die
Arbeitslosigkeit wird verschwinden

82 %

Die Menschen werden friedlicher und gewaltfreier zusammenleben 79 %

Es wird gelingen, die Umweltprobleme zu lösen 64 %

Quelle: Zinnecker, u.a. 2002, S. 119

stelle gefunden hat, Erfolg im Beruf und Selbstständig-

keit erreicht hat sowie einen Traumberuf ausüben kann,

wozu dann bspw. ein Beruf mit sozialem Ansehen

zählen kann (vgl. Zinnecker 2002, S. 121 ff.). Dass

Erwachsene bei der Realisierung solcher Wünsche hilf-

reich sein könnten, daran glaubt eine Mehrheit der

Jugendlichen nur eingeschränkt. So meinen 70 %, dass

die wenigsten Erwachsenen die Probleme von Jugend-

lichen wirklich verstehen und 63 % sind der Meinung,

dass die Erwachsenengeneration durch ihre Politik heute

die Zukunft der Jugend verbaut (ebd., S. 147). Sollte

sich dieser Eindruck der Jugendlichen bestätigen – und

dabei hängt vieles von der Integration einer ambitionier-

ten Generation in den Arbeitsmarkt ab –, dann kann eine

stärkere Zentrierung auf die eigene Generation mit einer

partiellen Abkehr von der Erwachsenengeneration die

weitreichende Folge sein.
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In diesem Kapitel werden ausgewählte Leistungsberei-

che der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen

unter quantitativen und qualitativen Aspekten dargestellt

und kommentiert. Diese sind:

n Tageseinrichtungen für Kinder

n Angebote der Prävention und Intervention,

Hilfen zur Erziehung

n berufliche Integration durch Angebote der Jugend-

sozialarbeit.

Diese Einzeldarstellungen decken nicht den gesamten

Bereich der durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz

(SGB VIII) und entsprechende landesrechtliche Ausge-

staltungen bestimmte Leistungsbereiche der Kinder- und

Jugendhilfe ab. Während ein diesbezüglicher Gesamt-

überblick dem eigentlichen Kinder- und Jugendbericht

der Landeregierung vorbehalten ist, sollen im folgenden

einige der von uns für zentral erachteten Handlungsfel-

der der Jugendhilfe aufgegriffen und behandelt werden.

Dabei geht es um Bereiche, die entweder bezüglich ihrer

quantitativen Dimensionen als Kernbereiche der Kinder-

und Jugendhilfe angesehen werden können (Tagesein-

richtungen, Hilfen zur Erziehung) bzw. aufgrund aktuel-

ler Herausforderungen und neuer Akzentsetzungen in

der Kinder- und Jugendhilfe uns besonders bedeutsam

erscheinen (Prävention und Intervention, berufliche

Integration durch Angebote der Jugendsozialarbeit).

Das bedeutsame Feld der Kinder- und Jugendarbeit wird

im Zusammenhang mit dieser Expertise nicht als eigen-

ständiger Bereich differenziert behandelt und aufgegrif-

fen, da hierzu bereits aus anderen Zusammenhängen

(vgl. z. B. Dokumentation zum 50. Jugendplan der Lan-

desregierung) wegweisende Materialien vorliegen.

Auch werden Fragen der Organisation, des Aufbaus und

der Leistungsfähigkeit der kommunalen Kinder- und

Jugendhilfe, des örtlichen Jugendamtes, hier nicht explizit

behandelt. Hier sind andere Institutionen – z. B. die Lan-

desjugendämter in Nordrhein-Westfalen – vermutlich

eher in der Lage, ein differenziertes Bild der Situation

im Land zu geben und qualifizierte Einschätzungen zu

Situationen und Entwicklungsperspektiven vorzulegen.

2.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Im 7. Kinder- und Jugendbericht des Landes NRW

wurde für die Tageseinrichtungen für Kinder konstatiert,

dass sich die Einrichtungen als institutionelle Form der

Kinderbetreuung, -bildung und -erziehung in NRW eta-

bliert haben (vgl. MFJFG NRW 1999, S. 59). Die genann-

ten Zielsetzungen für dieses Arbeitsfeld der Jugendhilfe,

die auch in die zweite Novelle des Gesetzes über

Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) von 1998 einge-

flossen sind, bezogen sich zum einen auf die finanzielle

Konsolidierung der Betriebskosten und zum anderen auf

die qualitative Weiterentwicklung der Einrichtungen

sowie der dort vorgehaltenen Angebote für die verschie-

denen Altersgruppen.1)

Aktuell stehen die Tageseinrichtungen wieder verstärkt

im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die

Diskussionen um die Aufgaben und die Gestaltung der

Kindertageseinrichtungen beziehen sich auf folgende

Schwerpunkte:

n Neuorientierung des Bildungsauftrages

n Qualitätsentwicklung der Angebote und Qualifizie-

rung der Fachkräfte in Tageseinrichtungen

n Familienpolitische Anforderungen zur Vereinbarkeit

von Familie und Beruf.

Zunächst soll an dieser Stelle die Entwicklung von

Platzzahlen und Ausgaben für die Jahr 1998 bis 2001

dargestellt werden, um die Situation der Tageseinrich-

tungen in NRW anschließend analysieren und sie mit

den aktuellen, bundesweiten Diskussionssträngen in

Verbindung zu bringen.

2. Entwicklungslinien in ausgewählten

Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe

1) Im GTK wird die Zielgruppe für Kindertagseinrichtungen auf das Alter zwischen 4 Monaten und 14 Jahren festgelegt.
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2.1.1 Entwicklung der Ausgaben und
Platzzahlen

Welche Bedeutung dieses Arbeitsfeld allein in finanziel-

ler Hinsicht in der Jugendhilfe hat, zeigen die Ausgaben

für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

und Tagespflege und deren Anteil an den Gesamtausga-

ben für die Kinder- und Jugendhilfe (vgl. nachfolgende

Tabelle).

Die Ausgaben sind um mehr als 1,8 Milliarden Euro an-

gestiegen, der Anteil an den Gesamtausgaben – zwar

immer noch deutlich über die Hälfte des Gesamtbetrags –

ist dagegen zurückgegangen. Die Zuordnung zu den ver-

schiedenen Angebotsformen bzw. Gruppenarten lässt

sich allerdings nicht durchführen.

Diese Ausgabenentwicklung muss nun in Beziehung

gesetzt werden zu den zur Verfügung stehenden Plätzen

für die Kinder, um zu analysieren, welche Angebots-

formen durch die Mehrausgaben finanziert worden sind.

In der nachfolgenden Tabelle zeigt sich die Entwicklung

der Platzzahlen und Versorgungsquoten für die drei rele-

vanten Altersgruppen.

1998 1999 2000 2001

Ausgaben in Mio. Euro 2.352,08 2.361,30 2.360,72 2.538,76

Anteil an
Gesamtausgaben der
Jugendhilfe 
in NRW

58,0 % 56,8 % 55,2 % 56,3 %

Quelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik Nordrhein-Westfalen

Tabelle 2.1.1 
Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagepflege
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Den größten Zuwachs an Plätzen gab es in den altersge-

mischten Gruppenangeboten und im Bereich der Hort-

plätze. Die Entwicklung der Versorgungssituation von

jüngeren Kindern (unter 3 Jahren) zeigte erste Ausbau-

zahlen: Die Kleinkinder wurden in den dargestellten vier

Jahren hauptsächlich über die Öffnung der Kindergar-

tengruppen (kleine altersgemischte Gruppe) erreicht.

Für die „klassische“ Altersgruppe der 3- bis unter 6-Jäh-

Tabelle 2.1.2 
Entwicklung der Plätze und Versorgungsquoten zum 31.12. des Jahres in NRW

1998 1999 2000 2001
Veränderung
2001 gg. 1998 

Plätze in %

für Kinder 
unter 3 Jahren
gesamt

9.550 10.072 10.464 10.683 +11,9 %

in Krabbel-
stuben/Krippen

336 360 388 385 +14,6 %

in altergemischten
Gruppen

9.214 9.712 10.076 10.298 +11,8 %

Versorgungsquote 1,7 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % +0,3 %

für Kinder
zwischen 3 und 6
Jahrengesamt

543.215 544.110 545.245 547.851 +0,9 %

in Kindergärten/
Tagesstätten

521.478 520.680 521.149 522.845 +2,6 %

in altergemischten
Gruppen

21.737 23.430 24.096 25.006 15,0 %

Versorgungsquote 95,4 % 96,7 % 96,5 % 96,8 % +1,4 %

für Kinder zwischen 
6 und 14 Jahren
gesamt

38.514 40.279 43.601 47.079 +22,2 %

in Hortgruppen 27.309 27.922 30.865 33.642 +23,2 %

in altergemischten
Gruppen

11.205 12.357 12.736 13.437 +19,9 %

Versorgungsquote 2,1 % 2,2 % 2,4 % 2,6 % +0,5 %

Quelle: Auswertung der Meldebögen durch das SPI 2003 und unter www.tageseinrichtungen.nrw.de

rigen zeigt sich in den vier Jahren bis 2001 der weitere

Ausbau der altersgemischten Angebote, wohingegen die

Kindergartenplätze nicht in gleicher Weise zugenom-

men haben. Damit zeigt sich, dass in NRW seit 1999 der

Versorgungsanspruch von Kindern zwischen 3 und 6

Jahren zufriedenstellend erfüllt und kein weiterer Aus-

bau mehr erforderlich ist (vgl. Ministerium für Frauen,

Jugend, Familie und Gesundheit NRW 1999).
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Bringt man die Platzzahlen mit der oben gezeigten Aus-

gabenentwicklung in Verbindung, kann man schlussfol-

gern, dass die Ausgabensteigerung hauptsächlich in den

Ausbau der altersgemischten Gruppenangebote geflos-

sen sein muss. Die Kosten sind besonders für kleine

altersgemischte Gruppen (ca. 141.940 Euro im Jahr)

deutlich höher als für „klassische“ Gruppen mit geteilter

Öffnungszeit (ca. 87.950 Euro pro Jahr)2), selbst wenn

die Kosten teilweise durch Umwidmung von Kinder-

gartenplätzen erreicht worden sind, lassen sich diese

Kostensteigerungen erklären.

Beim Platzangebot für jüngere Kinder (unter 3 Jahren)

und Schulkinder bleiben – trotz erster gegensteuernder

Entwicklungen – sowohl in Nordrhein-Westfalen als

auch im gesamten westdeutschen Bundesgebiet z.T. noch

erhebliche Lücken (vgl. 11. Kinder- und Jugendbericht

des Bundes – BMFSFJ 2002). Die Forderung nach

einem bedarfsorientierten Ausbau des Platzangebotes

für Kinder unter 3 Jahren und der Kinder über 6 Jahre

lässt sich anhand der Entwicklung der Versorgungs-

quoten (1998: 1,7 % bzw. 2,1 % auf 2001: 2,0 % bzw.

2,6 %) noch nicht als erfüllt betrachten.

Zwar werden Schulkinder nicht ausschließlich in Tages-

einrichtungen betreut, sondern nutzten auch die paralle-

len Strukturen in Schulen (Schulkinderhäuser) oder in

anderen Jugendhilfeeinrichtungen (dazu ausführlicher

Kapitel 3.3), die einen weiteren Teil des Bedarfs abdeck-

ten, dennoch bleibt gerade im Bereich der Angebote für

Schulkinder die unterschiedliche Qualität der Einrich-

tungen ein Unsicherheitsfaktor (vgl. DJI 2002, S. 12),

der sich nur durch kontinuierliche, flächendeckende

Qualitätsverbesserung kompensieren lassen wird.

2) Quelle: GTK-Berichtswesen, Stand Oktober 2002

Und auch für Kleinkinder bestehen Betreuungs- und

Förderungsangebote – insbesondere in den ersten Le-

bensjahren –, die nicht institutionell verankert sind und

die dennoch zum Leistungsangebot der Jugendhilfe (§

23 SGB VIII) gehören. In erster Linie sind hier

Tagesmütter zu nennen, die flexibel und individuell auf

die Bedürfnisse der berufstätigen Eltern eingehen kön-

nen und das institutionelle Angebot mit einem eigen-

ständigen Profil ergänzen. Die Ausgestaltung der

Tagespflege in NRW unterliegt keinen gesetzlichen

Regelungen oder Vorgaben, sondern wird durch die

Kommunen organisiert und von unterschiedlichsten

Anbietern (öffentlichem Träger, freien Trägern, kom-

merziellen und privaten Vermittlungsstellen) durchge-

führt. Für diesen Bereich gibt es aber keine gesicherten

Daten, so dass sowohl über den Umfang dieser Ange-

botsform als auch über qualitative Entwicklungen in

diesem Bereich keine qualifizierten Aussagen gemacht

werden können.

Die bisher erreichten Versorgungsquoten für beide

Altersgruppen decken bei weitem den tatsächlichen

Bedarf nicht. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass

der Bedarf angesichts der deutlich gestiegenen Erwerbs-

quoten (1998: 38,2 %) von Frauen erheblich größer ist

(vgl. Rauschenbach 2001, S. 31). In der Koalitionsver-

einbarung des Bundes wird sogar die Forderung gestellt,

bis zum Jahr 2006 in allen Bundesländern eine Versor-

gungsquote für Kinder unter drei Jahren von mindestens

20 % zu erreichen (Beschlussvorlage 2002).

Die weiterreichenden, arbeitsmarktpolitischen Auswir-

kungen einer gesicherten Versorgung und Betreuung

von Kindern in Einrichtungen und deren Einspar- bzw.

Einnahmeeffekte sind auf Bundesebene bereits in einem

Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung diskutiert worden (vgl. DIW 2002).

Neben den Anforderungen, die sich aus der Vereinbar-

keit von Familie und Beruf ergeben, stellen sich ange-

sichts der Bildungsdebatte in Deutschland auch für den

Bereich der Kindertagesbetreuung neue Diskussionen.

 



27

2.1.2 Neuorientierung des Bildungs-
auftrags

Die Kindertageseinrichtungen für Kinder sind Bestand-

teil der Kinder- und Jugendhilfe, deren Generalklausel

der Förderung und Unterstützung von Kindern und ihren

Familien auch für die Tageseinrichtungen gilt. In der

Rechtsgrundlage (§ 22 SGB VIII) wird nicht nur die

Betreuungsaufgabe angeführt, sondern gleichermaßen

der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Tageseinrich-

tungen benannt. Allerdings blieb „(...) die praktische

Umsetzung dieser Vorschrift weit hinter dieser Program-

matik zurück“ (Wiesner 2003, S. 295).

Die verstärkte Aufmerksamkeit des Bildungsauftrags

von Kindertageseinrichtungen basiert vor allem auf den

Ergebnissen der PISA-Studie: Sie haben insofern eine

neue Dynamik in die Diskussion gebracht, als das

gesamte deutsche Bildungssystem „auf den Prüfstand“

gestellt wurde, in das auch die Kindertageseinrichtun-

gen einbezogen wurden. Obwohl der vor- und außer-

schulische Bereich (Kindergarten, Kindertagesstätte)

zunächst nicht in einen direkten Zusammenhang mit den

Ergebnissen der Studie gestellt werden kann3), werden in

der Diskussion auch die Tageseinrichtungen als Lern-

und Bildungsorte wieder stärker in den Blick genom-

men. Argumentiert wird damit, dass die Art und die

Qualität von Bildungsmöglichkeiten die gesellschaftli-

chen (Teilhabe-) Chancen prägen und die Institutionen

im Elementarbereich einen wichtigen, vorbereitenden

Anteil am weiteren Weg der Kinder in die Wissensge-

sellschaft haben.

Ein Bildungsauftrag für Tageseinrichtungen lässt sich

allerdings nur dann festlegen, wenn auch der Bildungs-

begriff geklärt ist. In der fachlichen Diskussion wurden

verschiedene Versuche unternommen, diesen Mangel zu

beheben und eine Definition von „Bildung“ im Elemen-

tarbereich aufzustellen (u.a. Liegle 1999, Laewen/

Andres 2002, v. Hentig 1996).

Die Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der

frühkindlichen Bildungsforschung brachten zusätzliche

Impulse für die Beschreibung der frühkindlichen Bil-

dung als einen durch das Kind selbstgesteuerten Prozess

„über die Aneignung der Welt“ (von Hentig 1996, S. 92).

Im Projekt „Zum Bildungsauftrag von Kindertages-

einrichtungen“ (vgl. INFANS 1998 und Laewen/ Andres

2002) wurde ein grundlegendes Bildungsmodell für den

Vorschulbereich entwickelt, das diese Erkenntnisse ein-

bezieht.

Die Notwendigkeit, einen eigenen Bildungsbegriff für

Tageseinrichtungen zu entwickeln, auf dessen Basis

Bildungsziele und -konzepte erarbeitet werden können,

wurde auch in Nordrhein-Westfalen erkannt. Im Jahr

2003 wurde eine Bildungsvereinbarung geschlossen.

An der Bildungsvereinbarung waren Träger der Freien

Wohlfahrtspflege, die kommunalen Spitzenverbände

und die beiden Landeskirchen in NRW sowie das Lan-

desministerium für Schule, Jugend und Kinder4) betei-

ligt. Dort heißt es zum Thema Bildung:

„Der Begriff ‚Bildung’ umfasst nicht nur die Aneignung

von Wissen und Fertigkeiten. Vielmehr geht es in glei-

chem Maße darum, Kinder in allen ihnen möglichen,

insbesondere in den sensorischen, motorischen, emotio-

nalen, ästhetischen, kognitiven, sprachlichen und

mathematischen Entwicklungsbereichen zu begleiten, zu

fördern und herauszufordern. Die Entwicklung von

Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Identität ist

Grundlage jedes Bildungsprozesses.“ (S. 2) 

Die Bildungsvereinbarung soll ab Beginn des Kinder-

gartenjahres 2003/2004 die Bildungsarbeit in allen

Tageseinrichtungen in NRW vereinheitlichen und inten-

sivieren. Dazu gehören folgende Schwerpunkte, die

auch im Sommer 2003 von der Jugendministerkonferenz

dargelegt wurden (zitiert nach: Forum Jugendhilfe Heft

3/02, S. 24f):

n Intensivierung der Sprachförderung

n Integration behinderter bzw. benachteiligter Kinder

n Intensivierung der Elternarbeit

n Einführung einer flexiblen Schuleingangsphase ab

2005

n Zusammenarbeit mit Schulen.

3) An der PISA-Studie nahmen 15-jährige Schüler/innen teil (vgl. MPI Bildungsforschung 2001, S. 4)

4) Sie ist am 01. August 2003 in Kraft getreten.
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Neben der Bildungsvereinbarung steht für die Gestal-

tung des Übergangs aus dem Kindergarten in die Grund-

schule das Schulfähigkeitsprofil. Dazu wurden Mate-

rialien entwickelt, die in erster Linie den Fachkräften in

den Kindergärten „Anregungen und Hinweise für das

Erstellen von Förderplänen vor allem für jene Kinder

geben [sollen], deren Schulfähigkeit noch nicht ausrei-

chend entwickelt ist.“ (Handreichung zur Entwicklung

träger- oder einrichtungsspezifischer Bildungskonzepte

S. 5). Aber auch Lehrerinnen und Lehrern in den

Grundschulen sollen das Schulfähigkeitsprofil – beson-

ders in der flexiblen Schuleingangsphase – einsetzen

können. Das Schulfähigkeitsprofil beinhaltet z.B. ver-

schiedene Lernvoraussetzungen und Kompetenzberei-

che, über die Kinder bis zum Eingang in die Grund-

schule verfügen sollten. Allerdings muss im Umgang

mit dem Profil der Kinder darauf geachtet werden, dass

es nicht genutzt werden darf, um Defizite bzw. Mängel

der Kinder zu dokumentieren bzw. zu messen.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt der pädagogischen Weiter-

entwicklung stellte in den letzten Jahren die Sprachför-
derung von Kindern im Elementarbereich dar. Vor dem

Hintergrund der PISA-Ergebnisse hat sich – vorwiegend

für Kinder mit Migrationshintergrund – die Notwendig-

keit einer gezielten Sprachförderung gezeigt. Der Anteil

ausländischer Kinder in Tageseinrichtungen in NRW

zeigt folgende Entwicklung: waren Kinder mit ausländi-

scher Herkunft 1991 in den Kindertageseinrichtungen

noch deutlich unterrepräsentiert, so sind heute die Ver-

hältnisse umgekehrt, d.h. der Anteil der ausländischen

Kinder in Tageseinrichtungen liegt drei Prozentpunkte

über ihrem Anteil an ihrer Altersgruppe in der Bevölke-

rung.

Tabelle 2.1.3:
Anteil angemeldeter ausländischer Kinder in Tageseinrichtungen in NRW zum 31.12.
des Jahres

Jahr

1991 1999 2000* 2001

Ausländische Kinder in
Tageseinrichtungen gesamt 49.863 94.150 93.367 98.882

davon im Alter von...

unter 3 Jahren 403 1.209 1.155 1.124

3 bis unter 6 Jahren 42.813 83.212 81.844 86.088

6 bis unter 15 Jahren 6.647 9.729 10.368 11.670

Anteil ausländischer Kinder 
in Tageseinrichtungen

10,9 % 15,8 % 15,6 % 16,3 %

Anteil ausländischer Kinder 
an gleichaltriger Bevölkerung
(0<15 Jahre) 15,1 % 15,3 % 14,2 % 13,3 %

Quelle: Auswertung der Meldebögen durch das SPI (2003) und unter www.tageseinrichtungen.nrw.de

*Ab 2000 wird die Zuordnung nach Nationalität durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrecht beeinflusst.
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2.1.3 Qualitätsentwicklung der Angebote
und Qualifizierung der Fachkräfte in
Tageseinrichtungen

Die Entwicklung von Bildungskonzepten steht in einem

engen Zusammengang mit der Qualität von Angeboten,

Rahmenbedingungen und Ausbildung der Fachkräfte.

Versucht die Bildungsdebatte eher inhaltliche Fragen zu

beantworten, stellt die Qualitätsdebatte zur Diskussion,

unter welchen strukturellen Bedingungen sich die neuen

(Bildungs-) Konzepte umsetzen lassen.

Zum einen werden die Anforderungen durch die

Flexibilisierung der Angebote oder auch durch die stär-

kere Zusammenarbeit mit Schulen steigen. Die Einrich-

tungen müssen strukturelle Veränderungen vornehmen,

Eltern und Kindern befragen und ihre (Lern-)Angebote

auch an den schulbezogen erforderlichen Kompetenzbe-

reichen ausrichten. Um dies bewerkstelligen zu können,

bedarf es also zukünftig einer umfassenden Planung, die

neben quantitativen Daten (Verhältnis von Kindern und

Plätzen) auch die eben genannten qualitativen Aspekte

einbezieht (vgl. van Santen u.a. 2003, S. 169) und ent-

sprechende Qualitätsstandards formuliert.

Dieser Aufforderung ging man in Nordrhein-Westfalen

durch die Teilnahme an dem bundesweiten Projekt

„Nationale Qualitätsinitiative im System der Tagesein-

richtungen für Kinder“ nach. Das SPI führte in diesem

Zusammenhang ein vierjähriges Teilprojekt zur Ent-

wicklung von Qualitätsmerkmalen für den Hort durch

(vgl. SPI QUAST Projektpost 2001/2002).

2.1.4 Ausblick

Die hier skizzierten Anforderungen an Tageseinrichtun-

gen für Kinder verdeutlichen, dass aktuell besonders die

Qualität der Angebote und die größere Altersdifferen-

zierung die Diskussionen und die zukünftigen Entwick-

lungen stärker bestimmen wird als bisher.

Vor dem Hintergrund des prognostizierten Rückgangs

von Kindern (vgl. Schilling 2001) stellt sich die Frage

nach der Qualität von Tageseinrichtungen noch unter

einer anderen Perspektive: Es ist zu überlegen, welche

politischen und fachlichen Strategien die Kommunen

und das Land zukünftig für die Tageseinrichtungen für

Kinder verfolgen sollen, wenn die Zielgruppe der

Tageseinrichtungen immer kleiner wird. Werden Tages-

einrichtungen geschlossen oder ihre Angebote auf

andere Altersgruppen ausgeweitet z.B. für Kinder unter

drei Jahren oder werden in Anbetracht des hohen Anteils

der öffentlichen Haushalte der Jugendhilfe für Tages-

einrichtungen5) andere Bereiche der Kinder- und Jugend-

hilfe von den freiwerdenden Ressourcen profitieren

können?

Diese Fragen können zum aktuellen Zeitpunkt noch

nicht abschließend beantwortet werden, allerdings sind

sowohl im Hinblick auf die Qualität von Tageseinrich-

tungen als auch auf deren Verankerung im System der

Kinder- und Jugendhilfe als eigenständiger Bereich von

Bildung, Betreuung und Erziehung Weiterentwicklun-

gen bzw. Klarstellungen erforderlich.

Ein weiterer, wichtiger Aspekt in der Qualitätsdebatte ist

die Qualifikation der Erzieher/innen. Im Unterschied

zum Ausbildungsniveau von Fachkräften im Elementar-

bereich in Deutschland werden Erzieher/innen in den

anderen europäischen Ländern an Hochschulen ausge-

bildet (vgl. DJI 2002, S. 175ff). Sie haben damit andere

Möglichkeiten, theoretische Erkenntnisse (z.B. aus der

frühkindlichen Bildungsforschung) mit ihrer prakti-

schen Arbeit zu verbinden. Daher gibt es in Deutschland

auch Forderungen, das Ausbildungsniveau auf Fach-

hochschul-Niveau zu heben (vgl. Will 2003).

In Nordrhein-Westfalen hat das Ministerium für Schule,

Jugend und Kinder ein Programm zur Sprachförderung

im Elementarbereich initiiert. Im Frühjahr 2002 wurden

in 700 Gruppen Kinder vor ihrer Einschulung sprachlich

gefördert. Ab Herbst 2002 förderte die Landesregierung

970 Angebote, im Frühjahr 2003 waren es 1.430 Maß-

nahmen für rund 15.000 Kinder, ab Herbst 2003 können

1.800 Gruppen mit 18.000 Kindern gefördert werden,

um dem Ziel näher zu kommen, dass jedes Kind bei sei-

ner Einschulung über ausreichende deutsche Sprach-

kenntnisse verfügt.

5) Rund 57 % der Gesamtausgaben innerhalb der Jugendhilfe. Vgl. Rauschenbach S. 23).
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2.2 Angebote der Prävention und
Intervention 

Prävention und Krisenintervention sind zwei zentrale

Begriffe in der Kinder- und Jugendhilfe, die bis heute

inhaltlich relativ unbestimmt geblieben sind. Dies hat

zur Folge, dass unterschiedlichste Handlungsformen

unter den Begriffen Prävention oder Krisenintervention

gefasst werden, wobei die Inhalte sowie die Ziele von

Präventions- bzw. Kriseninterventionsprogrammen oft-

mals unklar und diffus bleiben. Um daher sinnvoll mit

diesen Begriffen arbeiten zu können, ist es zunächst not-

wendig, sie inhaltlich näher zu bestimmen:

Unter Prävention und Krisenintervention werden im

Folgenden zwei unterschiedliche Handlungsmodi ver-

standen, die sich deutlich hinsichtlich des Zeitpunkts

unterscheiden zu dem bestimmte Maßnahmen initiiert

werden. Prävention stellt den Aspekt des vorbeugenden

Handelns in den Vordergrund, d.h. Maßnahmen und

Angebote der Prävention dienen dem Zweck, bestimmte

als negativ oder riskant definierte Entwicklungen bei

Kindern bzw. Familien zu vermeiden. Präventives Han-

deln setzt also vor dem Eintreten dieses Ereignisses ein.

Da solche negativen bzw. riskanten Entwicklungen

durch die vielfältigsten Faktoren beeinflusst werden,

kann präventives Handeln hinsichtlich seines Bezugs-

punktes nochmals unterschieden werden: Während per-

sonenbezogene Präventionsstrategien auf Verhaltensän-

derungen einzelner Personen oder Gruppen abzielen,

setzen strukturbezogene Ansätze an den sozialstruktu-

rellen Verursachungszusammenhängen riskanter Ent-

wicklungen im sozialen Raum an. Im Mittelpunkt der

Krisenintervention dagegen steht die Bearbeitung akuter

Problemlagen, d.h. die Maßnahmen und Angebote zie-

len darauf, die Auswirkungen bereits eingetretener nega-

tiv oder riskant gewerteter Entwicklungen zu bearbeiten

und zu begrenzen. Strategien der Krisenintervention

erfolgen also erst dann, wenn ein bestimmtes (negatives)

Ereignis bereits eingetreten ist.

2.2.1 Prävention

Prävention im Sinne eines vorbeugenden Handelns rich-

tet den Blick auf drohende negative oder riskante

Entwicklungen bei Individuen oder in Sozialräumen und

versucht, möglichst frühzeitig in diese Prozesse einzu-

greifen, um die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten sol-

cher Entwicklungen zu reduzieren. Bringt man diesen

Ansatz in Verbindung mit neueren Ergebnissen der Ent-

wicklungspsychologie, dann liegt der Gedanke nahe,

dass personenbezogene Präventionsstrategien vor allem

im Kleinkindalter ansetzen müssen: Die Kindheits- und

Bindungsforschung hat deutlich gemacht, dass die frühe

Kindheit einer besonderen Entwicklungsdynamik mit

rasch ablaufenden Reifungs-, Lern- und Anpassungspro-

zessen unterliegt (Papousek 1998). Gerade die ersten

sechs Lebensjahre stellen eine „sensible Periode“

(Knudsen 1999) dar, in denen psychosoziale Risiken,

wie bspw. Vernachlässigung, gravierende Auswirkungen

auf die kognitive und emotionale Entwicklung von

Kindern haben können, die jedoch oftmals erst Jahre

später – wenn sie manifest geworden sind – im Rahmen

der Hilfen zur Erziehung offensichtlich werden.

Bei der Betrachtung der Altersverteilung der Adressa-

tInnen in NRW wird offensichtlich, dass die Alters-

gruppe der 12- bis 18-Jährigen deutlich überrepräsen-

tiert ist.
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Abbildung 2.2.1: 
Prozentuale Altersverteilung andauernder HzE ohne
Erziehungsberatung in NRW zum 31.12. 2001

Quelle: vgl. Schilling u.a. 2003, S.27

Ähnliches zeigt sich auch im Verhältnis zur altersglei-

chen Bevölkerung.

Tabelle 2.2.1:
Altersverteilung andauernder HzE ohne Erziehungsberatung in 
NRW zum 31.12. 2001 bezogen auf 10.000 der altersgleichen
Bevölkerung

Alter zum Stichtag
31.12.2001

Angaben abs.
Inanspruchnahme bez.
auf 10.000 der alters-
gleichen Bevölkerung

unter 6 J. 7.879 72,5

6 bis unter 12 J. 13.686 114,2

12 bis unter 18 J. 21.115 175,6

über 18 J. 5.419 91,9

insgesamt 48.099 118,0

Quelle: vgl. Schilling u.a. 2003, S.27

Die Überrepräsentation der über Zwölfjährigen ist

jedoch nicht in erster Linie damit zu begründen, dass die

Konflikte bei Familien mit Kindern unter zwölf Jahren

in geringerem Maße vorhanden sind, vielmehr scheint

der Übergang in die Pubertät eine kritische Schwelle

darzustellen, an der familiare Problemlagen offensichtli-

cher werden. Viele Jugendämtern beklagen immer wie-

der, dass sie erst Kontakt zu den Familien bekommen,

wenn die familiären Problemlagen und kindlichen

Auffälligkeiten bereits manifest sind. 
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Für den Bereich der Erziehungsberatung zeigt sich eine

ähnliche Tendenz ab, allerdings mit dem Unterschied,

dass hier der Übergang von Kindergarten in Schule die

kritische Schwelle für Kinder und Familien darstellt, in

der ein erhöhter Beratungsbedarf offensichtlich wird.

Angesichts dieser Altersverteilung im Bereich der

Hilfen zur Erziehung und dem Wissen um die zentrale

Bedeutung der ersten Lebensjahre für die weitere Ent-

wicklung von Kindern werden aktuell zunehmend

präventive Angebote entwickelt, die die Lebensphase

frühe Kindheit in das Zentrum stellen und die Eltern

bereits in den ersten Jahren ihrer Elternschaft unterstüt-

zen6). Zu nennen wären insbesondere:

n Elternkurse und Elterntrainingsprogramme 

n Beratung für Eltern mit Säuglingen und Klein-

kindern.

Elternkurse und Elterntrainingsprogramme

Angesichts der wachsenden Anforderungen an Erzie-

hung und die zunehmende Verunsicherung in Bezug auf

Erziehungsfragen steht die Unterstützung der Eltern und

die Förderung der Erziehungskompetenzen im Mittel-

punkt der Elternkurse und Elterntrainingsprogramme.

Wurden in der Vergangenheit in erster Linie „bildungs-

gewohnte“ Eltern durch solche Kurse und Programme

erreicht, so sind neuere Angebote eher breitenwirksam

ausgerichtet und zielen darauf ab, möglichst viele Eltern

zu erreichen. Niederschwelligkeit und Flexibilität sind

deshalb zentrale Leitlinien dieser Konzepte. Beispielhaft

wären hierfür das „Step-Elterntrainingsprogramm“,

„Triple P.“ oder „Starke Eltern – starke Kinder“ zu nennen. 

Das Step-Elterntrainingsprogramm7) stammt aus den

USA und wurde von einer Schulpsychologin und zwei

Pädagoginnen aus Düsseldorf für den deutschsprachigen

Raum entsprechend angepasst. Erklärtes Ziel von STEP

Quelle: vgl. Schilling u.a. 2003, S.42

6) Vgl. hierzu auch die Beschlussvorlage der Jugendministerkonferenz am 22./23. Mai 2003 zum Stellenwert der Eltern- und Familienbildung 

– Stärkung der Erziehungskompetenzen der Eltern

7) vgl. ausführlicher Petocov/Kühn 2003

Abbildung 2.2.2: 
Prozentuale Altersverteilung beendeter Beratungen in NRW
zum 31.12.2001
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„Starke Eltern – starke Kinder des deutschen Kin-
derschutzbundes Landesverband NRW“.9) Das Kon-

zept für das Programm stammt ursprünglich aus

Finnland und wurde vom Aachener Kinderschutzbund

für Deutschland weiterentwickelt und didaktisch aufbe-

reitet. Mit seinen niederschwellig angelegten Elternkur-

sen „Starke Eltern – starke Kinder“ will der Deutsche

Kinderschutzbund im Sinne eines präventiven Ansatzes

im Rahmen des § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB VIII die psy-

chische und physische Gewalt in der Familie durch

Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern verhin-

dern oder zumindest reduzieren. Kinder und Jugend-

liche erleiden Gewalt in der Erziehung, weil Eltern

– besonders in schwierigen Lebenssituationen – sich

überfordert und hilflos fühlen und keine Alternativen zu

körperlichen oder seelisch verletzenden Strafen kennen

oder in ihren Ohnmachtssituationen nicht zur Hand

haben. Im Rahmen des Angebotes sollen diese Situatio-

nen aufgearbeitet und Lösungswege erarbeitet werden.

Darüber hinaus sollen die Rechte und Bedürfnisse der

Kinder durch das Aufzeigen der Mitsprache-, Mitbe-

stimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder

im Familiensystem gestärkt werden. Der Blick richtet

sich nicht auf die Defizite, sondern auf die vorhandenen

Ressourcen der Eltern und der Kinder. Die Elternkurse

umfassen acht bis zwölf Termine. Das Kurskonzept ist

eine Mischung aus Information, Training und Reflexion

und lebensnah, einfach, verständlich und mit vielen

praktischen Beispielen aufgebaut. Inhaltlich können die

einzelnen Bausteine an den jeweiligen Bedarf verschie-

dener Zielgruppe wie Eltern von Kindern im Kinder-

garten- oder Grundschulalter, Pflege- und Adoptiv-

elternfamilien, Einelternfamilien oder Familien in sozia-

len Brennpunkten, angepasst werden. In NRW bieten

bisher rund 50 Ortsverbände des Kinderschutzbundes in

Zusammenarbeit mit anderen Trägern dieses Kursan-

gebot an. Allein 2002 nahmen bundesweit mehr als

20.000 Paare an den Elternkursen teil. Die ersten Eva-

luationsstudien in NRW (Tschöpe-Scheffler/Niermann

2002) weisen auf eine hohe Akzeptanz des Angebotes

hin und zeigen, dass die Kurse zur Entlastung der Eltern

und zu mehr Vertrauen auf ihre eigenen Fähigkeiten

sowie zu mehr Sicherheit und Vertrauen in der Familie

führen.

ist es, ein gemeinschaftliches, stressfreieres Zusammen-

leben in der Familie zu erreichen, um langfristig eine

dauerhafte, starke Beziehung zu den Kindern aufzu-

bauen und zu sichern. Im Rahmen der Kurse erlernen

die Eltern Schritt für Schritt einfache, gut verständliche

Regeln für das tägliche Zusammenleben. Die Individua-

lität des einzelnen Kindes und die Werte der ratsuchen-

den Familien werden bei der Arbeit berücksichtigt. In

den Kursen arbeiten die Eltern an ihren ganz alltägli-

chen Erziehungsproblemen und lernen dabei Grenzen zu

setzen. Sie lernen aber auch, ihre Kinder besser zu ver-

stehen und diese in ihren Stärken zu ermutigen. Ange-

boten wird das Konzept an unterschiedlichen Orten wie

Kindergärten, Familienbildungseinrichtungen und seit

2003 auch im Kinderzentrum der Universitätsklinik

Bochum.

Triple P8) (Positive Parenting Program) ist ein mehrstu-

figes Programm und wurde im engen Kontakt mit zahl-

reichen Eltern in langjähriger Forschungsarbeit an der

University of Queensland in Brisbane (Australien) ent-

wickelt. Das PAG Institut für Psychologie in Münster

war 1999 maßgeblich daran beteiligt, Triple P auch in

Deutschland einzuführen. Ziel des Programmes ist es,

den oftmals entstehenden Teufelskreis von kindlichen

Verhaltensproblemen, elterlichen Erziehungsproblemen

und Hilflosigkeit sowie weiteren Familienproblemen

vorzubeugen bzw. zu durchbrechen. In den Kursen wer-

den den Eltern Anregungen zum Aufbau einer positiven

Beziehung zum Kind, zur Förderung der kindlichen

Entwicklung sowie zum Umgang mit Problemverhalten

gegeben. Die Kompetenz der Eltern in der Erziehung

und im Umgang mit ihren Kinder soll gesteigert werden,

um deren Entwicklung zu fördern. Triple P bietet den

Eltern die Möglichkeit, je nach ihren Bedürfnissen und

Wünschen bezüglich der Art und Intensität der Hilfe-

stellung an dem Angebot teilzunehmen. Insgesamt gibt

es fünf unterschiedliche Stufen, die sich in Bezug auf

die zunehmende Intensität der Unterstützung unterschei-

den. Während Stufe 1 eine universelle Information über

Erziehung beinhaltet, umfasst Stufe 5 eine erweiterte In-

tervention auf Familienebene. Die Inhalte der einzelnen

Stufen basieren auf dem aktuellen klinisch-psychologi-

schen Forschungsstand und beziehen u.a. lerntheoreti-

sche und entwicklungspsychologische Erkenntnisse mit

ein. Die Wirksamkeit der Trainingsprogramme und

Selbsthilfematerialien wird derzeit in einer von der DFG

geförderten Studie an den Standorten Braunschweig und

Köln überprüft (Kuschel/Hahlweg 2003, S. 20). 

8) vgl. ausführlicher www.triplep.de

9) vgl. ausführlicher Honkanen-Schoberth 2003
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Elternberatung

Für die ersten sechs Lebensjahre lassen sich aus ent-

wicklungspsychologischer Perspektive besondere Ent-

wicklungsaufgaben beschreiben, die für eine optimale

Entwicklung des Kindes gemeistert werden müssen. Für

das Säuglingsalter ist dies die Anforderung, Verhalten

sowie emotionale und physiologische Erregungszustän-

de zu regulieren. Diese Regulationskompetenzen wer-

den in frühen Bindungsbeziehungen – in der Regel in

den Beziehungen zu den Eltern – entwickelt. Die Quali-

tät der elterlichen Hilfe wird in der bindungstheoreti-

schen Literatur unter dem Begriff der „elterlichen Fein-

fühligkeit“ zusammengefasst. In dieser frühen Phase

sind die Probleme in den Bindungsbeziehungen meist

noch nicht verfestigt, sondern äußern sich vielmehr

zunächst in „Missverständnissen“ und Störungen der

Eltern-Kind-Interaktion, wie Schrei-, Schlaf- oder

Fütterprobleme.

mer/innen aus unterschiedlichen Praxisfeldern erprobt.

Perspektivisch soll das entwicklungspsychologische

Beratungsmodell systematisch in den Leistungsangebo-

ten der Jugendhilfe umgesetzt und verstetigt werden.

Das Modellprojekt wird vom Bundesministerium für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Kooperation

mit sechs weiteren Bundesländern (u.a. dem Ministe-

rium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des

Landes Nordrhein-Westfalen) gefördert. Beteiligte

Institution in NRW ist das Kinderschutzzentrum Köln,

das ein sozialraumnahes und niederschwelliges Angebot

zur Bindungsförderung in einem sozial belasteten

Stadtteil (Kalk) entwickelt (vgl. hierzu ausführlicher

Blum-Maurice/Bächer 2003, S. 121ff.).

In der kurzen Skizzierung dieser ausgewählten Projekte

wird deutlich, dass die aktuellen Präventionsansätze

sehr stark den Ressourcenaspekt der Eltern und Kinder

in den Mittelpunkt stellen und damit die klassischen

Defizitzuschreibungen überwinden. Da die Sozialisa-

tionsprozesse von Kindern im sozialen Raum stattfinden

und die dort vorhandenen (Benachteiligungs-)Struktu-

ren das Aufwachsen von Kindern maßgeblich beeinflus-

sen (vgl. Jordan/Wagenblass 2002, S. 181), gibt es

neben diesen zielgruppenbezogenen Präventionskon-

zepten, strukturbezogene Ansätze, die auf die positive

Gestaltung der Lebens- und Sozialräume von Kindern

und ihren Familien abzielen. Zu nennen wäre hier bspw.

das Projekt „vornetz“ des Kreises Siegen-Wittgenstein,

das im Rahmen des Modellprojektes Soziales Frühwarn-

system (Laufzeit 09/02 bis 12/04; gefördert vom MGSFF

des Landes NRW) Indikatoren entwickelt, die anzeigen,

wann sich die Lebenswelten der Kinder und ihrer

Familien negativ verändern und wie dieser Entwicklung

ggf. entgegengesteuert werden kann11). Die aktuelle

Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe liegt

somit darin, sensibel für solche Signale zu werden und

präventiv im Vorfeld vor Überforderungssituationen und

einer Zuspitzung von Krisen agieren zu können.

Modellprojekt „Entwicklungspsychologische Bera-
tung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern“10)

Das entwicklungspsychologische Beratungsmodell zielt

auf die Förderung der frühen Eltern-Kindbeziehung ab

und will das Selbstwertgefühl der Eltern stärken. Ein

positives Selbstwertgefühl gilt als eine entscheidende

Voraussetzung, die Perspektive des eigenen Kindes zu

berücksichtigen und feinfühlig mit ihm umzugehen.

Dies dient der Verhinderung von Entwicklungsstörun-

gen und Verhaltensauffälligkeiten. Die Beratung ist res-

sourcenorientiert, nicht wertend und lösungsorientiert

ausgerichtet.

Um Fachkräfte der Jugendhilfe, Sozialpädiatrie und

Heilpädagogik für entwicklungspsychologische Bera-

tung in ihrem jeweiligen Arbeitsfeld zu qualifizieren,

wird im Rahmen des Modellprojektes (Laufzeit 2001 -

2004) ein Curriculum entwicklungspsychologischer

Weiterbildung entwickelt und modellhaft mit Teilneh-

10) vgl. ausführlicher: Ziegenhain, U. 2003

11) vgl. ausführlicher: Modellprojekt soziales Frühwarnsystem 2003: Soziale Frühwarnsysteme in NRW – Wertvolle Beispiele aus der Praxis. 

Dokumentation der Fachtagung vom 24. März 2003. Zum downloaden unter www.isa-muenster.de/pdf/Doku_SozFruehw.pdf)
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2.2.2 Krisenintervention

Im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes wer-

den insbesondere die Maßnahmen, die in Eil- und

Notfällen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen

auf Grundlage § 42 SGB VIII gewährt werden, als

Angebote der Krisenintervention gefasst. Diese umfas-

sen die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen,

wenn diese um Obhut bitten, bzw. wenn eine dringende

Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen

besteht, d.h. Gefahr im Verzug ist.

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahre 2001 insge-

samt 7947 Minderjährige im Rahmen der Kriseninter-

vention nach § 42 SGB VIII in Obhut genommen. Hier-

von stammten 24 % der Kinder und Jugendlichen aus

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen: Inobhutnahme;

Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund

Familien mit Migrationshintergrund. Zu rund einem

Drittel erfolgten Inobhutnahmen auf Wunsch der jungen

Menschen selbst und zu zwei Dritteln aufgrund von

Gefährdungslagen, die von außenstehenden Personen

und Instanzen als solche definiert wurden. Trotz des

Ausbaus ambulanter und teilstationärer Einrichtungen

ist in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung der

Fallzahlen in NRW zu beobachten. Betrachtet man die-

sen Zuwachs geschlechtsdifferenziert (Tabelle 1), so

wird jedoch deutlich, dass dieser Anstieg insbesondere

auf die Mädchen zurückgeht (12 %), während sich die

Fallzahlen bei den Jungen von 1999 auf 2001 kaum ver-

ändert haben (2 %). 

Abbildung 2.2.3: 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII in
NRW 2001 nach Jahr und Geschlecht 
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Die häufigsten Anlässe der vorläufigen Schutzmaßnah-

men sind Überforderung der Eltern (36 %) und Bezie-

hungsprobleme zwischen Eltern und Kinder (24 %).

Solche Krisensituationen, wie Überforderung der El-

tern, entstehen jedoch in der Regel nicht erst dann, wenn

die Kinder älter werden, sie kündigen sich meist schon

weit vor einer Verfestigung von Problemlagen durch ver-

schiedenartige Signale an. Damit wird deutlich, dass

präventive Strategien nicht nur im Zusammenhang mit

den Hilfen zur Erziehung, sondern auch im Vorfeld der

Krisenintervention diskutiert werden müssen.

Weitere Aufschlüsse erhält man, bei der Betrachtung des

Alters, in dem die Inobhutnahme erfolgt (Abbildung

2.2.4). Dabei zeigt sich, dass es sich bei der Kriseninter-

vention vorrangig um Maßnahmen für jugendliche

Mädchen und Jungen handelt: In mehr als zwei Drittel

aller Fälle erfolgt die Inobhutnahme zwischen 14 und 18

Jahren. Interessant ist darüber hinaus, dass sich im Kin-

desalter noch keine markanten Unterschiede hinsichtlich

der beiden Geschlechter zeigen, während mit Einsetzen

der Pubertät der Anteil der Mädchen, die in Obhut ge-

nommen wird, deutlich überwiegt. 

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen:

Inobhutnahme; Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik Dortmund

Abbildung 2.2.4: 
Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII in NRW 2001
differenziert nach Alter und Geschlecht

unter 3 J. 3 > 6 J. 6 > 9 J. 9 > 12 J. 12 - 14 J. 14 - 16 J. 16 - 18 J.
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2.2.3 Zusammenfassung

Prävention und Krisenintervention sind zwei Handlungs-

weisen in der Kinder- und Jugendhilfe, die sich wechsel-

seitig ergänzen. Die Kinder- und Jugendhilfe ist auf beide

Perspektiven angewiesen, denn auch die beste Präven-

tion kann Krisenintervention nicht ersetzen. Es wird für

Kinder und Jugendliche immer wieder akute Gefährdungs-

situationen geben, in denen eine Krisenintervention zum

Schutze des Minderjährigen erforderlich ist. Für die

Kinder- und Jugendhilfe ist es deshalb gerade in Zeiten

knapper Haushaltskassen wichtig, beide Perspektiven zu

integrieren und stärker als bisher deutlich zu machen,

bezogen auf welche Risiken und Gefährdungen und mit

welcher Zielperspektive präventiv gehandelt werden soll

(vgl. Böllert 2001, S. 1397). Die pauschale Einteilung

von Personen in Risikogruppen oder Nicht-Risiko-

gruppen anhand eines Merkmals, wie z.B. alleinerzie-

hend, reicht angesichts der zunehmenden Komplexität

familialer und kindlicher Lebenslagen nicht mehr aus,

um Maßnahmen und Angebote zur Prävention zu begrün-

den. Eine zielgerichtete Prävention und zuverlässige

Krisenintervention sind unverzichtbare Bestandteile

eines funktionierenden Unterstützungssystems für Kin-

der und ihre Familien.

2.3 Hilfen zur Erziehung 

Gemessen an den eingesetzten Ressourcen sind die

Hilfen zur Erziehung neben der Tagesbetreuung der be-

deutendste Arbeitsbereich der Jugendhilfe. Bis weit in

die 90er Jahre konstatierte gerade in diesem Feld die

Fachwelt einen eklatanten Mangel an verlässlichen und

aussagekräftigen Daten und Auswertungen zur Entwick-

lung von Kosten und Inanspruchnahmen (vgl. Lüders

1997). Aufgrund der regelmäßigen Berichterstattung

über die amtliche Statistik durch die Dortmunder

12) Alle 5 Jahre werden Fallzahlen im Rahmen einer Bestandserhebung ermittelt, in den dazwischen liegenden Jahren durch die Fortschreibung des 

Vorjahresbestandes. Die Zuverlässigkeit der Bestandsfortschreibung wird mit jedem Jahr geringer, da erfahrungsgemäß abgeschlossene Fälle oft weiter 

im Bestand geführt werden. Deshalb wird auch in den folgenden Ausführungen in der Regel auf die sichereren Daten der Bestandserhebungen verwiesen. 

Außerdem ergeben Plausibilitätsprüfungen regelmäßig, dass die Meldepraxis der Jugendämter noch immer zu wünschen übrig lässt. 

Arbeitsstelle für Kinder und Jugendhilfestatistik und die

beiden Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und

Rheinland kann seit einigen Jahren die Entwicklung der

Hilfen zur Erziehung unter verschiedenen Aspekten bes-

ser nachvollzogen werden. Wenn auch nach wie vor die

Qualität der Daten aus der amtlichen Statistik zu wün-

schen übrig lässt12), so können doch durch die kontinu-

ierliche Berichterstattung Entwicklungen immer diffe-

renzierter nachvollzogen werden. Im Rahmen der

Fallzahlenerhebung der verschiedenen Hilfeformen wer-

den inzwischen sowohl die beendeten Hilfen eines

Jahres als auch die Leistungen am Jahresende erfragt.

Damit werden alle Hilfen berücksichtigt, die zwischen

dem 01.01. und 31.12. eines Jahres in Bearbeitung

waren. Diese Aufbereitung der Daten ermöglicht Rück-

schlüsse auf die gesamte Inanspruchnahme von Lei-

stungen der Hilfen zur Erziehung innerhalb eines Jahres

(vgl. Rauschenbach/Schilling 1997 S. 211).

Die amtliche Statistik verzeichnet seit dem Inkrafttreten

des SGB VIII 1991 für die Hilfen zur Erziehung einen

kontinuierlichen Anstieg der Fallzahlen in NRW. Im Jahr

2001 nahmen 340 von 10.000 Kindern und Jugendlichen

in NRW Leistungen nach den §§ 28 – 35 SGB VIII in

Anspruch. 1991 waren es noch 246 (HzE Bericht 2001

S.12). Die Ursachen für diese Entwicklung liegen einer-

seits in den sich verschlechternden sozioökonomischen

Rahmenbedingungen für Familien und andererseits wei-

sen sie hin auf eine sich verändernde Wahrnehmungs-

und Definitionspraxis in den Jugendämtern. Schließlich

liegen die Gründe auch bei der verbesserten Melde-

praxis der Jugendämter. Innerhalb des gesamten Leis-

tungsspektrums entwickelten sich die Fallzahlen jedoch

durchaus unterschiedlich. Insgesamt setzte sich der

Trend fort, der bereits im vorangegangenen Jugend-

bericht der Landesregierung festgestellt wurde: Anstieg

bei den ambulanten, Stagnation bei den stationären

Hilfen.
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Tabelle 2.3.1:
Entwicklung der ambulanten Hilfen (§§ 29 bis 31, 35 SGB VIII) in NRW 1991 bis 2001
(Aufsummierung der zum 31.12. eines Jahres andauernden und der innerhalb des
Jahres beendeten Leistungen)14)

13) Um die oben erwähnten Ungenauigkeiten in der amtlichen Statistik zu umgehen, wird im Folgenden schwerpunktmäßig Bezug genommen auf die drei 

Erhebungsjahre 1991, 1995 und 2000, in denen eine Bestandserhebung durchgeführt wurde. Ergänzend werden die Zahlen von 2001 herangezogen.

14) Entgegen der Systematik im Bericht wird an dieser Stelle aufgrund der Datenqualität nicht der Berichtszeitraum 1998 – 2001 herangezogen. Die 

Vergleichsdaten 1995 aus 2000 werden verwendet, weil in diesen Jahren Bestandserhebungen durchgeführt wurden.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW Hilfen zur Erziehung ; versch. Jahrgänge, eig. Berechnungen 

2.3.1 Ambulante Hilfen

Die Zahl der ambulanten Hilfen13) (ohne Erziehungsbe-

ratung) hat sich im Zeitraum 1991 bis 2000 verdoppelt.

Gemessen an der gleichzeitig leicht angestiegenen An-

zahl der jungen Menschen, stieg die Inanspruchnahme-

quote von 38,6 auf 74,0 Hilfen pro 10.000 der unter 21-

Jährigen. Auch in der zweiten Hälfte der 90er Jahre war

dieser Trend noch ungebrochen und setzte sich auch

2001 fort. Während im 7. Jugendbericht der Landesre-

gierung noch konstatiert wurde, dass bei der Tagesgrup-

penerziehung die deutlichsten Fallzahlenzuwächse

erreicht wurden, stellt der Bericht 2001 fest, dass inzwi-

schen die sozialpädagogische Familienhilfe die stärksten

Fallzahlensteigerungen zu verzeichnen hat. Diese Hilfe

wird in NRW mit Abstand am häufigsten gewährt. An

zweiter Stelle steht in der Gewährungspraxis der

Jugendämter in NRW die Tagesgruppenerziehung, ge-

folgt von den Erziehungsbeistandschaften und den Maß-

nahmen der Sozialen Gruppenarbeit. Die intensive

sozialpädagogische Einzelbetreuung und die Betreu-

ungshelfer bilden – was die quantitative Gewichtung an-

geht – im Katalog der ambulanten Hilfen wie schon in

den Vorjahren das Schlusslicht (Schilling. 2003, S.16).

Eine Ausnahme unter den ambulanten Hilfearten bildet

die Erziehungsbeistandschaft: Hier waren bis zum Jahr

2000 leicht rückläufige Fallzahlen zu beobachten, 2001

zeigte sich ein leichter Aufwärtstrend.
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Flexible Hilfen

Der deutliche Trend zu Hilfeformen, die in der unmittel-

baren Lebensumgebung der jungen Menschen und

Familien ansetzen und Fremdunterbringung zu vermei-

den suchen, wird unterstrichen durch die wachsende

Zahl von Hilfen nach § 27,2 SGB VIII, die mit den

Mitteln der amtlichen Statistik bisher nicht erfasst wer-

den können. 

Bereits im HzE Bericht 1999 wurde darauf hingewiesen,

dass immer mehr Jugendämter dazu übergegangen sind,

flexible Hilfen nach § 27,2 SGB VIII zu gewähren.

Diese Praxis ist eng gekoppelt mit einer sozialräumli-

chen Orientierung und mit einer Kritik an einer „ver-

säulten“ Erziehungshilfepraxis. In der Folge haben sich

innovative Hilfeformen entwickelt, die als „flexible“

oder „integrierte“ Hilfen bezeichnet werden (Wolf 2001,

Klatetzki, 1994, Peters 1997). Diese Maßnahmen wer-

den bislang von der amtlichen Statistik nicht erfasst.

Deshalb haben die Landesjugendämter für die Jahre

2000 und 2001 zu diesen Hilfen eine Stichtagserhebung

bei den Jugendämtern durchgeführt. Danach erhöht sich

die Zahl der ambulanten Einzelhilfen jährlich noch ein-

mal um etwa 8.500 Einzelfälle.

Erziehungsberatung

Im Kanon der Hilfen zur Erziehung nimmt die Erzie-

hungsberatung nach § 28 eine Sonderstellung ein. Erzie-

hungsberatungsstellen sind innerhalb des Angebots-

spektrums der Jugendhilfe als Elemente einer örtlichen

sozialen Infrastruktur konzipiert und wurden dement-

sprechend von Kommunen und Land komplementär

finanziert. Sie gewähren den Ratsuchenden einen einfa-

cheren Zugang (vereinfachtes Hilfeplanverfahren) als

die anderen Hilfen zur Erziehung und weisen deshalb

höhere Fallzahlen und kürzere Interventionszeiten auf.

In der Berichterstattung werden die Fallzahlen für die

Hilfen nach § 28 deshalb gesondert ausgewiesen. Wegen

des stufenweisen Rückzugs des Landes aus der Finan-

zierung ist die Erziehungsberatung in der jüngsten Zeit

jedoch mehr in das Blickfeld der örtlichen Jugendhilfe-

planung gerückt. Die Jugendämter sind dazu übergegan-

gen, Erziehungsberatungsstellen verstärkt mit eigenen

Ressourcen auszustatten.

Die im 7. Jugendbericht festgestellte Expansion der in-

stitutionellen Beratung hat sich in den Jahren 1999 bis

2001 fortgesetzt. Die Zahl der abgeschlossenen Bera-

tungen stieg von rund 63.000 im Jahr 1999 auf knapp

71.000 im Jahr 2001. Dieser Fallzahlenanstieg unter-

streicht die zunehmende Bedeutung der auf Prävention

gerichteten Arbeitsfelder in der Jugendhilfe. Dies wird

auch deutlich durch den Befund, dass in 96 % der Fälle

die Familie selbst den Kontakt zu den Erziehungsbera-

tungsstellen aufnimmt, ohne dass vorher soziale Dienste

oder andere Jugendhilfeinstitutionen eingeschaltet waren. 

Tabelle 2.3.2:
Hilfen nach § 27,2
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2.3.2 Stationäre Hilfen 

Im Gegensatz zu dem seit über 10 Jahren kontinuierli-

chen Anstieg bei den ambulanten Hilfen, stagniert die

Inanspruchnahme bei den stationären Maßnahmen.

Auch wenn die Fallzahlen zwischen 1991 und 2000 von

34.900 auf 35.200 Hilfen leicht angestiegen sind, so war

doch die Inanspruchnahmequote aufgrund der zahlen-

mäßigen Zuwächse bei der Altersgruppe der unter 21-

Jährigen leicht rückläufig. Während im Jahr 1991 noch

90 von 10.000 jungen Menschen außerhalb ihrer Her-

kunftsfamilie versorgt wurden, so waren es im Jahr 2000

noch 86,4. Der Anstieg der Inanspruchnahme im Jahr

2001 muss sicherlich zu einem erheblichen Teil mit dem

bereits erwähnten Fortschreibungsfehler erklärt werden. 

Tabelle 2.3.3:
Entwicklung der stationären Hilfen (§§ 33, 34, SGB VIII) in den Hilfen zur Erziehung in
NRW; 1991 bis 2001 (Aufsummierung der zum 31.12. d. J. andauernden und der
innerhalb eines Jahres beendeten Leistungen). 

Aufgrund der weitgehenden Konstanz der Inanspruch-

nahme über diesen relativ langen Zeitraum kann festge-

stellt werden, dass der Ausbau bei den ambulanten

Angeboten der Hilfen zur Erziehung nicht durchgrei-

fend zu rückläufigen Unterbringungszahlen geführt hat.

Innerhalb des stationären Hilfespektrums sind in diesem

Zeitraum nur wenige Verschiebungen zu beobachten.

Bemerkenswert ist, dass eine wachsende Zahl von sta-

tionären Hilfen im Rahmen von Arrangements des be-

treuten Wohnens realisiert wurden. Die Fallzahlen in

dieser Hilfeart haben sich seit 1991 fast verdoppelt,

erreichen aber immer noch einen relativ kleinen Anteil

(unter 10 %) aller stationären Hilfen. Der sowohl unter

Kostengesichtspunkten als auch aufgrund von fachli-

chen Überlegungen vielerorts diskutierte Ausbau des

Pflegekinderwesens ist aber nach den vorliegenden

Daten noch nicht sehr weit vorangeschritten. 

Das folgende Diagramm vergleicht noch einmal die

wichtigsten Fallzahlen auf einen Blick. Es zeigt den

Anstieg der ambulanten Hilfen und die nahezu unverän-

derte Zahl der stationären Hilfen in Vollzeitpflege und

im Heim. Lediglich bei den stationären Hilfen in eigener

Wohnung sind Zuwächse zu verzeichnen, die jedoch

gemessen an der Gesamtzahl der stationären Hilfen

nicht so sehr ins Gewicht fallen.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW, Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, versch. Jahrgänge, eig. Berechnungen
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Abbildung 2.3.1: Entwicklung der Fallzahlen 1991-2000

Kostenentwicklung

Der Trend zur ambulanten Erziehungshilfe spiegelt

einerseits das Streben nach lebenswelt- und alltagsnahen

Hilfesettings wider, andererseits ist er aber auch ein

Ergebnis einer Strategie zur Ausgabenkonsolidierung in

der Jugendhilfe. Lange Zeit haben die Jugendämter mit

dem Ausbau der ambulanten Angebote die Hoffnung

verknüpft, dass damit die kostenintensiven Leistungen

stationärer Hilfen weniger in Anspruch genommen wür-

den. Gemessen an den Fallzahlen ist festzustellen, dass

zumindest landesweit diese Erwartung nicht erfüllt wor-

den ist. Auch bei den Ausgaben beanspruchen Aufwen-

dungen für Leistungen nach § 34 (Heimerziehung) nach

wie vor den absolut größten Teil (rund 60 %) des gesam-

ten Budgets für die Hilfen zur Erziehung. Im Rückblick

auf die Ausgabenentwicklung der letzten 5 Jahre ist

allerdings eine leichte Reduzierung dieses Kostenanteils

festzustellen.
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Abbildung 2.3.2: 
Anteil der Ausgaben von Hilfeleistungen an den Gesamtausgaben 2001

Das folgende Diagramm zeigt die Verteilung der Kosten

auf die einzelnen nach den Paragrafen des SGBVIII

geordneten Hilfearten. Deutlich erkennbar ist die abso-

lute Dominanz der stationären Hilfen nach § 34. 

An dieser Verteilung hat sich im Berichtszeitraum sub-

stanziell nur wenig geändert. Es sind allerdings verschie-

dene Tendenzen erkennbar, über die weiter unten noch

berichtet wird. 

Zunächst werden in der folgenden Tabelle die absoluten

Zahlen und die Verhältniszahlen für die Kostenent-

wicklung dargestellt. 
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Die Analyse der Kostenentwicklung ist nicht allein aus

wirtschaftlicher Sicht von Bedeutung. Sie nimmt auch

die Bedarfssituation noch einmal genauer in den Blick,

als dies die reine Fallzahlenanalyse vermag. Dort wird

nämlich die Dauer und Intensität einer Hilfe nicht be-

rücksichtigt, sondern jeder Fall gleich gewertet, egal wie

lange er dauert bzw. wie viele Ressourcen er verbraucht

hat.

Betrachtet man unter diesem Aspekt die obenstehenden

Tabellen, so fällt auf, dass seit 1995 trotz des absoluten

Anstiegs der Ausgaben um 36 % von 1995 auf 2001 die

Ausgaben für die einzelnen Hilfearten im Verhältnis

zueinander relativ stabil geblieben sind. Daraus ist zu

schließen, dass sich die Bedarfszuwächse auf alle

Hilfearten ähnlich verteilt haben. Es sind allerdings in

der Entwicklung der Verhältniszahlen vier Trends zu

beobachten, die sich über mehrere Jahre fortsetzen und

deshalb von besonderem Interesse sind:

Tabelle 2.3.4:
Öffentliche Ausgaben für ausgewählte Leistungen der Hilfen zur Erziehung,
Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte und Hilfen für junge Volljährige
in NRW 1995 bis 2001 (Angaben in 1.000 Euro)

n Der Anteil der Ausgaben für die Hilfen nach § 27,2

nimmt seit ihrer erstmaligen Erfassung 1997 stetig

zu.

n Der Anteil der Ausgaben für die Heimerziehung

(§ 34) nimmt stetig ab.

n Der Anteil der Ausgaben für die Hilfen für junge

Volljährige ( § 41) nimmt stetig ab.

n Der Anteil der Ausgaben für das Pflegekinderwesen

(§ 33) nimmt langsam ab. 

Während der Zuwachs bei den Ausgaben für Hilfen nach

§ 27 (2) sicherlich Ergebnis einer fachlichen Umorientie-

rung ist (s. u.), sind die kontinuierlichen Veränderungen

in den Kostenanteilen für die Heimunterbringungen und

für die Hilfen für junge Volljährige mit großer Wahr-

scheinlichkeit eine Folge von Konsolidierungsstrategien

der Jugendämter. Dies hat aber offenbar nicht dazu ge-

führt, dass junge Menschen häufiger in Pflegefamilien

statt im Heim untergebracht werden. Bisher ist es wohl

noch nicht gelungen, das Pflegekinderwesen landesweit

so zu qualifizieren, dass dieses Angebot die Kosten-

entwicklung bei der Heimerziehung beeinflussen kann.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Ausgaben und Einnahmen der Jugendhilfe, versch. Jahrgänge, eig.

Berechnungen 
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2.3.3 Konsequenzen für die ASD-Arbeit

Fasst man die aus den Daten ersichtlichen wesentlichen

Trends bei den Hilfen zur Erziehung zusammen, so las-

sen sich daraus einige Konsequenzen für das Handeln

der Sozialen Dienste ableiten. Diese Organisationsein-

heit des Jugendamtes hat für die Entwicklung der Hilfen

zur Erziehung eine Schlüsselfunktion. Weil sie die Zu-

weisungs- und Steuerungsinstanz für alle Hilfearten mit

Ausnahme der Erziehungsberatung ist, richten sich alle

Steuerungsbemühungen, seien sie fachlicher oder fiska-

lischer Natur, in erster Linie an den ASD. In dieser Lage

sehen sich die Dienste nicht nur einer steigenden Zahl

von Rat- und Hilfesuchenden, sondern auch wachsenden

Anforderungen an die Qualität ihrer Arbeit gegenüber.

Besonders hervorzuheben sind hier drei Tendenzen:

n Finanzielle Aspekte bestimmen die Hilfeplanung

mit. Die Überprüfung von Leistungsvoraussetzun-

gen und die Suche nach der sinnvollen und notwen-

digen Hilfe erfolgt unter dem Aspekt der Verteilung

knapper Ressourcen (vgl. hierzu ausführlich

Schrapper et al. 1998). In einigen Diensten schließt

das sogar die Verantwortung für ein Budget ein.

n Die fürsorgerlich orientierte Beratung und Betreu-

ung wird weitgehend ersetzt durch ein zielorientier-

tes Casemanagement: Der ASD agiert immer weni-

ger als Beratungs- und Betreuungsinstanz, sondern

seine Aufgabe besteht darin, mit im Rahmen des

Hilfeplanverfahrens Ziele zu definieren, die Hilfe-

empfänger an geeignete Institutionen zu vermitteln

und im Hilfeprozess die Erreichung der Ziele zu

überwachen. 

n Neben die Einzelfallperspektive tritt mehr und mehr

die Sicht auf den sozialen Raum als Erklärungshin-

tergrund für soziale Problemlagen und Aktionsraum

für ihre Behebung: MitarbeiterInnen im ASD müs-

sen nicht nur ihr Klientel kennen, sondern es wird

von ihnen erwartet, dass sie auch über ihre Lebens-

welt Bescheid wissen und beispielsweise in der Lage

sind, Ressourcen in ihrem familiären bzw. nachbar-

schaftlichen Umfeld zu aktivieren (vgl. 3.1). 

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden,

brauchen die Dienste Unterstützung durch Fortbildung,

Supervision und Teamberatung. Aufgrund leerer öffent-

licher Kassen und restriktiver Personalpolitik in den

Jugendämtern muss davon ausgegangen werden, dass

hier eine Schwachstelle der Steuerungsansätze in den

Hilfen zur Erziehung liegt. 

Angebotsplanung

An dieser Stelle soll noch einmal hingewiesen werden

auf die seit Jahren stagnierende Entwicklung im Pflege-

kinderwesen. Als Ursachen hierfür wird immer wieder

angeführt, dass die Zahl potenzieller Pflegeeltern im

Prinzip begrenzt sei und deshalb eine Ausweitung in die-

sem Bereich sozusagen an seine natürliche Grenze stößt.

Eine mögliche Ursache der Stagnation könnte allerdings

auch darin liegen, dass die Pflegekinderdienste, die zu

über 90 % bei den Jugendämtern angesiedelt sind, auf-

grund ihrer organisatorischen Stellung und der restrikti-

ven Personalpolitik zu wenig Anreize und Spielräume

haben, um im Pflegekinderwesen neue Wege zu gehen.

Neuere Konzepte in der Arbeit mit Pflegefamilien und

-kindern verweisen auf erweiterte Handlungsansätze vor

allem bei der Verwandtenpflege und der Aktivierung des

sozialen Umfeldes von den Herkunftsfamilien der

Pflegekinder (vgl. Tagungsdokumentationen des ISA:

„Sozialraum und Pflegekinderarbeit 04/02“ und „Milieu-

orientierte Pflegekinderarbeit“ 10/03). Eine verstärkte

Kooperation zwischen öffentlichen und freien Trägern

der Jugendhilfe könnte hier die Innovation weiter voran-

treiben. 

Für die weitere Planung lokaler Angebote in den Erzie-

hungshilfen wird eine flächendeckende Einführung der

offenen Ganztagsschule spürbare Konsequenzen haben.

Insbesondere muss darüber nachgedacht werden, welche

Zukunft der Tagesgruppe beschieden sein wird, die von

ihrer Zeitstruktur und von ihrer Zielgruppe her in Kon-

kurrenz zur Ganztagsgrundschule steht. Vielerorts gibt

es Ansätze, dieses Erziehungshilfeangebot in die

Schulen zu verlagern. 
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2.4 Berufliche Integration durch Angebote
der Jugendsozialarbeit

Angebot der Jugendsozialarbeit richten sich vor allem

an sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte

junge Menschen, bei denen eine altersgemäße schuli-

sche, berufliche und soziale Entwicklung gefährdet ist.

Jugendsozialarbeit hat die Aufgabe, jungen Menschen,

die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur

Überwindung individueller Beeinträchtigungen in

erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, im

Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen

anzubieten. Ziel dieser Hilfen ist die Förderung der

schulischen und beruflichen Ausbildung, die Eingliede-

rung in die Arbeitswelt und die soziale Integration der

jungen Menschen (vgl. § 13 SGB VIII). 

Der Begriff Jugendsozialarbeit steht dabei zusammen-

fassend für Maßnahmen und Einrichtungen, die die

Aufgabenfelder Jugendberufshilfe, Jugendwohnen,

Migrantenarbeit, Schulsozialarbeit und Jugendsozialar-

beit für Mädchen und junge Frauen abdecken. Auch auf-

grund der Nachrangigkeit der Jugendhilfe darf deren

Beitrag zur beruflichen Integration junger Menschen

nicht isoliert von anderen Förderungsinstanzen, wie der

Arbeitsverwaltung, dem Europäischen Sozialfond oder

zahlreichen Programmen den Bundes oder der Länder

gesehen werden. Aktuelle Entwicklungen wie der

Rückzug der Betriebe aus der betrieblichen Ausbildung

oder die Auswirkungen der Gesetze für moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt betreffen zudem alle

Teilsysteme und erfordern mehr denn je ein aufeinander

abgestimmtes Gesamtfördersystem.

2.4.1 Der Arbeitsmarkt in NRW 

Im September 2003 betrug die Arbeitslosenquote in

Deutschland 10,1 %, in NRW 9,8 %. Bezogen auf die

unter 25-Jährigen waren in Deutschland 9,9 % und in

NRW 9,0 % (93.779) der jungen Menschen arbeitslos

(Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Monatsbericht

09/03). Der leichten Erholung der Situation von jungen

Menschen auf dem Arbeitsmarkt in NRW seit 1997 folgt

seit 2001 insgesamt wieder eine Verschlechterung, wie

die nachfolgenden Grafiken zeigen.

Abbildung 2.4.1:
Jüngere Arbeitslose in Nordrhein-Westfalen 1989 bis 2002
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Abbildung 2.4.2:
Arbeitslosenquoten in Nordrhein-Westfalen in 2002

2.4.2 Der Ausbildungsmarkt in NRW

Die Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt in NRW

entspricht dem problematischen Bundestrend, d.h. im

Ausbildungsjahr 2002/2003 standen 138.779 ausbil-

dungssuchenden jungen Menschen (+1,3 % zum Ausbil-

dungsjahr 2001/2002) lediglich 106.851 (-8,4 %)

Ausbildungsstellen zur Verfügung. Ende September

2003 waren 7.057 (+42,9 %) Jugendliche noch nicht

vermittelt. 

Im Ausbildungsjahr 2002/2003 wurden in Nordrhein-

Westfalen 110.300 Ausbildungsverträge neu abge-

schlossen. Das waren 4,6 % weniger als im Ausbil-

dungsjahr 2001/2002. Bereits 2002 war ein Rückgang

von 8,3 % festzustellen. In 2003 war damit die Zahl der

neuen Ausbildungsverhältnisse so niedrig wie seit Be-

ginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1980.

Der bisherige Tiefststand wurde für das Berufsbildungs-

jahr 1996 mit 112.600 neuen Ausbildungsverhältnissen

ermittelt. 
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*) geschätzte Ergebnisse (die endgültigen Ergebnisse der Bundesbehörden in NRW, der Patentanwaltskammer und der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt e.V.

liegen noch nicht vor)

Quelle: LDS NRW: 161 / 03

Ausbildungs-
bereich

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in NRW im Berufsbildungsjahr 
(1. Oktober …bis 30. September …)

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Industrie, Handel
u.a.

68.485 69.186 68.996 62.365 60.999

Handwerk 40.754 39.826 37.681 34.087 31.803

Landwirtschaft 2.748 2.664 2.152 2.184 2.179

öffentlicher Dienst 2.839 3.212 3.156 3.093 2.759*)

freie Berufe 12.689 12.895 13.273 13.154 11.852

sonstige 922 857 796 753 708

Insgesamt 128.437 128.640 126.054 115.636 110.300*)

ihre Nicht-Ausbildung mit der zu teuren und zu aufwän-

digen Ausbildung und der mangelnden Übernahmemög-

lichkeit im Anschluss an eine Ausbildung. Die in der

öffentlichen Diskussion oft angeführten Defizite der

BewerberInnen spielen hier keine große Rolle.

Tabelle 2.4.1:
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in NRW im Berufsbildungsjahr

Abbildung 2.4.3:
Ausbildungsstellenmarkt NRW: Angebot und Nachfrage

Laut IAB-Betriebspanel NRW 2002 bildet nur noch

etwa jeder dritte Betrieb in NRW aus, wobei besonders

beachtenswert ist, dass 25 % der Betriebe trotz Ausbil-

dungsberechtigung nicht ausbilden. Nur etwa jeder

zweite Auszubildende wird nach der Ausbildung über-

nommen (52 %). Die hier befragten Betriebe begründen
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Die noch im 7. Kinder- und Jugendbericht (S.42) festge-

stellte Aufbruchstimmung in der beruflichen Bildung

hat angesichts des erneuten Rückgangs der Ausbil-

dungsplätze einen Dämpfer erfahren. Dennoch hat der

bereits 1996 von allen am Arbeitsmarkt relevanten

Akteuren ins Leben gerufene „Ausbildungskonsens

NRW“ erheblich dazu beigetragen, dass an dem Ziel,

jedem ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Ju-

gendlichen eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen,

festgehalten werden konnte. Den großen Stellenwert der

Berufsausbildung zeigt auch das bisherige Engagement

des Landes in der Arbeitsmarktpolitik und den Program-

men zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit. Beispielhaft

seien hier die Initiative Pro Ausbildung NRW, das För-

derprogramm „Ausbildung fördern: Information-Bera-

tung-Akquisition“, die Programme Jugend in Arbeit

bzw. Jugend in Arbeit plus oder die Förderung des

Diagnose und Trainingsverfahrens DiaTrain sowie die

Programme BUS (Betrieb und Schule) und BUT

(Betrieb und Träger) genannt. Einige der genannten

Programme sind bereits ausgelaufen, bzw. eingestellt

worden. Im Frühjahr 2003 kam das Aktionsprogramm

„100 Tage Maßarbeit für Ausbildung in NRW“ hinzu.

2.4.3 NRW im Vergleich

Die Bemühungen haben die Arbeits- und Ausbildungs-

marktsituation von jungen Menschen in NRW im

Vergleich zum Bundestrend deutlich verbessern können.

Allerdings zeigt der Vergleich mit den Durchschnitts-

quoten der westdeutschen Bundesländer die Herausfor-

derungen die für NRW weiterhin bestehen.

Abbildung 2.4.4:
Arbeitslosenquoten unter 25 in % Jahresdurchschnitt

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: Der Arbeitsmarkt in Deutschland, Verschiedene Jahrgänge
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Die Angebots-Nachfrage-Relation zeigt die (gemelde-

ten) Berufsausbildungsplätze im Verhältnis zu den (ge-

meldeten) ausbildungsplatzsuchenden Jugendlichen

eines Ausbildungsjahres. Eine Relation von 99 % bedeu-

tet, dass 100 Jugendlichen 99 Ausbildungsplätze zur

Verfügung stehen. Zu beachten ist bei diesem (rechneri-

Jahr

Berufsausbildungsstellen2) Bewerber(innen)2) für
Berufsausbildungsstellen

insgesamt
Darunter 
unbesetzt

insgesamt
darunter noch
nicht vermittelt

1990 153.085 18.574 133.574 5.226

1995 122.964 8.523 126.591 6.980

1996 118.045 8.405 128.226 7.918

1997 120.357 7.300 140.316 10.405

1998 120.021 5.646 146.168 6.584

1999 127.384 5.078 151.412 6.525

2000 125.970 5.128 147.882 5.230

2001 125.635 4.365 141.928 4.548

2002 116.599 3.745 134.618 4.938

2003 106.851 3.650 138.779 7.057

1) Quelle: Landesarbeitsamt NRW 

2) soweit bei den Arbeitsämtern gemeldet

Quelle: http://www.lds.nrw.de/statistik/daten/d/berufausbild/d322ausb3.html und Landesarbeitsamt Nordrhein-Westfalen Presseinformation

63/2003 vom 09.10.2003

Abbildung 2.4.5:
Angebots-Nachfrage-Relation auf dem Ausbildungsmarkt in % 
(jeweils zum Jahresende, d.h. inkl. Nachvermittlungen und zusätzlich 
geförderten Ausbildungsplätzen)

schen) Vergleich, dass ein quantitativer Gesamtausgleich

weder regionale Besonderheiten berücksichtigt, noch

den Qualifikationen oder Ausbildungswünschen der

Jugendlichen entspricht. Ein qualitativer Ausgleich nach

dem Ausbildungsplatzfördergesetz ist erst gegeben,

wenn das Angebot die Nachfrage um 12,5 % übersteigt.

Tabelle 2.4.2:
Ausbildungsplatzangebot und -nachfrage1) am 30.09. in NRW

Quelle: Bundesagentur für Arbeit: der Arbeitsmarkt in Deutschland, verschiedene Jahrgänge
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Von allen Jugendlichen, die im Berichtsjahr 2002/2003

als Ausbildungsbewerber gemeldet waren, sind bis zum

30. September 7.520 junge Menschen in eine berufsvor-

bereitende Bildungsmaßnahme der Arbeitsverwaltung

eingemündet (- 5,2 % zum Vorjahr). Im Jahr 2002 wur-

den insgesamt 23.130 Ausbildungsbewerber und noch

nicht ausbildungsreife Jugendliche in berufsvorbereiten-

den Bildungsmaßnahmen gefördert. Dafür wurden über

145 Millionen Euro aufgewendet. In 2003 wurde Ende

Dezember in etwa dieses Niveau wieder erreicht. 7.140

Jugendliche (- 220 gegenüber Vorjahr) sind zur Zeit in

außerbetrieblichen Berufsausbildungen, die in diesem

Jahr mit über 70 Millionen Euro gefördert werden.

Insgesamt 11.540 Auszubildende (- 1.670 gegenüber

Vorjahr) werden mit ausbildungsbegleitenden Hilfen

(Stützunterricht, sozialpädagogische Betreuung) unter-

stützt, um den Ausbildungserfolg zu sichern. Die

Aufwendungen hierfür betragen über 30 Millionen

Euro. Die Bedeutung der Fördermaßnahmen insgesamt

zeigt die folgende Grafik.

Abbildung 2.4.6: 
Verbleib von ausbildungssuchenden
Jugendlichen an der ersten Schwelle NRW
2003

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen

In den kommenden Jahren wird sich die kritische Situa-

tion voraussichtlich kaum entspannen, da die Schulab-

gängerzahlen in NRW bis 2007 noch kontinuierlich stei-

gen und danach nur langsam abflachen. Insofern müssen

über die Erschließung des Ausbildungspotenzials hinaus

alle strukturellen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Eine verbindlichere Berufswahlvorbereitung an den all-

gemeinbildenden Schulen, die Einführung von praxiso-

rientierten Ausbildungsgängen für theorieschwächere

Auszubildende, die Ausweitung von Verbundausbildun-

gen und eine konsequente Verkürzung der dualen Aus-

bildung für Abiturienten sind mögliche probate Mittel

(vgl. Landesarbeitsamt NRW 2003).

2.4.4 Landesjugendplangeförderte
Angebote der Jugendsozialarbeit in NRW

Im Vergleich zu dem Ressourceneinsatz von anderen

Akteuren der Arbeitsmarktpolitik für junge Menschen

ist die Jugendsozialarbeit nur ein kleiner Partner. 1999

wurden 1,2 % der Jugendhilfemittel für Jugendsozialarbeit

aufgewendet. 213 Mio. Euro für die Jugendsozialarbeit

stehen in 1999 ca. 2 Mrd. Euro der Arbeitsverwaltung

für berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen gegenüber

(vgl. 11. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregie-

rung, S. 175). Im Gegensatz zu anderen Aufgaben-

feldern der Jugendhilfe, gibt es zudem immer noch Ju-

gendamtsbezirke, in denen gar keine Jugendsozialarbeit

vorhanden ist. Allerdings weisen V. Santen u.a. (DJI

2003) wie auch die o.g. genannten Daten darauf hin, dass

Hilfen zur beruflichen Integration auch von Schulen, der

Arbeitsverwaltung und den Sozialämtern geleistet wer-

den und somit nicht unbedingt in das Blickfeld der

Jugendhilfe gelangen. Hintergrund ist auch die unklare

Zuständigkeit bei Problemen, die verschiedene

Lebensbereiche tangieren und die in unterschiedlichen

Institutionen und Systemen bearbeitet werden. Eine

kohärente und abgestimmte Förderung gelingt den Bil-

dungseinrichtungen, der Arbeitsverwaltung und der

Jugendhilfe bislang nicht. Neben den teilweise an-

dersgearteten Zielbestimmungen tragen insbesondere

die unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten

sowie die Steuerungs-, Koordinations- und Koopera-

tionsprobleme zu dieser vielbemängelten Konstellation

bei (vgl. Nüsken 2003).
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Die Schwierigkeiten einer Erfassung der Leistungen und

Nutzung der Angebote der Jugendsozialarbeit sind u.a.

in der Expertise zum 7. Kinder- und Jugendbericht der

Landesregierung (S.113) oder auch Schilling/Rauschen-

bach 2001 ausreichend beschrieben worden. Letztend-

lich fehlt eine Leistungsstatistik, die die Inanspruchnah-

me der Angebote der Jugendsozialarbeit beschreibt. Erst

darauf aufbauend ist dann auch eine Untersuchung der

tatsächlichen Integrationsleistungen der Jugendsozial-

arbeit möglich. Vor dem Hintergrund der Schwierigkei-

ten einer statistischen Erfassung kann an dieser Stelle –

in Form des Engagements der Landesregierung – nur ein

Jahr Beratungsstellen Jugendwerkstätten
Projekte für schul-
müde Jugendliche

Jugendwohn-
heime

Schulsozialarbeit
an Berufskollegs

Fach-
kraft-
stellen

Einrich-
tungen

Fach-
kraft-
stellen

Einrich-
tungen

Fach-
kraft-
stellen

Einrich-
tungen

Fach-
kraft-
stellen

Einrich-
tungen

Fach-
kraft-
stellen

Einrich-
tungen

1998 62 47 79

1999 135 61 206,5 45 1,75 1 281 79 24,5 14

2000 136 61 206,5 45 2,75 2 285 79 24,5 14

2001 137 62 206,5 45 16,35 17 284,5 75 24 14

2002 137 63 206,5 45 32,75 30 268 73 23 14

2003 137 64 206,5 45 31 30 0 0 23 14

In Jugendwerkstätten erhalten Jugendliche ohne oder

mit einem nur unterdurchschnittlichen Schulabschluss

gezielte sozialpädagogische Förderung im Rahmen

handwerklich orientierter Projekte. Auf diesem Weg

können die Jugendlichen für das spätere Berufsleben

wichtige Kompetenzen und Fertigkeiten erwerben und

gleichzeitig berufsrelevante Anforderungen kennen ler-

nen. Die Beratungsstellen unterstützen benachteiligte

Jugendliche bei der Suche nach geeigneten beruflichen

Perspektiven. Sie bieten Bildungsmaßnahmen an, ver-

mitteln weiterführende Fördermaßnahmen und tragen

zur persönlichen Stabilisierung dieser Jugendlichen bei. 

Tabelle 2.4.3:
Im Landesjugendplan geförderte Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in NRW

Ausschnitt des Arbeitsfeldes Jugendsozialarbeit doku-

mentiert werden. Grundlage sind die Landesjugend-

pläne und die Daten des MSJK bzw. der Landesjugend-

ämter. 

Das Land NRW fördert über den Landesjugendplan spe-

zielle Angebote, die Jugendliche in ihrer Entwicklung

unterstützen und ihnen die notwendige Förderung zur

sozialen Integration und zur Eingliederung in die

Berufswelt bereit stellen. Die Angebote beziehen sich

auf den § 13 SGB VIII. Im Einzelnen waren das in den

letzten Jahren: 



52

Projekte für Schulmüde

Mit den Programmen „Betrieb und Schule (BUS)“ und

„Betrieb und Träger (BUT)“ erprobt die Landesregie-

rung NRW seit 2001 neue präventive Ansätze für lern-

schwache und schulmüde Jugendliche. BUT stellt eine

Weiterentwicklung der Berufsförderlehrgänge dar und

wurde bis 2003 mit 7,4 Millionen Euro pro Jahr vom

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit finanziert. Beide

Programme zielen auf eine dauerhafte Verknüpfung der

Lernorte Betrieb und Schule bzw. Betrieb und Qualifi-

zierungsträger ab. 60 % der Ausbildung finden in Schu-

len oder Bildungseinrichtungen statt, 40 % in Betrieben.

Das Programm BUS ist mit 1.700 Schülerinnen und

Schülern und Praktikumstellen in 1.357 Betrieben ge-

startet. Das Programm ist auf große Akzeptanz ge-

stoßen: 599 Jugendliche dieser schwierigen Zielgruppe

haben den ersten Arbeitsmarkt erreicht, also entweder

einen Ausbildungs- oder einen Arbeitsvertrag abge-

schlossen. 520 haben einen Hauptschulabschluss nach

Klasse 9 erreicht. Im Schuljahr 2002 nahmen 2.150

Schülerinnen und Schüler an 180 Schulen teil. Ein deut-

licher Motivationsschub, größere Lernbereitschaft und

regelmäßigere Anwesenheit in der Schule sind bei den

Jugendlichen im BUS-Programm feststellbar. Die För-

derpauschalen des MWA sind von 1.500 auf 1.000 Euro

Aufwandsentschädigung für Betriebe und von 250 auf

200 Euro für nachbetreuende Lehrer abgesenkt worden.

Im Programm Betrieb und Träger (BUT) übernahmen 35

bewährte Bildungsträger die Beschulung der 980

Jugendlichen, die in noch größerem Maße als schul-

müde bezeichnet wurden. Für sie wurden die betriebli-

chen Praxisphasen flexibel organisiert, wobei der Lern-

und Entwicklungsstand besonders berücksichtigt wurde.

(Datenquelle: Landtag intern: Ausgabe 5, 34. Jahrgang)

Trotz der guten Erfahrungen konnte das berufsvorberei-

tende Programm BUT im Schuljahr 2003/04 aufgrund

fehlender Haushaltsmittel nicht mehr realisiert werden.

Die Landesregierung ist bemüht, jedem vom Wegfall

dieses Programms betroffenen Jugendlichen eine

Alternative anzubieten, um den Übergang von der

Schule zum Beruf zu erleichtern. Bislang sind bereits

über 160 Schülerinnen und Schüler in das ähnlich aus-

gerichtete Programm BUS (Betrieb und Schule) einge-

mündet.

Allen Schülerinnen und Schülern, die nicht bei BUS

oder einer anderen vergleichbaren Fördermaßnahme

untergebracht werden konnten, ist die Landesregierung

bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und Teilnah-

me an einem Betriebspraktikum bis zum Sommer dieses

Jahres behilflich. Den beteiligten Trägern und Schulen

wurden dazu zusätzliche finanzielle Mittel für die Suche

und Begleitung eines Betriebspraktikums in Aussicht

gestellt. Betriebe, bei denen die Schülerinnen und

Schüler ein Langzeitpraktikum ableisten, erhalten eine

Aufwandsentschädigung (vgl. MSJK NRW 2004; Abruf-

bar über http://www.bildungsportal.nrw.de/BP/Schule/

System/Projekte/Uebergangsregelung/30.03.2004).

Jahr
Gesamtausgaben des
Landesjugendplanes

Ausgaben für die Jugendsozialarbeit

Absolut Anteil in %

1998 98.532.000 Euro 19.028.000 Euro 19,3 %

1999 102.096.000 Euro 18.662.000 Euro 18,3 %

2000 102.147.000 Euro 18.662.000 Euro 18,3 %

2001 104.448.000 Euro 19.429.000 Euro 18,6 %

2002 104.447.000 Euro 19.427.900 Euro 18,6 %

2003 96.553.700 Euro 13.927.900 Euro 14,4 %

Tabelle 2.4.4:
Ausgaben im Landesjugendplan für die Jugendsozialarbeit in NRW
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Für den Landesjugendplan stehen im Jahr 2004 voraus-

sichtlich 67,5 Millionen Euro zur Verfügung. Dies sind

29 Millionen Euro weniger gegenüber dem Ansatz des

laufenden Jahres in Höhe von 96,5 Millionen Euro.

Trotz dieser Kürzungen soll die wichtige Infrastruktur

an Trägern und Einrichtungen weitestgehend erhalten

bleiben. Für das Jahr 2005 stehen voraussichtlich noch

57,7 Millionen Euro bereit.

2.4.5 Ausblick

Die Jugendsozialarbeit steht vor großen Herausforde-

rungen. Die Sozialreformen der Agenda 2010 verändern

Rahmenbedingungen und Organisationsformen berufs-

bezogener Jugendsozialarbeit und kündigen einen Wan-

del in den beschäftigungsorientierten Fördersystemen

an, der weitgehende Auswirkungen auf die Gestaltung

und Organisationsstrukturen der berufsbezogenen För-

derung von jungen Menschen haben wird

Kooperation gestalten –
Jugendsozialarbeit positionieren

Abgesehen von den sog. „Marktbenachteiligten“ sind

Jugendliche, die durch ihre schulischen Leistungen, ihre

persönlichen Fähigkeiten oder durch ihre soziale

Lebenslage gegenüber anderen Jugendlichen auf dem

Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt benachteiligt sind,

Zielgruppe der Jugendsozialarbeit. Sie müssen so geför-

dert werden, dass sie so weit wie möglich eigenverant-

wortlich mit den Herausforderung der Arbeitswelt um-

gehen können, d.h. konsequenterweise, dass sie den für

sie höchstmöglichen Abschluss erwerben können.

Die Beschreibung der Zielgruppe und der Aufgaben der

Jugendsozialarbeit verdeutlicht, dass trotz der aktuellen

Verunsicherungen mehr denn je der offensive Diskurs

mit der Schule, der Arbeitsverwaltung, der Politik und

der Wirtschaft gesucht werden muss. Dabei darf es aller-

dings nicht darum gehen, gegenseitig Schuldzuschrei-

bungen vorzunehmen, sondern es gilt, gemeinsam an

dem Ziel zu arbeiten, die aktive Arbeitsmarktpolitik mit

der Benachteiligtenförderung und einer bildungspoliti-

schen Perspektive zu verschränken. D.h. alle beteiligten

Systeme müssen zukünftig ihre unterschiedlichen Stand-

punkte, Perspektiven, Strukturen, Funktionen und Kom-

petenzen wahrnehmen und zum Wohl der benachteilig-

ten Jugendlichen und zu deren Förderung einsetzen.

Die Herausforderung, vor der die Jugendsozialarbeit

damit steht, ist ihre Position „im Konzert“ mit den ande-

ren, kooperierenden Systemen zu finden: Will sie sich

auf die Randgruppenverwahrung zurückziehen oder will

sie vielmehr ihre pädagogischen Ansätze deutlicher unter

dem Blickwinkel der Zugangsgerechtigkeit von den an-

deren Systemen diskutiert wissen? Zur Profilstärkung

gehört auch, dass die Jugendsozialarbeit ihre speziellen

Leistungen und Kompetenzen (Hilfe bei der Persönlich-

keitsentwicklung, Vermittlung sozialer und persönlicher

Kompetenzen, Entwicklung von Problemlösungsstrate-

gien) mit sinnvollen Qualifizierungs- und Ausbildungs-

angeboten verknüpft und in das neue Zusammenspiel

der Systeme einbringt. Wie die anderen Systeme auch,

wird die Jugendsozialarbeit einem höheren Legitima-

tionsdruck ausgesetzt sein und einen Nachweis ihrer

Leistungen erbringen müssen. Wichtig ist, dass sie in

der Bewertung nicht bei (letztendlich arbeitsmarkttech-

nisch begrenzten) Vermittlungsquoten stehen bleibt,

sondern dokumentieren kann, wie und mit welchen Zie-

len die Jugendsozialarbeit eigene Bildungsleistungen

– z.B. die in vielen Konzepten enthaltenen non-formalen

Bildungsprozesse – gestaltet und inwieweit diese Ziele

erreicht werden.

Welche Erwartungen künftig an das Gesamtsystem der

Benachteiligtenförderung geknüpft werden und welche

Elemente für die Jugendhilfe relevant sind, ist noch

nicht eindeutig geklärt. Realistische Prognosen lassen

sich wohl am ehesten aus der Verankerung der Berufs-

ausbildungsvorbereitung im Berufsbildungsgesetz und

entlang des BFQ-Programmes15) des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung (BMBF) formulie-

ren (vgl. Matschie 2003, S. 23f). Ergänzt werden können

diese Vorgaben mit den besonders jugendhilferelevanten

Elementen der Gesetze für moderne Dienstleistungen

am Arbeitsmarkt. Angebote, Anlaufstellen und Ansatz-

punkte für die Benachteiligtenförderung sind dabei vor

allem:

15) Kompetenzen fördern: Berufliche Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf
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Job-Center

Diese Anlauf- und Beratungsstellen sollen grundsätzlich

allen Arbeitssuchenden offen stehen. Je nach Ausgestal-

tung können nicht-hoheitliche Aufgaben wie z.B. das

Casemenagement von Dritten – also auch von freien

Trägern – wahrgenommen werden. Die gesetzlichen Be-

stimmungen sehen vor, dass Jugendliche durch spezielle

Fallmanager beraten und betreut werden sollen. Nach

den Überlegungen der Hartz-Kommisssion sollen z.B.

„schwer integrierbare Jugendliche“ eine zusätzliche und

„intensive Betreuung durch das enge Zusammenwirken

von schul-, bildungs-, arbeitsmarkt- und jugendpoliti-

schen Trägern“ in einem fachlich eigenständigen (Ju-

gend)Job-Center erhalten. Die Sonderstellung der jun-

gen Arbeitssuchenden ist der Erkenntnis geschuldet,

dass ihnen erst „ein aktivierendes Angebot (...) einen

Einstieg in das Berufsleben und somit gesellschaftliche

Teilhabe ermöglicht“. Die zielgruppen- und altersspezi-

fische Ausrichtung soll den besonderen Bedürfnissen

der 15- bis 25-Jährigen Rechnung tragen. Die Betreu-

ungsangebote sollten möglichst rasch einsetzen, intensiv

und umfassend sein, gezielt, individuell und flexible

Hilfe (zur Selbsthilfe) leisten.

Innerhalb dieser Jugend-Job-Center wird für die Jugend-

lichen der erste Anlaufpunkt die sogenannte Clearing-

stelle sein. Hier soll ein erstes grobes Profiling stattfin-

den, in dem die Jugendlichen nach ihren jeweiligen

Beratungs- bzw. Betreuungsanforderungen weiterver-

mittelt werden: Die sogenannten „Informationskunden“

werden mit Materialien und Medien versorgt, für die

„Beratungskunden“ wird der Kontakt zu einem Ver-

mittler hergestellt, der ein möglichst passgenaues Be-

ratungsangebot machen soll. Junge Menschen, die auf-

grund von Problemlagen eine intensivere Begleitung

bzw. Unterstützung benötigen, werden den „Betreuungs-

kunden“ zugeordnet und an spezielle Fallmanager ver-

mittelt. Für die spezielle Aufgabe in Bezug auf die soge-

nannten „Betreuungskunden“ ist die Jugendhilfe durch

ihre langjährige Erfahrung im Case-Management beson-

ders geeignet. Gerade im Arbeitsfeld mit den „schwer

vermittelbaren Betreuungskunden“ wäre durchaus denk-

bar, kombinierte bzw. abgestimmte Angebote wie z.B.

„Arbeiten und Wohnen“ (Leistungen gem. SGB VIII in

Verbindung mit SGB III) oder spezielle Berufsvorberei-

tungskurse mit verstärkter Förderung der Persönlich-

keitsentwicklung bereit zu stellen. Die bislang parallel

laufenden Förderangebote der Jugendhilfe (z.B. Hilfen

zur Erziehung) und der Berufsbildung könnten auf diese

Weise zusammengeführt und koordiniert werden.

Hierzu bedarf es allerdings einer grundsätzlichen Klä-

rung bzw. Abstimmung der Konkretionsbereiche der

jeweiligen Gesetze16).

Personal-Service-Agenturen (PSA)

Der Aufbau von Personal-Service-Agenturen ist seit

Januar 2003 möglich. Die PSAs sind eigenständige, pri-

vatrechtliche Organisationseinheiten zur Überlassung

von Arbeitnehmern. Die über Vermittlungsarbeit der

PSA erreichte Zeitarbeit soll den Arbeitnehmern den

Einstieg in eine reguläre Beschäftigung auf dem ersten

Arbeitsmarkt ermöglichen (vgl. Scheeres 2003, S. 40).

Die PSAs arbeiten prämienorientiert und bekommen

über das Arbeitsamt bzw. das Job-Center Kontakt zu

ihren „Kunden“. Den Arbeitnehmern sollen neben der

Arbeit auf Zeit auch Coaching- und Qualifizierungs-

maßnahmen angeboten werden. Idealerweise sind die

PSAs in die Job-Center integriert, wodurch auch gerade

die benachteiligten jungen Menschen zu „Kunden“ der

PSAs werden würden. Eine weitere Spezialisierung der

PSAs kann durch die Ausrichtung auf die Bedürfnisse

bestimmter Zielgruppen erreicht werden. Z.B. könnten

Träger der Jugendsozialarbeit aufgrund ihrer Erfahrun-

gen und ihres Know-hows als Anbieter von Beratungs-

stellen oder in Tagelöhnerprojekten potenziell auch

Anbieter von Jugend-PSAs werden.

16) Der Versuch Jugendlichen mit HzE-Leistungen keine berufsvorbereitenden Maßnahmen des SGB VIII mehr zu gewähren zeigte dies kürzlich.
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Zusammenarbeit mit Schulen

Der Schule als dem zentralen Bildungsort eröffnet die

Zusammenarbeit mit Fachkräften der Jugendsozialarbeit

neue Wege: Es wird in größerem Maße als bisher mög-

lich, präventive ausbildungs- und lebensweltorientierte

Ansätze von Bildung in die Schule zu integrieren. Die

Jugendsozialarbeit kann die Schulen dabei unterstützen,

Begabungen ihrer Schülerinnen und Schüler früher zu

erkennen und besonders zu fördern; gleichzeitig aber

auch berufsbezogene Integrationshemmnisse bei Jugend-

lichen verhindern zu helfen. Damit würde die Schule

auch zu einem Ort der präventiven Jugendberufshilfe.

Gemäß der Stellungnahme des Bundesbildungskurato-

riums („Auf dem Weg zu einer neuen Schule – Jugend-

hilfe und Schule in gemeinsamer Verantwortung“) könn-

ten die Unterstützungskonzepte der Jugendhilfe z.B. ein

systematischer Teil der Ganztagsschule werden: Soziale

Trainingskurse, Bewerbungstrainings oder Berufsfin-

dungsseminare könnten Teil des Nachmittagsangebotes

sein und komplexere Verfahren wie Coachings, Assess-

ment Center oder DIA-TRAIN17) in Zusammenarbeit mit

Lehrerinnen und Lehrern in kompakten Blöcken ange-

wendet werden.

Beachtet werden müssen allerdings auch hier die

grundsätzlichen Gefahren beim Einsatz von diagnosti-

schen Verfahren z.B. wie DIATRAIN: So könnten bei

Fachkräften der sozialen Arbeit wie auch bei Jugendli-

chen – trotz der Krisen des Arbeits- und Ausbildungs-

marktes – Hoffnungen auf erreichbare berufliche Ziele

geschürt werden, die sich allein auf das Gelingen paß-

genauer individualisierter Förderwege gründen. Zudem

können junge Menschen, wenn sie ein mittels diagnosti-

scher Verfahren passgenau erarbeitetes Angebot ableh-

nen, damit die Streichung ihre Existenzsicherung riskie-

ren. Die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ)

weist hier auf die Gefahr hin: „Dass ein Jugendlicher

zuhause sitzt, kann auch daran liegen, dass der Dienst-

leister Job-Center versagt hat“ (AGJ 2003, S. 4).

Berufsausbildungsvorbereitung

Die Entwicklungsinitiative „Neue Förderstruktur für

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ in Regie des

BMBF und der Arbeitsverwaltung zeigt, dass es möglich

ist, individuelle, flexible Maßnahmen für die Hinfüh-

rung zur Ausbildungsreife an unterschiedlichen, aber

miteinander kooperierenden Lernorten zu gewährleisten

und die Einzelmaßnahmen zu einer kohärenten Förder-

struktur zu verbinden. Wenn jedem förderungsbedürfti-

gen Jugendlichen, an dem für ihn am besten geeigneten

Ort das nötige Maß an Förderung zur Verfügung steht,

gibt es im Ergebnis wesentlich geringere Abbruchquo-

ten18). Die neue Förderstruktur sieht zusätzlich den Ein-

satz von Qualifizierungsbausteinen vor, die die Ausbil-

dungsvorbereitung betriebsnäher und praktischer

machen soll, ohne das Prinzip des Vorrangs der betrieb-

lichen Erstausbildung dabei zu verletzen. Das Modell

der neuen Förderstruktur muss sich jedoch insofern

noch praktisch bewähren, als es möglicherweise ange-

sichts des weiteren Rückgangs betrieblicher Ausbil-

dungsstellen dazu beiträgt, die staatliche Ausfallhaftung

im Bereich der Ausbildung auszubauen.

Die eben vorgestellten Einrichtungen, Angebote und

Leistungen bieten sowohl für die Jugendsozialarbeit als

auch für die anderen Systeme, die der beruflichen

Integration von Jugendlichen verpflichtet sind, sowohl

Chancen als auch Herausforderungen. Im Ergebnis wer-

den ausbildungsvorbereitende Maßnahmen zukünftig

deutlicher anhand der anschließenden Verbleibsquote

der Jugendlichen beurteilt.

2.4.6 Fazit

Für die Jugendsozialarbeit wird es darauf ankommen,

bei der Neuorganisation der Benachteiligtenförderung

neben allen organisatorischen Veränderungen den Blick

für soziale Gerechtigkeit und fachlich gute Standards

nicht zu verlieren. Denn wer sonst kennt die Nebenwir-

kungen des (Aus-) Bildungs- und Vermittlungssystems

besser und kann aufgrund der Erfahrungen mit benach-

teiligten (Bildungs-) Biografien wertvolle Beiträge auch

zur Entwicklung eines neuen Gesamt-Fördersystems lei-

sten? Hier liegt die Chance der Jugendsozialarbeit, die

Rauschenbach kürzlich mit dem Bild des Mannschafts-

arztes verglich, der früher lediglich die Aufgabe hatte

verletzte Spieler wieder fit zu machen, der heute aber als

Sportmediziner Teil der Trainerstabes ist und somit zur

Gestaltung von Trainingskonzeptionen, zur Saison-

planung und zum Alltagsgeschäft beiträgt.

17) DIAgnose und TRAINingseinheit zur Potenzialerfassung und individuellen Entwicklungsförderung

18) Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik GmbH (Inbas) (2002): Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit 

besonderem Förderbedarf. Ein Jahr Neue Förderstruktur – Zwischenbilanz, Erfahrungen und Perspektiven
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Neben den arbeitsfeldspezifischen Betrachtungen der

Situation und der Perspektiven der Kinder- und Jugend-

hilfe in Nordrhein-Westfalen (2. Kapitel) und der Dis-

kussion der Rahmenbedingungen (4. Kapitel) beschäf-

tigt sich dieses Kapitel mit der arbeitsfeldübergreifen-

den und in einem weiteren Sinne auch handlungs-

feldübergreifenden Vernetzung und Kooperation der

Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen in der

Kinder- und Jugendhilfe lassen klar erkennen, dass bis-

herige Konzepte und Handlungsorientierungen im

Lichte neuer Herausforderungen überprüft und revidiert

werden müssen. Hierzu gehört einmal die Überprüfung

der bisher dominanten Fall- bzw. Zielgruppenorientie-

rung in der Kinder- und Jugendhilfe und die Erweite-

rung der Handlungsdimension um die sozialräumliche

Perspektive (Kapitel 3.1). Eine Voraussetzung für eine

solche Neuorientierung an den Lebenslagen und den

komplexen Problemsituationen von Kindern, Jugendli-

chen und Familien hat eine Erweiterung und Anreiche-

rung der arbeitsfeldübergreifenden und der interdiszi-

plinären Kooperation (Kapitel 3.2) zur Voraussetzung.

Schließlich ist gerade unter dem Aspekt der bildungsbe-

zogenen Be- und Aufwertung der Leistungen der

Kinder- und Jugendhilfe eine verstärkte Kooperation

und Vernetzung mit der Schule (Kapitel 3.3) von beson-

derer Bedeutung. Gerade vor dem Hintergrund der

Initiativen der Landesregierung zur Zusammenarbeit

von Kindertageseinrichtungen und Grundschulen und

dem Ausbau des Ganztagsbetreuungsangebotes für

Kinder in der Grundschule, erwachsen hier der Kinder-

und Jugendhilfe neue Anforderungen und verlangen

nach neuen Ausrichtungen.

Insgesamt soll in diesem Kapitel darauf hingewiesen

werden, dass – auch und gerade im Kontext der Fi-

nanzierungsprobleme öffentlicher Leistungen auf kom-

munaler und Landesebene – nicht in erster Linie der

Ausbau isolierter Handlungsfelder und Bereiche im

Vordergrund der jugendhilfepolitischen Diskussionen

stehen sollte, sondern vorrangig auszuloten ist, welche

Ressourcengewinne und Qualitätssteigerungen durch

eine verbindlichere, personenunabhängige und auf

Dauer angelegte Verzahnung von Handlungsfeldern der

Kinder- und Jugendhilfe untereinander und mit anderen

für die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und

Familien relevanten Institutionen (z.B. Gesundheits-

system, Schule, berufliche Bildung) erreicht werden

können.

3. Vernetzung und Kooperation
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3.1 Sozialraumorientierte Kinder- und
Jugendhilfe19)

3.1.1 Sozialraumorientierung als Leitbild

Bis in die Gegenwart wird die Praxis der Kinder- und

Jugendhilfe noch deutlich bestimmt durch eine Ausrich-

tung an bereichs- und zielgruppenspezifischen Orien-
tierungen und Arbeitsansätzen. Wesentliche Bezugs-

punkte hierbei sind die vorfindbaren Arbeitsfelder und

Aufgaben der Jugendhilfe auf kommunaler Ebene (z. B.

Spielplätze, Jugendeinrichtungen, Erziehungshilfen,

Kindergärten, Erziehungsberatung etc.) oder die poten-

ziellen oder faktischen Adressaten (Nutzergruppen) von

Leistungen der Jugendhilfe (z.B. alleinerziehende

Eltern, arbeitslose Jugendliche). Konzeptionelle Fragen

beziehen sich in diesem Zusammenhang wesentlich auf

die gegebenen Aufgabenfelder der Jugendhilfe, die hier

einzubeziehenden Personengruppen, die Angemessen-

heit dieses Angebots bezogen auf erkennbare Problem-

lagen und diesbezügliche Vorschläge zur Qualifizierung

des Angebots. 

Schon im 7. Kinder- und Jugendbericht der Landesre-

gierung von 1999 wird allerdings darauf hingewiesen,

dass sich unter Berücksichtigung der Grundsätze einer

„offensiven Jugendhilfe“ (Prävention, Integration, Parti-

zipation, Emanzipation) veränderte Kooperations-

erfordernisse ergeben, „bisher eher voneinander abge-

schottete Bereiche sich gegenseitig stärker öffnen“

(MFJFG 1999, S. 30) und „die Angebote der Kinder-

und Jugendhilfe (...) stärker an den Lebenswelten junger

Menschen orientiert werden und mehr auf deren Be-

dürfnisse und Wünsche eingehen“ (MFJFG 1999, S. 31)

müssen. Auch in der aktuellen fachlichen Diskussion

wird zunehmend darauf verwiesen, dass eine arbeits-

feld- und zielgruppenspezifische Herangehensweise

zwingend einer Erweiterung und Ergänzung durch eine

sozialräumliche Orientierung (vgl. Jordan/ Schone

2000, S. 331 ff., Merten 2002) bedarf. 

Ausgehend von der Hypothese, dass sich in den ver-

schiedenen Räumen einer Stadt bzw. eines Kreises sehr

unterschiedliche Konzentrationen von Problemlagen

finden lassen, kann damit eine sozialräumliche Prioritä-

tensetzung und Ressourcenkonzentration ermöglicht,

zum anderen aber auch eine höhere Adressatennähe er-

reicht werden. Eine regional- bzw. sozialraumbezogene

Betrachtungsweise eröffnet somit neue und produktive

Perspektiven für die Kinder- und Jugendhilfe, da dieser

Ansatz quer zu traditionellen und „eingefahrenen“

Denkweisen, Trägerspezialisierungen und -konkurrenzen

liegt und damit Chancen zur Vernetzung, zum Aufbau

regionaler Verbundsysteme und flächendeckender Ver-

sorgungsstrukturen bietet. 

Zudem ergibt sich auch aus dem KJHG (SGB VIII) ein

Auftrag zu sozialräumlich ausgerichtetem Handeln.

Diese Aufforderung findet sich einmal als genereller

Auftrag nach § 1 Abs. 3 Zif. 4 SGB VIII, wonach Ju-

gendhilfe „dazu beitragen (soll), positive Lebensbedin-

gungen für junge Menschen und ihre Familien sowie

eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhal-

ten oder zu schaffen“. Im Weiteren wird dieser Aspekt

unter anderem im § 27 Abs. 2 (Einbezug des näheren

sozialen Umfeldes des Kindes oder Jugendlichen bei der

Hilfe zur Erziehung im Einzelfall) bzw. im § 80 Abs. 2

KJHG (Jugendhilfeplanung) konkretisiert, wo es u.a.

auch explizit um den Auftrag geht, Einrichtungen und

Dienste so zu planen, dass „junge Menschen und Fami-

lien in gefährdeten Lebensbereichen besonders geför-

dert werden“.

19) Dieser Text basiert wesentlich auf der Expertise des Instituts für soziale Arbeit e.V.: Sozialraumorientierte Planung – Begründungen, Konzepte, Beispiele

(Bearbeiter: Erwin Jordan, Peter Hansbauer, Joachim Merchel, Reinhold Schone), Münster 2001 (verfügbar unter www.isa-muenster.de) und den 

Ausführungen von Christian Schrapper: Perspektiven sozialraumorientierter Planung – oder warum ist es so schwierig, was viele so gut finden? 

Vortrag auf der ISA-Fachtagung am 12./13. Juni 2001 in Braunschweig, in: ISA 2001. Dort finden sich auch weitere Erläuterungen, Literaturnachweise etc.
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3.1.2 Aspekte der Sozialraumorientierung

In der Praxis kann eine sozialräumliche Ausrichtung der

Kinder- und Jugendhilfe auf verschiedenen – zumeist

miteinander verbundenen – konzeptionellen Ebenen er-

folgen:

a) Analyse und Erkenntnisgewinnung
Unter diesem Aspekt geht es wesentlich darum, die sozi-

alstrukturellen Lebensbedingungen von Kindern,

Jugendlichen und Familien zu untersuchen und danach

zu fragen, welche soziale bzw. sozialpädagogische

Infrastruktur unter Berücksichtigung der bewohnerspe-

zifischen Interessen und Bedürfnislagen erforderlich

bzw. bedarfsgerecht auszubauen und zu qualifizieren ist

(vgl. Jordan 2000).

Die Untersuchung der Ausdifferenzierung bzw.

Spaltung sozialer Räume (Segregation), ihrer konkreten

Erscheinungsformen und ihrer sozialisationsbestimmen-

den Auswirkungen ist vor allem im Rahmen der Jugend-

hilfeplanung (§ 80 SGB VIII) erprobt und entwickelt

worden (vgl. dazu auch die nachstehenden Empfehlun-

gen und Arbeitshandreichungen der Landesjugendämter

in NRW). 

Empfehlungen der Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zur Jugendhilfeplanung der Jugend-

ämter, Münster und Köln, August 1999

Landesjugendamt Westfalen-Lippe (Hrsg.): Sozialraumanalyse Phase 1: Praxishilfe zur Jugendhilfeplanung unter

Berücksichtigung sozialräumlicher Orientierungen, Münster 1995 – erstellt vom Institut für soziale Arbeit e.V.

Landesjugendamt Westfalen-Lippe (Hrsg.): Sozialraumanalyse Phase 2: Erstes Anschlussprojekt zur Sozialraum-

analyse. Quantitativer Probelauf mit fünf Jugendämtern, Münster 1997 – erstellt vom Institut für soziale Arbeit e.V.

Landesjugendamt Westfalen-Lippe (Hrsg.): Sozialraumanalyse Phase 3: 3.1 Skalenhandbuch zur Sozialraum-

analyse in der Jugendhilfeplanung, 3.2 Arbeitshilfe zu qualitativen und aktivierenden Verfahren im Rahmen der

Sozialraumanalyse in der Jugendhilfeplanung, 3.3 Sozialraumanalyse Stadt Hamm, 3.4 Sozialraumanalyse Stadt

Recklinghausen, Münster 2002 – 3.1 – 3.4 erstellt vom Zentrum für angewandte Sozialforschung und

Praxisberatung 

Beispiele aus NRW: Ahaus, Bocholt, Borken, Gronau (Sozialraumanalyse Phase); Hamm und Recklinghausen

(Sozialraumanalyse Phase 3), Düsseldorf (Klein 2001); Siegen-Wittgenstein (Soziales Frühwarnsystem)
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Aspekte zur Auswertung der „harten Fakten“ und „wei-

chen Quellen“ sind die Fragen nach:

n bedeutsamen Gesichtspunkten zur Kennzeichnung

der Lebensqualität in den Quartieren und Stadtteilen

der Region für jungen Menschen und Familien,

n wichtigen Belastungsfaktoren, die das Aufwachsen

von Kindern und Jugendlichen in der Region beein-

trächtigen oder gefährden,

n Art, Umfang und Zielsetzungen der passenden Ju-

gendhilfe-Angebote und Interventionen in der

Region.

Aus der Zusammenschau dieser drei Aspekte entsteht

eine Einschätzung über die Wechselwirkungen von

Lebensqualität und Belastungsfaktoren einerseits sowie

den Ansatzpunkten und möglichen Wirkungen der

Aktivitäten der Kinder- und Jugendhilfe andererseits.

Diese Zusammenschau ist Grundlage für die Bewertung

der bisherigen Organisationsweisen, Konzepte und

Arbeitsmethoden der Kinder- und Jugendhilfe sowie für

ihre ggf. erforderliche Umorientierung und Weiterent-

wicklung. 

b) Handlungsorientierung
Ausgehend vom Konzept der „Lebensweltorientierung“

(BMJFFG - 8. Jugendbericht - 1990; Thiersch 1992) und

den älteren Konzepten der Gemeinwesenarbeit ergeben

sich schon Prinzipien und Zugangsweisen für eine

sozialraumorientierte Handlungsstrategie, die den Akti-

vierungs- anstelle des Betreuungsgedankens sowie das

Anknüpfen an vorgefundene sozialräumlich verankerte

Netzwerkstrukturen und Selbsthilfefähigkeiten der

AdressatInnen in den Vordergrund stellt. Auch die er-

klärte Absicht, über politische Mobilisierungsstrategien

zu einer Verbesserung der materiellen Situation der Be-

völkerung in einem gegebenen Wohnquartier beizutra-

gen und die infrastrukturelle Ausstattung zu verbessern,

also die Einzelfallfixierung Sozialer Arbeit zu überwin-

den, gehört zu den in den neueren Konzepten wieder

aufgegriffenen Ansatzpunkten der traditionellen Ge-

meinwesenarbeit (vgl. Hinte u.a. 2001). 

Damit werden die subjektiven und kollektiven Lebens-

welten der Menschen als wesentlicher Bezugspunkt für

sozialpädagogische und sozialplanerische Aktivitäten in

den Regionen einer Stadt oder einer Gemeinde ausge-

wiesen und die lokalen Milieus der ökonomischen, kul-

turellen und politischen Betätigung und Problembear-

beitung gekannt und respektiert. Dies ist der zentrale

Ausgangspunkt für tragfähige Unterstützungen und

Konfliktbearbeitung im Quartier (Milieu, Lebenswelt).

„Neue Formen von Handlungskompetenz zwischen

institutionell gestützten, fachlich ausgewiesenem Wis-

sen und Alltagskontexten der AdressatInnen, zwischen

Strukturiertheit und strukturierter Offenheit, zwischen

Distanz und Nähe werden ausgehandelt“ (Thiersch

1992, S. 21f.).

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung hat diese konzep-

tionelle Orientierung schon auf breiterer Basis unter

dem Stichwort „flexible und integrierte Erziehungs-

hilfen im Sozialraum“ (Nachweise vgl. nächster Ab-

schnitt) erste Umsetzungen erfahren. Diskutiert und

praktiziert wird dieser Ansatz aber auch im Feld der

Jugendarbeit (vgl. Deinet/Krisch 2002) und in der

Kindertagesbetreuung (vgl. Thiersch 2000, Thiersch/

Thiersch 2000).

c) Organisation
Schon von den Anfängen der organisierten Sozialarbeit

(Armenfürsorge) im 19. Jahrhundert war die Orientie-

rung am Quartier, den Lebensräumen und Wohnorten

der Armen, Unterprivilegierten bzw. proletarisierten

Schichten der Bevölkerung sinnstiftend und ausschlag-

gebend und war der Blick immer auch gerichtet auf die

zerstörerischen und verführerischen Wirkungen des

Milieus, auf die fatalen Wirkungen von Arbeitslosigkeit,

Ausbeutung, Kinderarbeit, beeinträchtigenden und

gesundheitsschädlichen Wohnverhältnissen, Kriminali-

tät und Prostitution. „Sozialräumliche Kundigkeit“

(Böhnisch) war eine wichtige und wesentliche Voraus-

setzung wirksamer Armenpflege und Kinder- und

Jugendfürsorge. Und nicht ohne Grund ist ja bis heute

im zentralen Dienst der Kinder- und Jugendhilfe, dem

Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD), früher der Fami-

lienfürsorge, die sozialräumliche Zuständigkeit, daher

auch Bezirkssozialarbeit, ein wesentliches und struktur-

gebendes Organisationsprinzip.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Diskussion um

die Sozialraumorientierung geht es nun darum, die

Angemessenheit der räumlichen Gliederung und der

regionalen Zuständigkeiten des Jugendamt und der dort

tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu überprüfen

und ggf. neu auszugestalten. 

Beispiele:
Stadt Moers (in: Landesjugendamt Rheinland –

Jugendhilfereport 2/2001, S. 11 ff.; Leverkusen –

nach JSB-Forum Heft 5
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In einer weitergehenden Perspektive werden aber auch

die Leistungen der freien Träger der Kinder- und

Jugendhilfe in diesen Organisationsentwicklungspro-

zess einbezogen. Auch diese sind gefordert, ihr Ange-

botsprofil unter den Aspekten der Dezentralisierung, der

Entspezialisierung und der Flexibilität auf den Prüfstand

zu stellen. Die fachliche Perspektive der Sozialraum-

orientierung und der inhaltlichen Verzahnung verschie-

dener Hilfeangebote muss sich in einer entsprechenden

Kooperationsstruktur zwischen den Einrichtungen/Trä-

gern widerspiegeln. Neben der Kooperation im Einzel-

fall und anderen Kooperationsbezügen zwischen dem

Jugendamt und einem einzelnen freien Träger stellen

insbesondere trägerübergreifende Arbeitsgemeinschaf-

ten (nach § 78 SGB VIII) eine wichtige Form der

Zusammenarbeit dar.

Am breitesten diskutiert und zwischenzeitlich auch

erprobt wurde die sozialräumliche Ausrichtung im Feld

der Hilfen zur Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII). Ziel ist es

hier, Spezialisierungen und Separierungen einzelner

Hilfeformen aufzubrechen und diese wieder zusammen-

zuführen. Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden,

alle ambulanten und teilstationären (z.T. auch sta-

tionären) Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien

an einem Ort und flexibel zu erbringen, Übergänge zwi-

schen Hilfeformen ,abzufedern', Trägerwechsel und

Abbruche zu vermeiden (vgl. Boomgaarden 2001;

Früchtel u.a. 2001; Koch/Lenz 1999). Durch eine ent-

sprechende Organisationsentwicklung könnten auch

Möglichkeiten eröffnet werden, Hilfen für Kinder,

Jugendliche und Familien über den Bereich der „Hilfen

zur Erziehung hinausgehend“ zu erbringen.

In einem solchen Konzept könnten freie Träger auch

einen regionalen Versorgungsauftrag übernehmen und

insofern regionaler Dreh- und Angelpunkt für die fami-

lienbezogenen Hilfen sein. Dabei dürfen aber individu-

elle Rechtsansprüche, Träger- und Angebotspluralität

und das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtig-

ten nicht „ausgehebelt“ werden (vgl. Münder 2001).

d) Steuerung
Hier geht es vor allem um die vorgefundenen Strukturen

der Finanzierung der sozialpädagogischen Leistungen

(Fall- bzw. Einrichtungsfinanzierung). Unter einer sozi-

alräumlichen Perspektive sollen diese in Richtung einer

sozialraumbezogenen Infrastrukturförderung und der

Entwicklung von präventiven Hilfen weiter entwickelt

werden. „Dies schließt auch die Entwicklung entspre-

chender flexibler Finanzierungsformen bis hin zur ko-

operativen Leistungssteuerung über Sozialraumbudgets

ein“ (7. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung

NRW – MFJFG 1999, S. 195).

Unter Gesichtspunkten einer bedarfs- und nachfrageori-

entierten Steuerung der Mittel der Jugendhilfe, der

Sicherung der Flexibilität angesichts starker demogra-

phischer und sozialer Veränderungen und in Beachtung

des Ziels der regionalen Angleichung der Lebensbedin-

gungen, kann eine Steuerung der Finanzmittel unter Be-

rücksichtung der Ergebnisse der Sozialraumanalysen für

mehr „Verteilungsgerechtigkeit“ sorgen. Dies soll dar-

auf hinweisen, dass heute im Regelfall der faktische

Ressourcenverbrauch (in den einzelnen Regionen) nicht

allein von objektiven Nachfragefaktoren beeinflusst

wird, sondern auch von spezifischen Leitbildern, Tradi-

tionen und Orientierungen.

Eine solche Ressourcensteuerung kann erfolgen über

n eine Budgetierung der Ausgaben der Jugendhilfe auf

der Basis kleinräumiger Indikatoren

n eine regionale Ausweisung der kommunalen Mittel

für Aufgaben der Jugendhilfe und eine Flexibilisie-

rung ihrer Steuerung

n die Steuerung der jeweiligen Sozialraumbudgets

durch regional zuständige Gruppen (z.B. ASD-

Teams).

Beispiele:
Stuttgart (Früchtel u.a. 2001); Stadt Greven und Stadt

Borken (Kontraktmanagement mit freien Trägern);

Düsseldorf (Klein/Burmeister 2001)

Beispiele:
Stuttgart (Früchtel u.a. 2001); Düsseldorf (Klein

2001b); Kreis Gütersloh (dezentrale Organisation der

sozialen Dienste, Sozialraumbudgets)
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In diesem Zusammenhang wird allerdings – und dies

unabhängig von Verteilungsgesichtspunkten – die Frage

zu prüfen sein, ob angesichts des sozialen Problem-

drucks in der Jugendhilfe die in die „Verteilungsmasse“

(mittels Budgetierung bzw. Quotierung) eingehenden

Finanzzuweisungen eine dem gesetzlichen Auftrag und

fachlichen Standards entsprechende Arbeit überhaupt

zulassen. 

Das Konzept Sozialraumbudget ist allerdings noch nicht

„serienreif“. D.h. die bislang gewonnenen praktischen

Erfahrungen (vgl. Früchtel 2001) sind bezüglich ihrer

längerfristigen (positiven bzw. negative) Effekte noch

nicht verallgemeinerbar. Hier werden noch in verstärk-

tem Maße Evaluationen und Wirkungsanalysen erfor-

derlich sein. Heute fehlt es uns noch an empirisch gesät-

tigtem Wissen, an Machbarkeitsstudien. Diese müssen

initiiert, begleitet, unterstützt und gefördert werden,

bevor plausible Empfehlungen abgegeben und damit

auch bestimmte Konzepte mit Überzeugung populari-

siert und vertreten werden können. Im Umkehrschluss

heißt das aber auch: Es darf im Moment keine dogmati-

schen Verkürzungen und Rechthaberei geben. Die

Diskussion muss mit maximaler Offenheit gegenüber

den unterschiedlichen Varianten und Spielarten von So-

zialraumbudgets geführt werden, solange, bis sich das

beste und leistungsfähigste Konzept herauskristallisiert.

3.1.3. Erfahrungen und Ernüchterungen

Das Konzept der Sozialraumorientierung leuchtet ein,

scheint produktiv und vernünftig. Dennoch gibt es aber

auch Skepsis. Dies mag damit zusammenhängen, dass

die Diskussion um die Sozialraumorientierung in eine

Zeit fällt, in der auch der Umbau des Sozialstaates zur

Debatte steht. Dabei geraten fiskalische Überlegungen

mit dem Ziel einer Kostenreduzierung immer wieder in

Konkurrenz mit Forderungen nach Ausbau und Verbes-

serung der Leistungen. Konzepte der sozialräumlichen

Planung, Entwicklung und ggf. auch Umorganisation

geraten damit in den Sog dieser Widersprüche: Soll nur

gut argumentiert „gespart“, d.h. Ausstattung, Personal

und Leistung reduziert werden, oder sollen bessere Lei-

stungen für Bürgerinnen und Bürger, für Jungen und

Mädchen, junge Menschen und ihre Familien erbracht

werden. 

Unabhängig von diesen aktuellen sozialpolitischen

Debatten lassen sich aber auch grundsätzliche Barrieren

benennen, die einer konsequenten Umsetzung von Prin-

zipien der Sozialraumorientierung in den Alltag der pä-

dagogischen Arbeit entgegenstehen. Hierzu zählen u.a.:

Individualisierung

Der Einzelne ist Anspruchnehmer in der Sozialver-

sicherung und auch im Bereich der sozialen Fürsorge

(BSHG und KJHG). Rechtsansprüche sind personenge-

bunden und das heißt, dass der Kollektive nicht primärer

Adressat von Sozialpolitik ist. Personen und Haushalts-

gemeinschaften haben hier einklagbare Rechtsan-

sprüche, nicht aber Gruppen und raumbezogene Zusam-

menschlüsse i.S.v. Initiativen, Arbeitsgemeinschaften

etc., obschon in vielen Fällen kollektive Förderungen

(auch mit Präventivcharakter) oftmals kostengünstiger

und sachorientierter sein können. Individualisierung

verrechtlicht und konkretisiert Ansprüche sozialer

Leistungen für den einzelnen Leistungsberechtigten,

Zusammenhänge kollektiver Art geraten hier jedoch

leicht aus dem Blick.
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Monetarisierung

In unseren sozialen Leistungsstrukturen gibt es eine

klare Tendenz hin zu Geldleistungen (statt Sachleistun-

gen). Diese Monetarisierung hat natürlich für den ein-

zelnen den Vorteil, individuelle Bedürfnisse über das

Medium Geld befriedigen zu können (finanzielle Trans-

fers sind besser als Suppenküchen und Wärmestuben!).

Der Vorteil für den Leistungsempfänger ist hier wie-

derum ein Autonomiegewinn, gleichzeitig aber wird

eine sozialräumliche Planungsperspektive durch die Re-

duzierung kollektiv verwendbarer Sachleistungen deut-

lich beschnitten.

Marktorientierung

Hinzu kommt eine Entwicklung in der Sozialpolitik und

der Sozialarbeit, die sich als Marktorientierung be-

schreiben lässt. Es gibt (im Idealfall) eine Vielfalt der

Anbieter, was einerseits das individuelle Wunsch- und

Wahlrecht stärkt, andererseits aber in einer Region auch

zu einer Zersplitterung bzw. Absplitterung der sozialen

Leistungen führen kann, wenn etwa bestimmte Anbieter

nur bestimmte Segmente vorhalten. Durch die Markt-

orientierung werden schon vorhandene Anbieterkon-

kurrenzen „angeheizt“ mit der Folge, dass sich Orga-

nisationsegoismen verstärken, Abgrenzungen gepflegt

werden und ein unverbindliches Nebeneinander die

Regel ist. Dies bedeutet also ein Ansteigen von Konkur-

renzen (statt Kooperationen), eine Einschränkung der

Planung der Angebotsstruktur und schließlich auch eine

Reduzierung von ‚weniger profitablen’ Angeboten im

Rahmen der sozialen Leistungssysteme. Insofern be-

steht die Gefahr, dass das zunehmend praktizierte

Marktmodell zu dem für soziale Leistungen ursprüng-

lich gedachten Versorgungsmodell nicht mehr kompati-

bel ist.

Ausdifferenzierung und Spezialisierung
der sozialen Dienste

Es ist sicher als Fortschritt in der Entwicklung der sozia-

len Arbeit zu bewerten, dass nicht mehr der klassische

‚Allround-Sozialarbeiter’ das Berufsbild bestimmt, son-

dern es durch Spezifizierung und Qualifizierung fach-

lich sehr weite Differenzierungen in den Berufsbildern

gibt. Dies bedeutet ein hohes Maß an Fachlichkeit bezo-

gen auf spezifische Problemkonstellationen, kann aber

auch ein Verlust von lebensweltlicher und regionaler/

sozialräumlicher Kompetenz bedeuten. Die Fachkraft

fühlt sich demnach nicht für einen Sozialraum zustän-

dig, sondern für ein bestimmtes Problem. Spezialisie-

rung und Ausdifferenzierung bedeuten auch, dass für

eine sozialräumliche Arbeit in einer Region/einem

Stadtteil eine Vielzahl faktisch beteiligter Akteure be-

rücksichtigt werden muss, wenn wichtige Netzwerke

und Kooperationen aufgebaut werden. Aus der Sicht der

‚Kunden’ (der Empfänger sozialer Leistungen) mit kom-

plexen Problembelastungen erschwert diese Form der

besonderen Fachlichkeit – die auch in der Vielschichtig-

keit der Zuständigkeiten von Einrichtungen Ausdruck

findet – die faktische Nutzung der Leistungen. Das

heißt, die institutionen- und leistungsgebundene Per-

spektive überlagert oftmals die sozialräumliche bzw.

lebensweltliche Perspektive, weil sie immer nur einen

Ausschnitt der Lebenswelten ihrer Zielgruppen ein-

fängt.

Professionalisierung

Schließlich ist auch die Professionalisierung ein Faktor,

der die Anschlussfähigkeit an den Sozialraum erschwert.

Durch Professionalisierungen werden die Schnittstellen

zur Lebenswelt ausgedünnt und Kooperation und

Vernetzung findet vielfach nur noch auf der Ebene der

‚Profis’ statt. Ehrenamtlichkeit und Selbsthilfe finden

nur in geringem Maße Berücksichtigung in der Planung

und Umsetzung von professioneller sozialer Arbeit und

die Frage, inwieweit lebensweltliche Ressourcen einge-

bunden werden können, bleibt nicht selten unbearbeitet.

Dies erklärt sich nicht nur durch grundsätzliche Aspekte

wie etwa den Handlungsmotiven und -logiken, es spie-

len auch ganz pragmatische Faktoren, wie etwa unter-

schiedliche Zeitphasen des Engagements als Koopera-

tionsbarrieren, eine Rolle. 
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3.1.4 Fazit

Im Ergebnis lassen sich bezüglich der Umsetzung des

Konzepts der „Sozialraumorientierung“ unterschiedli-

che Entwicklungsstände konstatieren:

n In der kommunalen Jugendhilfeplanung ist eine so-

zialräumliche Ausrichtung der Bedarfsermittlung

und Bestandserhebung inzwischen weit entwickelt

und etabliert (Standard), findet sich ansatzweise

auch im Feld der Maßnahmenplanung (Programm-

entwicklung).

n In den verschiedenen Arbeitsfeldern der Kinder- und

Jugendhilfe wird – anknüpfend an vorhandene Pra-

xistraditionen (Bezirkssozialarbeit) und Leitorientie-

rungen (Lebensweltorientierung) – eine sozialräum-

liche Neuausrichtung gegenwärtig breit diskutiert, in

Bereichen (hier vor allem dem Feld der Hilfen zur

Erziehung) auch schon erprobt.

n Anspruchsvolle und komplexe Umsetzungen (z.B.

sozialräumliche Budgetierung von Ressourcen) wer-

den noch kontrovers diskutiert und es finden sich

erst wenige Beispiele für Umsetzungen.

n Arbeitsfeldübergreifende sozialräumliche Koopera-

tionen zwischen verschiedenen Institutionen (z.B.

der Kinder- und Jugendhilfe mit der Schule, der

Arbeitsverwaltung, Polizei/Justiz, Stadtentwicklung

etc.) sind erst in Ansätzen zu erkennen (vgl. dazu

auch die Impulse aus dem Modellprogramm des

Landes zur Etablierung eines „Sozialen Frühwarn-

systems“).

Diese unterschiedlichen Entwicklungen weisen darauf

hin, dass eine sozialraumorientierte Planung und Ent-

wicklung der Jugendhilfe sich als ein anspruchsvoller

und komplexer Prozess darstellt. Aber besser und wir-

kungsvoller kann gute Jugendhilfe z.Zt. nicht gestaltet

werden.
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3.2 Zusammenarbeit zwischen den
Institutionen

Im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse

hat sich ein ausdifferenziertes System an unterschiedli-

chen Institutionen, Einrichtungen und Berufsgruppen

herausgebildet, die das kindliche Leben begleiten. Im

11. Kinder- und Jugendbericht (vgl. BMFSFJ 2002, S.

42ff) ist deutlich geworden, dass das Aufwachsen der

Kinder noch nie durch so viele Institutionen, Orte, Per-

sonen, Erfahrungen und Erlebnisse mitgeprägt wurde,

die außerhalb der Familie lagen. Damit wird die gesell-

schaftliche Verantwortung für die Gestaltung von

Lebensbedingungen für Kinder und die Sicherung des

Kindeswohls auf eine breite institutionelle Basis ge-

stellt. Dies erfordert ein verändertes Ineinandergreifen

und neue Formen der Zusammenarbeit von Gesund-

heitssystem, Jugendhilfe und Schule, was sich auch in

den gesetzlichen Regelungen oder Empfehlungen zur

Zusammenarbeit der verschiedenen Teilsysteme nieder-

schlägt. In der Praxis stellt sich die Umsetzung dieser

Empfehlungen oftmals als schwierig heraus, denn unter-

schiedliche rechtliche Grundlagen und daraus resultie-

rende Anspruchsvoraussetzungen, unterschiedliche Fi-

nanzierungsformen und -quellen sowie nicht zuletzt un-

terschiedliche fachliche Vorstellungen und Handlungs-

weisen, bilden mitunter hohe Hürden, die der abge-

stimmten und koordinierten Zusammenarbeit der ver-

schiedenen Institutionen im Wege stehen. 

Eine gelingende Zusammenarbeit entsteht somit nicht

zwangsläufig, wenn mehrere Institutionen für das Auf-

wachsen von Kindern und Jugendlichen verantwortlich

sind, vielmehr bedarf es für ihre Realisierung spezifi-

scher Voraussetzungen. Eine Grundvoraussetzung ist

dabei, dass die Institutionen über zentrale Informationen

bezüglich des Leistungsspektrums, der Arbeitsweisen

oder der zuständigen AnsprechpartnerInnen der anderen

Institutionen verfügen. Diese Informationen sind oft-

mals wechselseitig nur begrenzt vorhanden. Aufgrund

dieses fehlenden Wissens und der mangelnden Transpa-

renz werden, insbesondere dann, wenn die eigenen

Möglichkeiten an die Grenzen geraten sind, vielfach

überzogene oder unrealistische Erwartungen an die Pro-

blemlösungskompetenzen der andere Institutionen

gestellt. Dies birgt die große Gefahr von Erwartungsent-

täuschungen und zu einem Vertrauensverlust in die

Leistungsfähigkeit des jeweils anderen Systems, da die

Erwartungen Sachverhalte voraussetzen, die nicht erfüllt

werden können. Erschwerend kommt noch hinzu, dass

sich diese Konflikte nicht nur zwischen den Teilsyste-

men, wie bspw. zwischen Medizin und Jugendhilfe

(Interkooperationsprobleme), sondern ebenso innerhalb

der Teilsysteme, wie bspw. zwischen Jugendamt und

Kindertageseinrichtungen oder zwischen Pädiatrie und

Kinder- und Jugendpsychiatrie (Intrakooperationspro-

bleme) abzeichnen.

In den letzten Jahren sind in Nordrhein-Westfalen An-

strengungen unternommen worden, diese Barrieren der

Zusammenarbeit zu überwinden und neue Kommunika-

tionsformen zu entwickeln. Am Beispiel der zentralen

Schnittstelle von Jugendhilfe und Medizin sollen ausge-

wählte Praxisbeispiele dargestellt werden20). Im Einzelnen

geht es dabei um die Institutionen Pädiatrie, Kinder- und

Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie, Kinder-

tageseinrichtungen und Jugendamt.

20) zur Schnittstelle Jugendhilfe und Schule siehe Kapitel 3.3
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3.2.1 Jugendhilfe und Pädiatrie

Das medizinische Versorgungssystem ist in der Regel

das erste Unterstützungssystem, mit dem Eltern und

Kinder in Kontakt kommen. Bei den gesetzlich geregel-

ten Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U9 wird ab Geburt

regelmäßig untersucht, ob das Kind sich altersgerecht

entwickelt. In Nordrhein-Westfalen nehmen an den ersten

sechs Untersuchungen die weit überwiegende Zahl der

Kinder teil, bei den späteren Untersuchungen lässt die

Teilnahme deutlich nach. 

Der Kindergarten hat eine ähnlich zentrale Stellung im

kindlichen Lebensverlauf. Er ist die erste gesellschaftli-

che Institution, die von Kindern besucht wird. Seit In-

krafttreten des Rechtsanspruchs auf einen Kindergarten-

platz für Kinder ab 3 Jahre werden nahezu alle Kinder

erreicht (vgl. Kapitel 2.1). Beide Institutionen haben

somit einen zentralen Stellenwert in der Versorgung und

Betreuung von Kindern, der es ihnen ermöglicht, früh-

zeitig Entwicklungsauffälligkeiten oder körperliche

Störungen zu erkennen und auf entsprechende Hilfs-

möglichkeiten hinzuweisen bzw. diese selbst anzubie-

ten. Dennoch gibt es bislang wenig institutionalisierte

Formen der Zusammenarbeit beider Institutionen. 

Projekte, wie in Recklinghausen21) (vgl. Ministerium für

Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes

NRW 2002, S. 62), in denen neue Formen der Zusam-

menarbeit zur Früherkennung von Verhaltens- und

Entwicklungsauffälligkeiten erprobt werden, sind nach

wie vor selten. Unter der Voraussetzung der Zustim-

mung durch die Eltern wird von den Erzieherinnen ein

Beobachtungsbogen zur Vorlage bei den U8/U9 Unter-

suchungen ausgefüllt. Die Eltern reichen diesen freiwil-

lig an die KinderärztInnen weiter. Entbinden die Eltern

die Kinderärztin/den Kinderarzt von der Schweige-

pflicht können diese wiederum eine Rückmeldung an

die Erzieherin geben. Ziel dieses Ansatzes ist, die unter-

schiedlichen Beobachtungen zusammenzuführen, um

damit zu einer umfassenderen Sichtweise auf die kindli-

che Entwicklung und den möglichen Unterstüt-

zungsbedarf zu gelangen. Das Verfahren hat sich in der

Praxis bewährt und wird in Recklinghausen gegenwärtig

zum flächendeckenden und festen Bestandteil der

Vorsorgeuntersuchungen ausgebaut.

3.2.2 Jugendhilfe und Kinder- und
Jugendpsychiatrie

Mit dem § 35a „Eingliederungshilfe für seelisch behin-

derte Kinder und Jugendliche“ wurde die Notwendigkeit

zur Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe mit der

Kinder- und Jugendpsychiatrie auch gesetzlich veran-

kert. Danach soll, wenn Eingliederungshilfen nach § 35a

erforderlich sind, bei der Aufstellung und Änderung des

Hilfeplanes sowie bei der Durchführung der Hilfe

gemäß § 36 Abs. 3 SGB VIII auch eine Ärztin/ein Arzt

mit besondere Erfahrung in der Hilfe für Behinderte

mitwirken. Trotz dieses gesetzlichen Auftrages werden

in der Praxis die betroffenen Kinder und Jugendlichen

noch allzu häufig zwischen den Hilfesysteme hin- und

hergereicht, mit der Konsequenz, dass ihnen eine adä-

quate Betreuung versagt bleibt. Angesichts dieser

Versorgungslücke beauftragte der Kreisjugendhilfeaus-

schuß das Kreisjugendamt Borken mit der Durchfüh-

rung eines Projektes zur Verbesserung der Kooperation

zwischen Jugendhilfe und Jugendpsychiatrie (siehe

hierzu ausführlich Kreis Borken 2000). Das Ziel des

Projektes ist es, nicht nur Handlungsbedarfe zum Um-

gang mit den Hilfen gem. § 35a KJHG aufzuzeigen, son-

dern grundsätzlich die Kooperation der Jugendhilfe mit

der Jugendpsychiatrie einer kritischen Bestandsaufnah-

me zu unterziehen, um daraus konkrete Anforderungen

an eine verbesserte Zusammenarbeit formulieren zu

können. Deutlich wurde hierbei, dass mündliche Ab-

sprachen alleine nicht ausreichten, um die Zusammen-

arbeit systematisch zu fördern. Sowohl die Verbindlich-

keit als auch die Transparenz solcher mündlichen Ab-

sprachen waren nicht gewährleistet. Vor diesem Hinter-

grund wurde ein Leitfaden und Materialien erarbeitet,

auf deren Grundlage die Zusammenarbeit verbessert

werden sollte. Zentrale Ansatzpunkte waren:

n Gewährleistung eines zeitnahen Informationsaus-

tausches auf der fallbezogenen Ebene. Hierfür wur-

den zunächst aktuelle Mitarbeiterverzeichnisse aus-

getauscht und feste AnsprechpartnerInnen genannt,

damit die Kontaktaufnahme erleichtert wird.

n Gewährleistung eines fallübergreifenden Informa-

tionsaustausches, um realistische Erwartungen über

die Leistungsfähigkeit der anderen Institution zu

entwickeln. Hier wurden die jeweiligen Aufgaben,

Angebote, Handlungsweisen und die Organisations-

struktur vorgestellt.

21) siehe auch www.kreis-recklinghausen.de/dok/schlagworte/53/AK_Koopzirkel1.htm 10.12.03
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n gemeinsame Fortbildungen. Inhalte waren dabei das

Schaffen einer Transparenz über Arbeitsinhalte, die

Darlegung der jeweiligen (verschiedenen) fachli-

chen Perspektiven, die Entwicklung einer fachüber-

greifenden Problemperspektive sowie die Entwick-

lung von integrierten Handlungsansätzen.

n qualifiziertes Berichtwesen. Hierbei ging es insbe-

sondere um die Entwicklung eines Berichtsbogens,

der zur Hilfeplanung eingesetzt werden konnte.

All diese Maßnahmen sollen insgesamt dazu dienen,

Reibungsverluste an der Schnittstelle Jugendhilfe und

Kinder- und Jugendpsychiatrie zu minimieren. Statt zer-

splitterten Zuständigkeiten sollen umfassende und

bedarfsgerechte Hilfen für diese Kinder und Jugendlichen

eingeleitet werden.

3.2.3 Jugendhilfe und
Erwachsenenpsychiatrie

Psychische Erkrankungen von Elternteilen sind Fami-

lienerkrankungen, die sowohl das ganze System Familie,

als auch jedes einzelne Familienmitglied belasten und

fordern (vgl. Schone/Wagenblass 2002, S. 96ff). Die

Bedürfnisse dieser Familien sind zum Teil so komplex,

dass sie ein flexibles Setting an unterschiedlichen Hilfen

von Erwachsenenpsychiatrie und Jugendhilfe erfordern.

Im Gegensatz zu den genannten Beispielen treffen mit

der Erwachsenenpsychiatrie und der Jugendhilfe zwei

Systeme aufeinander, die unterschiedliche AdressatIn-

nen ansprechen. Die Erwachsenenpsychiatrie kümmert

sich in erster Linie um die kranken Eltern. Ihr Auftrag

ist es, die PatientInnen bei der Bewältigung ihrer Krank-

heit zu unterstützen und ihnen ein weitgehend selbstbe-

stimmtes Leben in ihrem gewohnten Sozialraum zu

ermöglichen. Das soziale Umfeld – insbesondere die Fa-

milie und damit auch die Kinder – sind dabei wichtige

stabilisierende Faktoren, die aktiv in die Versorgung der

Erkrankten miteinbezogen werden.

Der Auftrag der Jugendhilfe hingegen ist es, den Schutz

von Kindern sicherzustellen und bei deren Gefährdung

entsprechende Beratungs-, Unterstützungs- und Krisen-

bewältigungsangebote zur Verfügung zu stellen. Im

Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse und damit das Wohl

der Kinder und Jugendlichen. Bei der Problemanalyse

der Familie treffen zwei unterschiedliche Sichtweisen

und Bewertungsgrundlagen zusammen, die nicht immer

bruchlos miteinander zu verbinden sind, denn das, was

für die erkrankte Mutter bzw. den erkrankten Vater gut

und richtig ist, muss nicht immer zwangsläufig auch für

das Kind das Beste sein. Die Folge ist, dass eine Zusam-

menarbeit oftmals eher vermieden wird und der Kontakt

zum Jugendamt in der Regel erst in Krisensituationen

erfolgt. Meist dann, wenn das fragile familiale Gefüge

zusammenzubrechen droht oder wenn die Kinder/

Jugendlichen in solchen Krisen selbst auffällig werden.

In diesen Situationen geht es dann aber sehr schnell um

die Frage, ob die Kinder/Jugendlichen bei den Eltern

bleiben können oder eine Unterbringung in Pflegefami-

lie bzw. Heimen oder eine Behandlung in der Kinder-

und Jugendpsychiatrie erforderlich ist (vgl. Mattejat/

Lisofsky 1998). 

Die Entwicklung einer gemeinsamen Problemperspekti-

ve und gemeinsamer Lösungen gelingt in der Praxis bis-

lang noch viel zu selten. Projekte, wie die Kindertages-

stätte Kolibri in der westfälischen Klinik Lengerich (vgl.

Brandes u.a. 2001), sind noch die Ausnahme. Dort wer-

den in der stationären Psychiatrie Mutter und Kind ge-

meinsam aufgenommen. Allerdings gibt es sowohl für

die Mutter, als auch das Kind ein eigenständiges Betreu-

ungssetting. Die Kinder werden tagsüber durch pädago-

gisch qualifiziertes Personal in der Kindertagesstätte

(Jugendhilfe) betreut, die Mütter werden währenddessen

psychiatrisch und therapeutisch auf der Station behan-

delt. Die Unterstützung der Mutter-Kindbeziehung er-

folgt gemeinsam durch die MitarbeiterInnen der Kinder-

tagesstätte und der Station. Ziel ist es, gemeinsam eine

Problemperspektive zu entwickeln und dabei die best-

möglichste Unterstützung für Mutter und Kind zu

gewährleisten. 
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3.2.4 Konsequenzen für eine gelingende
Zusammenarbeit

Um dem immer komplexer werdenden Unterstützungs-

bedarf von Kindern in unserer Gesellschaft gerecht zu

werden und die immer knapper werdenden Ressourcen

der Teilsysteme effektiver nutzen zu können, sind die

einzelnen Institutionen auf eine abgestimmte und koor-

dinierte Zusammenarbeit angewiesen. Wie die aufge-

führten Beispiele zeigen, bedarf es hierfür jedoch mehr

als den ‚guten Willen der Beteiligten‘, es bedarf viel-

mehr spezifischer Rahmenbedingungen, die Schone u.a.

(1997, S. 202f) als die „sieben K“ einer gelingenden

Zusammenarbeit zusammengefasst hat. Hierzu gehören:

Kennenlernen, Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Ko-

operation, Koordination, Kontinuität und Kleinräumig-

keit. 

Der Aspekt des Kennenlernens bezieht sich sowohl auf

Informationen über Auftrag, Arbeitsweisen, Grenzen

und Organisationsstrukturen der jeweils anderen

Institution, als auch auf die persönlichen Kontakte unter

den MitarbeiterInnen. Um miteinander kommunizieren

zu können, bedarf es eines gemeinsamen Verständnisses

zentraler Begrifflichkeiten (wie z.B. Kindeswohl, Parti-

zipationsrechte, usw.) und eines gleichberechtigten

Diskurses. Dies setzt die Anerkennung der Fachkompe-

tenz und Wertschätzung des Gegenübers voraus.

(Macht-)Konflikte können dabei zwar nicht immer ver-

mieden werden, verhindert werden sollte jedoch, dass es

zur Abwertung des Kooperationspartners kommt. Eine

gute Zusammenarbeit braucht eine Streitkultur, inner-

halb derer solche Differenzen ausgetragen werden kön-

nen. Die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen

ergibt sich nicht zwangsläufig, wenn mehrere Hilfesys-

teme mit der gleichen Zielgruppe arbeiten, vielmehr

arbeiten die professionellen HelferInnen oftmals neben-

einander her. Im Interesse einer optimalen Hilfe für die

betroffenen Kinder und Familien ist es deshalb erforder-

lich, die vielfältigen Kräfte zu koordinieren und die

möglichen Synergieeffekte zu fördern. Das heißt, es ist

notwendig, sich über die jeweilige Leistungsfähigkeit

und Leistungsgrenze, über die vorhandenen Schnittstel-

len, über sinnvolle Abgrenzungen, aber auch über die

Fallverantwortung zu verständigen. Die Bereitschaft zur

Zusammenarbeit wird dadurch gefördert, dass eine Ent-

lastung für die einzelnen Institutionen durch die Zusam-

menarbeit erfolgt. Aufwendige Anfahrtszeiten, lange

Beprechungsszeiten oder ein permanet wechselnder

Kreis von TeilnehmerInnen stellen eher zusätzliche Be-

lastungen dar. Eine gute Zusammenarbeit ist also sehr

voraussetzungsvoll und von vielfältigen Einflussfakto-

ren abhängig. Die Schnittstellen zwischen den verschie-

denen Teilsystemen können dann zu Brücken werden,

wenn die Zusammenarbeit auf Akzeptanz, Verständi-

gung, Verständnis und Gegenseitigkeit basiert.
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3.3 Kinder- und Jugendhilfe als Partner
der Schule 

Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule findet

in vielfältigen Formen und unterschiedlichen Gegen-

standsbereichen statt. Schnittstellen und Berührungs-

punkte, die fast klassisch zu nennen sind, ergeben sich

u.a. in Kindertageseinrichtungen, der Schulkinderbe-

treuung, der Erziehungs- und Familienberatung, dem

Kinder- und Jugendschutz oder der Jugendarbeit. So ist

die Schulsozialarbeit einer der Bereiche, der von der

Landesregierung NRW – neben dem Auf- und Ausbau

von Ganztagsangeboten in der offenen Ganztagsgrund-

schule – nach wie vor schwerpunktmäßig gefördert

wird. Nicht nur am Übergang von der Schule in die Aus-

bildung oder den Beruf zielt die schulbezogene Kinder-

und Jugendsozialarbeit vor allem auf die Stabilisierung

von individuell beeinträchtigten oder sozial benachtei-

ligten Kindern und Jugendlichen in schwierigen

Lebenssituationen. Von einiger Bedeutung ist dabei die

Arbeit mit schuldistanzierten Kindern und (vor allem)

Jugendlichen. 1999 stellte das Land im Rahmen des

Sonderprogramms „Zukunft für die Jugend: Bildung

und Ausbildung“ Mittel für 30 Projekte zur Verfügung,

die mit schulmüden Jugendlichen arbeiteten. Im Jahr

2003 wurden in NRW 61 Projekte unterstützt, die

Angebote und Fördermaßnahmen für rund 3.000 Ju-

gendliche durchführten. 

3.3.1 Kooperation von Jugendhilfe und
Schule als Gestaltungsprinzip

In diesem wie in allen anderen Bereichen der Zusam-

menarbeit wird das Verhältnis von Jugendhilfe und

Schule grundlegend geprägt durch die kontinuierlichen

Veränderungen der fachlichen Grundlagen, der jeweils

geltenden Begründungszusammenhänge und der jewei-

ligen Funktionsbeschreibungen bzw. -zuschreibungen.

Diese Entwicklung lässt sich vor dem Hintergrund der

gravierenden gesellschaftlichen Dynamiken auch für die

zurückliegenden Jahre beobachten und beschreiben. Seit

den 90er Jahren wird die Debatte um die Kooperation

von Jugendhilfe und Schule unter den Perspektiven 

n der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

n der veränderten Lebenslagen und Bewältigungsan-

forderungen von jungen Menschen und ihren Fami-

lien in einer individualisierten Gesellschaft

n der inneren und äußeren Öffnung der Schule und zu-

nehmender Probleme in der Schulpraxis

n sowie des durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz

neu geprägten Dienstleistungsverständnisses der

Jugendhilfe 

verstärkt geführt. 

Dieser verbreiterte Blickwinkel auf die Zusammenarbeit

der beiden Systeme hat in den fachöffentlichen und

fachpolitischen Diskussionen der jüngsten Zeit zusätz-

lich an Bedeutung gewonnen: Das Thema der Koopera-

tion von Jugendhilfe und Schule stellt sich nunmehr als

zentrale Perspektive und Hauptvoraussetzung einer

bedarfsgerechten und lebensweltorientierten Gestaltung

von Bildungs- und Erfahrungsräumen für junge

Menschen in der modernen Gesellschaft dar. Weit-

reichende pädagogische und konzeptionelle Zielset-

zungen verbinden sich mit dieser Kooperation: Ange-

sichts der von der Sachverständigenkommission zum

11. Kinder- und Jugendbericht festgestellten „Auswei-

tung der öffentlichen Verantwortung für das Aufwachsen

von Kindern und Jugendlichen“ (BMFSFJ 2002, S. 114)

geht es um eine veränderte Kultur des Aufwachsens, die

bildungsorientierte Gestaltung von Lern- und Lebens-

räumen von Kindern und Jugendlichen sowie eine

Neujustierung des Verhältnisses der Erziehungs- und

Bildungsinstitutionen zueinander. Die Kooperation von

Jugendhilfe und Schule entwickelt sich dabei zu einem

allgemeinen Gestaltungsprinzip, in dem der sozial-, bil-

dungs- und gesellschaftspolitische Kontext mit der
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Frage nach der Gestaltung des Bildungssystems ver-

knüpft wird. Auf der programmatischen Ebene drückt

sich dieses Gestaltungsprinzip in der Diskussion um die

bildungs- und sozialisationsbezogene Verhältnisbestim-

mung von Jugendhilfe und Schule aus. Bei der Auswei-

tung des Blickwinkels auf die Kooperation von Jugend-

hilfe und Schule und ihre veränderten Handlungsbezüge

stehen also nicht lediglich Schulentwicklungsprozesse

(im Sinne von Bildungsentwicklung) im Zentrum. Viel-

mehr geht es darum, Kinder und Jugendlichen bei der

Bewältigung der vielfältigen und zahlreichen Anforde-

rungen des „biographischen Bildungs- und Lebensfüh-

rungsmanagements“ in modernen Gesellschaften zu un-

terstützen.

Die internationalen Schulleistungsvergleiche haben

diese Entwicklungen deutlich verstärkt. Neben der Wie-

derbelebung der Diskussion um soziale Chancengleich-

heit von Kindern und jungen Menschen im und durch

das System Schule führte PISA (und, weniger stark, die

darauf folgende IGLU-Untersuchung) zu einer öffentli-

chen und fachbezogenen bildungsökonomischen Dis-

kussion, die die bildungspolitischen Reformen der letz-

ten zwei oder drei Jahre gespeist hat. Der Bedarf an

Veränderung in den bundesdeutschen Bildungssystemen

wächst und verstärkt die Bedeutung der Kooperation

von Jugendhilfe und Schule als Gestaltungsprinzip.

Dabei sind aber nicht nur die Stimmen zu hören, die eine

Veränderung der Schule fordern, sondern gleichfalls

jene, die mit PISA den Zeitpunkt gekommen sehen, die

Kinder- und Jugendhilfe „mit den Anforderungen der

Wissensgesellschaft zu verknüpfen“ (Schoch 2003, S.

301). Die Jugendministerkonferenz (2002) macht das in

ihrem Beschluss zur PISA-Studie besonders deutlich:

„Neben dem sozialen Lernen, das auch weiterhin eine

hohe Bedeutung hat, sollen auch kognitive Aspekte, das

Lernen des Lernens, der Erwerb von Schlüsselqualifika-

tionen und Fragen der Entwicklung der Sprachkompe-

tenz in allen Handlungsfeldern der Jugendhilfe stärker

Berücksichtigung finden.“ 

3.3.2 Bildungsbezüge im Bereich
Jugendhilfe und Schule

Die Wirkung (nicht nur) dieser politischen Landmarke

lässt sich für NRW in der Schaffung von Bildungsver-

einbarungen und Schulfähigkeitsprofilen ablesen (s. da-

zu auch Kap. 2.1). Die Bildungsvereinbarung konkreti-

siert den Bildungsauftrag von Tageseinrichtungen für

Kinder zwischen drei und sechs Jahren und zielt somit

auf deren kontinuierliche Bildungsentwicklung. Das

Schulfähigkeitsprofil (MSJK 2003a) spezifiziert die

Voraussetzungen und benötigten Fähigkeiten von

Kindern für ein erfolgreiches Lernen in der Schule und

als Leitfaden für Kindertageseinrichtungen und die

Schuleingangsphase. Beide Handreichungen zusammen

sollen zu einer erfolgreicheren Verzahnung der vorschu-

lischen und schulischen Bildung und Erziehung beitra-

gen. Zu ihrer erfolgreichen Umsetzung benötigen sie ein

professionelles und kooperatives Miteinander von Fach-

kräften in Tageseinrichtungen und Primarschule. Das

Schulfähigkeitsprofil, das wie die Bildungsvereinba-

rung empfehlenden Charakter besitzt, soll im Rahmen

der Anmeldeverfahren für das Schuljahr 2004/05 erst-

mals zur Anwendung kommen.

Diese Entwicklungen stehen in engem Zusammenhang

mit der von der Kultusministerkonferenz im Dezember

2003 beschlossenen Einführung von bundesweit einheit-

lichen Bildungsstandards für den Mittleren Schulab-

schluss. Vorgesehen ist, im Jahr 2004 einheitliche Leit-

linien für Deutsch und Mathematik in der Grundschule

festzulegen. Mittelfristig ist damit absehbar, dass die

Fachkräfte der Jugendhilfe, hier in den Kindertagesein-

richtungen, im Zusammenspiel mit dem Elternhaus und

der Schule eine bedeutendere Rolle für die leistungs-

und schulbezogene Bildungsentwicklung von Kindern

spielen, d.h., für die Miterfüllung des schulischen Bil-

dungsauftrags in die Verantwortung genommen werden.

Welche Veränderungen das ggf. für die Jugendhilfe als

Angebotsträger, das professionelle Selbstverständnis

und die Ausbildungsgänge ihrer Fachkräfte (vor dem

Hintergrund neuer bildungsbezogener Regelstandards)

mit sich bringen wird, kann zum gegenwärtigen

Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden.
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Dass die beiden Systeme unter der Zielorientierung

„Bildung“ stärker zusammen arbeiten müssen, ist mitt-

lerweile breiter gesellschaftlicher Konsens. Die Kinder-

und Jugendhilfe gilt, neben der Familie und der Schule,

als ein eigenständiger Pfeiler einer modernen Bildungs-

politik, wobei alle drei Bereiche ihre je spezifischen

Aufgabenbereiche zu bearbeiten haben. Die in jüngster

Zeit mit einiger Intensität geführte Diskussion darüber,

ob und wie die Bildungs- und Erziehungsaufträge an die

Jugendhilfe und Schule zu (re-)formulieren sind und wie

sie aufeinander bezogen werden können und sollen, fin-

det ihren Ausdruck in der Feststellung der Sachverstän-

digenkommission zum 11. Kinder- und Jugendbericht

der Bundesregierung, dass sich die Schule nicht allein

auf einen unterrichtsbezogenen Bildungsauftrag, und

die Kinder- und Jugendhilfe nicht allein auf familien-

unterstützende oder ersetzende Betreuungs- und Versor-

gungsleistungen für Kinder jenseits des Bildungswesens

berufen können (BMFSFJ 2002, S. 114). Schule muss

sich über ihr Unterrichtsangebot hinaus ihrer Aufgaben-

bereiche und Kompetenzen neu vergewissern. Gleiches

gilt für die Jugendhilfe, die sich auch der Notwendigkeit

gegenüber sieht, ihren Bildungsauftrag mittels der

Präzisierung fachlicher Standards zu konkretisieren

(vgl. Schoch 2003, S. 307). Aus dem Erfordernis, Bil-

dungs- und Erfahrungsräume für Kinder und Jugend-

liche durch Jugendhilfe und Schule bedarfsgerecht und

lebensweltorientiert zu gestalten, erwächst die Notwen-

digkeit, die jeweiligen Aufgaben von Jugendhilfe wie

auch von Schule neu zu bestimmen und aufeinander zu

beziehen: „Zukunftsorientierte Bildungsanstrengungen

(müssen) von einer Auflösung der bisherigen Trennung

zwischen schulischer und außerschulischer Bildung

geprägt sein“ (Nörber 2003, S. 17). Ein anfänglicher

Wandel in der Verhältnisbestimmung von Jugendhilfe

und Schule von einer auf Institutionen bezogenen zu

einer institutionenübergreifenden Positionsbestimmung

ist zu beobachten: In der Praxis gibt es gegenseitige Öff-

nungstendenzen, die zu einer – sichtbaren, aber immer

noch zurückhaltenden – Annäherung im gemeinsamen

Bezugsfeld führen. 

Die skizzierten Veränderungen im Verhältnis von

Kinder- und Jugendhilfe und Schule werden in besonde-

rer Weise mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen auf

Bundes- und Landesebene z.B. in der Ausweitung von

Ganztagsangeboten für Schulkinder sichtbar. Mit der

Einführung der offenen Ganztagsgrundschule im Schul-

jahr 2003/04 hat die Landesregierung in Nordrhein-

Westfalen einen ersten Schritt unternommen, die Kom-

petenz- und Angebotsstrukturen von Jugendhilfe und

Schule eindeutiger und verbindlicher zu verknüpfen. 

3.3.3 Schulkinderbetreuung und die
offene Ganztagsgrundschule in NRW

Die Zielperspektive dieses schul- und jugendpolitischen

Vorhabens der Landesregierung, bis zum Jahr 2007 ins-

gesamt 200.000 Ganztagsschulplätze für Kinder im

Grundschulalter vorzuhalten, versteht sich dabei vor

dem Hintergrund des hohen – und ungedeckten – Be-

darfs an Betreuungsangeboten für Kinder zwischen

sechs und zehn Jahren (unter der Prämisse einer verbes-

serten Vereinbarkeit von Familie und Beruf). Im Verhält-

nis zu knapp 550.000 Kindergartenplätzen (entspricht

90,5 Prozent aller Plätze für Kinder in Tageseinrichtun-

gen) bestand Ende 2001 in NRW in Tageseinrichtungen

ein Platzangebot für Schulkinder von lediglich etwas

mehr als 47.000 (7,8 Prozent aller Plätze) (Strätz/

Salentin 2003). Nunmehr soll an 75 Prozent der nord-

rhein-westfälischen Grundschulen bis 2007 ein inte-

griertes Betreuungsangebot für 25 Prozent der Schüler

und Schülerinnen eingerichtet werden. 

Der Zusammenarbeit von Jugendhilfe mit Sport- und

Kulturorganisationen und Schule kommt in diesem

Vorhaben eine besondere Bedeutung zu: Mit der offenen

Ganztagsgrundschule verbindet sich auch die Intention,

Bildungschancen bereits von Grundschulkindern zu ver-

bessern und deren (spätere) gesellschaftliche Chancen-

gleichheit zu erhöhen. Konzeptionell ist in der offenen

Ganztagsgrundschule der Kristallisationspunkt der

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsaufträge von Ju-

gendhilfe und Schule insgesamt angelegt. Damit ist per-

spektivisch die Schaffung von veränderten Unterrichts-

konzepten ebenso gemeint wie das Zusammenspiel von

Orten des formellen und informellen Lernens. In beiden

Systemen sollen deutlich wahrnehmbare Grenzverschie-

bungen durch die stärkere Verknüpfung von schuli-
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schem Lernen mit den Lebenswelten und -umfeldern

von Kindern stattfinden. Im Sinne dieses „ganzheitli-

chen“ Förderauftrags wirken unterschiedliche Profes-

sionen in der offenen Ganztagsschule zusammen und

halten ein Bildungs- und Betreuungsangebot an Förder-

kursen, Sport, Kultur und Freizeit bereit. 

Im Schuljahr 2003/04 gingen 235 offene Ganztags-

grundschulen (darunter sieben Sonderschulen) in 77

Kommunen an den Start, die Plätze für etwa 11.750

Kinder eingerichtet haben. In einigen Gemeinden

(Dinslaken, Neunkirchen-Seelscheid, Rommerskirchen,

Schwerte) wurden bereits alle Grundschulen auf die

offene Ganztagsschule umgestellt (MSJK 2004, 4f). Da

die Umwandlung der Grundschulen in den kommenden

drei Schuljahren fortschreiten wird und davon auszuge-

hen ist, dass die Zahl der Anträge zum Schuljahr

2004/2005 erheblich steigt, befindet sich die offene

Ganztagsgrundschule in NRW in einem Aufbau-,

Ausbau- und Entwicklungsprozess. Um diesen Prozess

zu stützen und die Qualität der außerschulischen

Ganztagsangebote zu sichern, hat die Landesregierung

Rahmenvereinbarungen zur Kooperation mit dem Lan-

desMusikRat, dem Landesverband der Musikschulen,

dem LandesSportBund sowie der Sportjugend NRW

abgeschlossen. Weitere Rahmenvereinbarungen mit den

Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege und der

Evangelischen Kirche sollen in der ersten Jahreshälfte

2004 folgen.

Die Einführung der offenen Ganztagsgrundschule setzt

bei der quantitativ bemerkenswerten Entwicklung von

Betreuungsangeboten für Schulkinder in öffentlicher

oder freier Trägerschaft (v.a. der Wohlfahrtsverbände)

und Angeboten der Betreuung in der Schule in Nord-

rhein-Westfalen an. Ende 2001 standen insgesamt gut

47.000 Plätze nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen

für Kinder (GTK) in Horten, Schulkinderhäusern und

altersgemischten Gruppen zur Verfügung (vgl. detail-

lierter Kap. 2.1). Hinsichtlich der durch das Schulsys-

tem vorgehaltenen Förder- und Betreuungsangebote ist

in NRW vor allem festzuhalten, dass laut Statistik der

Kultusministerkonferenz 637 allgemein bildende Schu-

len (14,6 Prozent aller Schulen) im Schuljahr 2002/03

als Ganztagsschulen arbeiteten. Darin nehmen 306.927

Schülerinnen und Schüler am Ganztagsbetrieb teil

(Rother 2004). In der Sekundarstufe I ist Nordrhein-

Westfalen in der Versorgung mit Plätzen in Ganztags-

schulen in Deutschland führend, etwa 19 Prozent aller

Schülerinnen und Schüler besuchen eine solche Schule.

Etwa 23 Prozent der Schulen mit Sekundarstufe I sind

Ganztagsschulen. Der Schwerpunkt liegt hier bei den

Gesamtschulen (208 von 215) und den Hauptschulen

(146 von 745). Darüber hinaus gibt es 27 Grundschulen,

für die das Land den entsprechenden zwanzigprozentigen

Stellenzuschlag bereitstellt. Mit diesem Angebot wird

eine Betreuung an vier Tagen von 8.00 Uhr bis 16.00

Uhr sichergestellt. 

Darüber hinaus werden in NRW in großem Umfang

Teilangebote für Schulkinder in Tageseinrichtungen und

Schulen wie folgt vorgehalten (vgl. MSJK 2004, S. 3f;

www.schulkinder-ganztag.de):

n Schule von acht bis eins (verlässliche Grundschule).

Für diese Angebotsform besteht eine große und

wachsende Nachfrage. Im Schuljahr 2003/04 bestan-

den 5.753 Gruppen mit ca. 143.000 Plätzen gegenü-

ber 5.482 Gruppen im vorhergehenden Schuljahr.

Über 90 Prozent der nordrhein-westfälischen Grund-

schulen führen diese Betreuungsangebote durch,

teilweise in Trägerschaft der Jugendhilfe.

n „Dreizehn plus Primarstufe“ als verlässliches Ganz-

tagsangebot in Ergänzung zu Schule von acht bis

eins. Auch hier ließ sich zuletzt ein steigender Be-

darf feststellen: von 835 Gruppen im Schuljahr

2001/02 über 1.280 (2002/03) zu 1.591 Gruppen im

Schuljahr 2003/04 (ca. 39.000 Plätze).

n „Dreizehn plus Sek. I“ als verlässliches Betreuungs-

angebot in weiterführenden Schulen, v.a. in Haupt-

und Sonderschulen. 

n Schülertreffs in Tageseinrichtungen (SiT) für Grund-

schulkinder in Ergänzung zu anderen Betreuungs-

formen wie z.B. Hort. In den Schuljahren 2002/03

(ca. 9.500 Plätze) und 2003/04 (ca. 10.000) blieb die

Nachfrage nach SiT-Plätzen in etwa stabil.

n Silentien an Grund- und Hauptschulen in Stadtteilen

mit besonderem Erneuerungsbedarf bzw. in sozialen

Brennpunkten, v.a. in der Form von Hausaufgaben-

betreuung.

n Andere Ganztagsangebote in Kooperation zwischen

Jugendhilfe und Schule im Rahmen des Landesju-

gendplans, durch das Land im Jahr 2003 in einer

Höhe von 4,6 Mio. Euro gefördert.
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Offene Ganztagsgrundschulen und die weiteren Ganz-

tagsangebote wurden im Jahr 2003 vom Land Nord-

rhein-Westfalen in Höhe von 54 Millionen Euro geför-

dert (inklusive der geschaffenen Lehrerstellen). Dieser

Mittelansatz steigt im Jahr 2004 auf 62,8 Millionen

Euro. Die Einführung der offenen Ganztagsgrundschule

bleibt jedoch nicht ohne Auswirkungen auf die vielfälti-

gen Betreuungsangebote für Schulkinder. Während in

der Sekundarstufe I das Programm „13 plus“ unverän-

dert bestehen bleibt, werden die Landesmittel aus den

Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe (Horte,

Schulkinderhäuser, SiT) sowie der Schule („13 plus

Primarstufe“) bis zum 31.07.2007 schrittweise in die

Finanzierung der offenen Ganztagsgrundschule über-

führt. Das Programm Schule von acht bis eins wird par-

allel zur offenen Ganztagsgrundschule weitergeführt

und kann, wenn der Bedarf nach einer verlässlichen Vor-

mittagsbetreuung gegeben ist, auch an den Ganztags-

grundschulen angeboten werden. In der ersten Runde

der Einführung mit Beginn des Schuljahres 2003/04 hat

seitens der Träger bereits eine Überführung der Mittel in

die offene Ganztagsgrundschule stattgefunden; z.B.

wandelten vier nordrhein-westfälische Gemeinden 260

Hortplätze in offene Ganztagsgrundschulplätze um.

Die Zielsetzung der Landesregierung lautet, dass es ab

dem Schuljahr 2007/2008 bei der Schulkinderbetreuung

keine Parallelstrukturen mehr geben soll. Auf der

Grundlage des Schulrechtsänderungsgesetzes vom

08.07.2003 ist es den Kommunen ermöglicht worden,

ihrer Verpflichtung zur bedarfsgerechten Einrichtung

von Tagesplätzen für Grundschulkinder (§ 24 SGB VIII)

durch die Einführung der offenen Ganztagsgrundschule

nachzukommen. Aus der Zusammenführung der Ange-

botsstrukturen folgt gleichfalls die verstärkte und not-

wendige Kooperation der Beteiligten auf unterschiedli-

chen Ebenen, wie sie im veränderten Runderlass des

Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom

02.02.2004 zu Grunde gelegt wird. Demnach kooperie-

ren Schulen, Schulträger und auch die Träger der öffent-

lichen Jugendhilfe bei der Einführung des offenen

Ganztags und verfolgen eine gemeinsame Schulent-

wicklungs- und Jugendhilfeplanung. Die freie Jugend-

hilfe soll in diesen Umwandlungsprozess von Beginn an

einbezogen werden. Auch bei der Durchführung der

außerunterrichtlichen Angebote gilt für Lehrkräfte, die

außerunterrichtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Eltern, Schulträger und die Ganztagspartner der Schule

ein Kooperationsgebot. Zudem erweitert das Schul-

rechtsänderungsgesetz (Art. 3 Nr. 2) den Auftrag zur

Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Schule u.a.

dadurch, dass in den Kooperationsvereinbarungen zwi-

schen schulischen und außerschulischen Partnern be-

sondere Formen der Schulmitwirkung zu vereinbaren

sind.
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3.3.4 Jugendhilfe und Schule in der offenen
Ganztagsgrundschule

Für die Frage der Kooperation zwischen Jugendhilfe

und Schule in der offenen Ganztagsgrundschule ist von

grundlegender Bedeutung, ob Bedingungen geschaffen

werden können, die erlauben, über ein Modell von

Halbtagsschule mit Betreuung hinauszukommen, das in

der gegenwärtigen frühen Entwicklungsphase der offe-

nen Ganztagsgrundschule ganz überwiegend vor-

herrscht („additives Modell“). Dieses Modell dient, aus

sozialpolitischer Perspektive vor allem (noch) dem Ab-

bau des Mangels an Betreuungsplätzen für Schulkinder,

obwohl, in bildungs- und schulpolitischer Perspektive,

die offene Ganztagsgrundschule eine Bildungs- und

Förderfunktion durch Hausaufgabenhilfe, Arbeits-

gemeinschaften und andere Angebote erfüllen kann und

gegenwärtig wohl auch erfüllt (für eine Analyse ver-

schiedener möglicher Wirkungsdimensionen ist es je-

doch noch zu früh). Unter passenderen institutionellen,

personellen und finanziellen Rahmenbedingungen kann

die kooperative Struktur einer Ganztagsschule entste-

hen, die eine Rhythmisierung des Schul(all)tages, ver-

änderte schulische Unterrichts- und Bildungsprozesse

sowie erweiterte fachliche Förderung erlaubt und in der

Jugendhilfe und Schule arbeitsteilig und eigenständig

ihre Aufgaben lösen. Damit einher geht die Öffnung von

Schule (z.B. zum Stadtteil, zu örtlichen Institutionen,

zur lokalen Wirtschaft) und die Schaffung kommunaler

(Bildungs-)Netzwerke. Hier sind in Nordrhein-Westfa-

len noch Passungsprobleme zwischen dem Konzept und

der praktischen Umsetzung der offenen Ganztagsschule

zu bewältigen. Noch gibt es eine deutlich wahrnehmbare

Differenz zwischen Theorie und Praxis, wenn es darum

geht, formelle (Schule) und nonformelle (Jugendhilfe)

Orte der Kompetenz- und Identitätsbildung zu verzah-

nen bzw. Unterricht und außerunterrichtliche Angebote

zu verknüpfen. Das liegt u.a. auch daran, dass Schulen

im Rahmen der gegebenen Strukturen kaum über den

nötigen Spielraum verfügen, den nachmittäglichen,

außerunterrichtlichen Bereich der offenen Ganztags-

grundschule zu begleiten und daran mitzuarbeiten. Ab-

zuwarten bleibt, ob die insgesamt 440 neuen Lehrer-

stellen, die das Land zwischen 2003 und 2005 für die

offene Ganztagsgrundschule zur Verfügung stellt, aus-

reichen und hinreichend in Anspruch genommen werden

(statt zusätzlicher Geldmittel), um das praktische

Zusammenwirken der Professionellen in den beiden

Systemen zu gestalten und strukturell zu verankern. 

So wichtig die Diskussionen um Ziele, Orientierungen

und Bildungsaufträge innerhalb von Jugendhilfe und

Schule auch sind, im Rahmen der offenen Ganztags-

grundschule ist die Bewältigung grundlegender Koope-

rationsaspekte zwischen den beteiligten Professionen

zentral. Die Kooperation zwischen Jugendhilfe und

Schule ist nach übereinstimmender Einschätzung von

Fachleuten seit langer Zeit durch eine Ungleichgewich-

tigkeit gekennzeichnet. Jugendhilfe erfüllt bisher vor

allem additive und delegative Funktionen für die Schule

und wird eher als Betreuungsanbieter wahrgenommen

(vgl. z.B. Nörber 2003a, 389). Unterschiedliche Aus-

bildungshintergründe der Mitarbeiter/innen, das per-

sonelle Übergewicht von Lehrer/innen, finanzielle

Rahmenbedingungen und grundsätzlich unterschiedli-

che Organisationssysteme und Eigenrationalitäten er-

schweren eine Zusammenarbeit „auf gleicher Augen-

höhe“. Überdies fehlt es an differenzierten Aufgabenbe-

schreibungen, die durch einen höheren Grad an

„normativer Substanz“ (Schoch 2003, 310) im gesetzli-

chen Rahmen abzustützen wären, als das bisher im

Kinder- und Jugendhilfegesetz und den entsprechenden

Schulgesetzen der Fall ist. Es wäre also auch darüber

nachzudenken, ob – und wie – zur Entwicklung einer

zukunftsweisenden „Ganztagsbildung“ (Coelen 2003),

die von Schule, Kinder- und Jugendhilfe und weiteren

Partnern gemeinsam zu gestalten wäre, „die rechtliche

Zusammenführung der in Deutschland faktisch vorhan-

denen zwei Erziehungs- und Bildungssysteme - Kinder-

und Jugendhilfe einerseits und Schule andererseits“

(vgl. Greese 2004, S. 23) vorzunehmen ist.
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4.1 Situation der Mitarbeiter/innen

Insgesamt ist die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen in einem Zeitraum von 1986 bis 1998 von

76.509 auf 111.969 Beschäftigte angestiegen, was ins-

gesamt der Expansion der Kinder- und Jugendhilfe ent-

spricht und was außerdem veranschaulicht, dass die

arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Kinder- und

Jugendhilfe keineswegs unterschätzt werden sollte.

Allerdings stellt sich diese allgemeine Entwicklung

bezogen auf die einzelnen Handlungsfelder durchaus

sehr unterschiedlich dar. Schließlich gibt ein Anstieg der

Beschäftigtenzahlen darüber hinausgehend noch keinen

4. Neue Herausforderungen an die 

Kinder- und Jugendhilfe

Aufschluss darüber, wie die wesentlichen strukturellen

Merkmale der Beschäftigungssituation als auch der Be-

schäftigten selbst beschrieben und charakterisiert wer-

den können. Von daher gilt es die allgemeine Aussage

eines Anstiegs der Beschäftigtenzahlen hinsichtlich der

verschiedenen Handlungsfelder der Kinder- und Jugend-

hilfe zu differenzieren und in Bezug auf einige Struktur-

merkmale zu analysieren. Erst vor diesem Hintergrund

sind dann auch verlässliche qualitative Aussagen zu der

Beschäftigungssituation in der Kinder- und Jugendhilfe

möglich.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe, versch.

Jahrgänge, anonymisierte Einzeldaten für 1998; Statistisches Bundesamt, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe 1986

Abbildung 4.1.1:
Entwicklung des Personals in ausgewählten Arbeitsbereichen der Kinder- und
Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen; 1986 bis 1998
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Eindeutig ausgebaut worden ist der Personalbestand im

Bereich der institutionellen Kindertagesbetreuung und

ebenfalls, wenn auch auf anderem Niveau, im Bereich

der Jugendarbeit. Demgegenüber ist im Bereich der

Hilfen zur Erziehung in den letzten Jahren ein Abbau

des Personals vollzogen worden, was gleichermaßen

auch für die Jugendsozialarbeit und etwas uneinheitli-

cher – von der Tendenz her aber ebenfalls zutreffend –

auch für die institutionelle Beratung gilt. Bedenkt man

vor diesem Hintergrund die wachsende Zahl von

Adressatinnen und Adressaten u.a. bei den unterschied-

lichen Angeboten der ambulanten Hilfen zur Erziehung

und der institutionellen Beratung, dann kann der Perso-

nalabbau nicht in einer abnehmenden Inanspruchnahme

der Leistungen begründet sein. Wachsende Inanspruch-

nahmeraten bei gleichzeitig rückläufigen Personalbe-

ständen dürften statt dessen ein Indikator für eine wach-

sende Arbeitsbelastung des Personals durch eine

Verdichtung der Arbeitsabläufe sein. Vermutet werden

kann außerdem, dass der Abbau des Personals als

Versuch gewertet werden kann, den Ausgabenanstieg in

diesen Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe

zu begrenzen. Wenn aber mehr Adressatinnen und Ad-

ressaten in den ambulanten Hilfen zur Erziehung weni-

ger Beschäftigte gegenüberstehen, dann kann dies eben-

falls ein Indiz für eine abnehmende Intensität der ein-

zelnen Leistungen sein, indem beispielsweise die Dauer

bzw. der Umfang der Leistungen gekürzt werden.

4.1.1 Tageseinrichtungen

Ende 2001 waren im Bereich der Tageseinrichtungen für

Kinder 73.000 Personen beschäftigt. 97 % der Beschäf-

tigten sind Frauen, wobei der feststellbare Ausbau des

Personalbestandes nicht nur durch die Einstellung jün-

gerer Fachkräfte bewerkstelligt worden ist, sondern auch

durch die Neueinstellung älteren Personals, was wie-

derum darauf verweist, dass der Anstieg der älteren Be-

schäftigtengruppen nicht ausschließlich auf die eben-

falls feststellbare längere Verweildauer in den Tagesein-

richtungen zurückzuführen ist. Tageseinrichtungen für

Kinder sind als nahezu ausschließlich weibliches Ar-

beitsmarktsegment zudem ein Arbeitsmarkt mit hohen

Beschäftigungsquoten von Erzieherinnen, die 65 % des

gesamten Personalbestandes bilden. 14 % der Beschäf-

tigten sind Kinderpflegerinnen, 10 % können keine ein-

schlägige Ausbildung nachweisen und nur knapp 2 %

verfügen über einen akademischen, sozialpädagogi-

schen Abschluss. 

Große Unterschiede in dem Qualifikationsgrad der

Beschäftigten existieren außerdem in Hinblick auf die

Erst- und Zweitkräfte.

Abbildung 4.1.2: 
Gegenüberstellung des Anteils ausgewählter Berufsgruppen von Erst- und Zweitkräften
in der Kindergartenerziehung in Nordrhein-Westfalen; 1998 (in %)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe 1990,

anonymisierte Einzeldaten für 1998
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Als ein Moment der Kostenreduktion haben die Träger

der Kinder- und Jugendhilfe von der Möglichkeit Ge-

brauch gemacht, weniger kostenintensives Personal als

Zweitkräfte zu beschäftigen. Dies ist angesichts der

enormen Finanzierungsanstrengungen, die mit der Ein-

lösung eines Rechtsanspruches auf einen Kinder-

gartenplatz einhergehen, zwar durchaus nachvollzieh-

bar, wirft aber in Bezug auf die zukünftigen Perspekti-

ven der Tageseinrichtungen für Kinder im Kontext der

jüngeren Bildungsdebatte einige unbeantwortete Fragen

auf. So gewinnt die frühkindliche Erziehung und Bil-

dung immer mehr an Bedeutung, Kindertageseinrich-

tungen sind aufgefordert, ihren Bildungsauftrag deutli-

cher zu formulieren, konzeptionell zu verankern und

durch entsprechend reformierte Angebotsstrukturen um-

zusetzen (vgl. dazu auch Kap. 3.3). Zusammengefasst

wird dies zu veränderten, inhaltlich anspruchsvolleren

Handlungsprofilen in den Tageseinrichtungen führen.

Fraglich ist allerdings, ob dass hier beschäftigte Perso-

nal in der Lage sein wird, diesem erweiterten Anfor-

derungsprofil auch tatsächlich zu entsprechen. Wenn

schon aufgrund des Kostendrucks Forderungen nach

einer Erzieherinnenausbildung auf Fachhochschulni-

veau und damit die Anpassung der Ausbildung an

europäische Standards ungehört bleiben (müssen), dann

lässt die Diskussion um den Bildungsauftrag der Tages-

einrichtungen für Kinder aufgrund des dort vorherr-

schenden Qualifikationsniveaus aber auf jeden Fall

einen deutlich erhöhten Bedarf an Fort- und Weiterbil-

dung erwarten.

4.1.2 Institutionelle Beratung

Besonderes Merkmal des Personals in den Handlungs-

feldern der institutionellen Beratung ist das hohe Quali-

fikationsniveau. Mehr als drei Viertel der Beschäftigten

verfügt über einen akademischen Abschluss, wobei bei-

nahe ein Viertel des Personals einen Hochschulab-

schluss als Psychologin bzw. Psychologe nachweisen

kann. Der Anteil der Psychologen an den Beschäftigten

ist insbesondere beim männlichen Personal sehr hoch.

Insgesamt sind die Erziehungs- und Familienberatungs-

stellen, bei denen 80 % des Personal angestellt ist, somit

immer noch ein interdisziplinäres Handlungsfeld mit so-

zialpädagogischer und psychologischer Fachkompetenz.

Weiteres Merkmal der Beschäftigungsstruktur in der

institutionellen Beratung ist, dass weniger als ein Fünf-

tel des Personals jünger als 40 Jahre alt ist. Vor allem in

den Erziehungsberatungsstellen wird aufgrund der Er-

reichung der Altersgrenze bei den aktuell Beschäftigten

in den nächsten Jahren ein erheblicher Personalbedarf

entstehen. Inwieweit diese Situation aufgrund rückläufi-

ger Landesmittel und einem wachsendem kommunalen

Finanzierungsbedarf zu einem Stellenabbau genutzt

werden wird, bleibt abzuwarten. Die Inanspruchnahme

der institutionellen Beratung kann hierfür keinerlei An-

lass bieten, da in einem Zeitraum von 1993-2001 die

Fallzahlen um 36 % gestiegen sind, ohne dass ein ver-

gleichbarer Ausbau des Personalbestandes feststellbar

wäre. Stattdessen hat sich die Relation von Fall- zu

Beschäftigtenzahlen eindeutig verschlechtert, was nur

durch eine Intensivierung der Arbeitsabläufe für das

Personal und/oder eine weitere Verkürzung des Hilfebe-

zugs aufgefangen werden kann.
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4.1.3 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Tabelle 4.1.1: 
Beschäftigtes Personal in Arbeitsbereichen ambulanter Hilfen nach ausgewählten
Strukturmerkmalen in Nordrhein-Westfalen; 1998

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe, anonymisierte

Einzeldaten für 1998; Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sind allgemein ein

weiblicher Arbeitsmarkt mit hohem sozialpädagogi-

schen Professionalisierungsgrad. Bis in die Mitte der

1990er Jahre waren die ambulanten Hilfen zudem ein

stark expandierender Arbeitsmarkt. Seit Mitte der

1990er Jahre sind die Beschäftigtenzahlen allerdings

stark rückläufig, was wiederum nicht mit den abneh-

menden Fallzahlen korrespondiert, d.h. auch in diesem

Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wächst die Diskre-

panz zwischen einem wachsenden Unterstützungsbedarf

auf Seiten der Familien und jungen Menschen auf der

einen Seite und der Anzahl sozialpädagogischer

Fachkräfte auf der anderen Seite.

Der Arbeitsmarkt der ambulanten Hilfen zur Erziehung

weist bezogen auf die einzelnen Handlungsfelder zudem

einige Besonderheiten auf:

n In den sonstigen erzieherischen Hilfen arbeitet die

größere Gruppe der Beschäftigten bei einem öffent-

lichen Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der An-

teil des sozialpädagogischen Fachpersonals mit

Hochschulausbildung ist hier am höchsten.

n Demgegenüber ist die soziale Gruppenarbeit eine

Domäne der freien Träger der Kinder- und Jugend-

hilfe mit geringer Beschäftigungsquote hochschu-

lisch ausgebildeten Personals.

n Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshilfen sind

vor allem durch einen hohen männlichen Personal-

anteil charakterisiert, was wiederum mit dem hohem

Anteil männlicher Adressaten korrespondiert.

n Dagegen ist die sozialpädagogische Familienhilfe

mit einer Quote von 86 % weiblicher Beschäftigter

der vornehmliche Arbeitsmarkt für Frauen. Die ge-

schlechtsspezifische Beschäftigungsstruktur dieses

Handlungsfeldes kommt außerdem darin zum

Ausdruck, dass nur weniger als ein Drittel der Be-

schäftigten eine Vollzeitstelle inne hat.

n Jüngere Fachkräfte bei freien Trägern und hohem

Anteil von Erzieherinnen und Erziehern finden sich

vorrangig in der Tagesgruppenerziehung, die über-

wiegend Vollzeit beschäftigt sind.
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4.1.4 Stationäre Hilfen zur Erziehung

Die größte Anzahl der Beschäftigten in den stationären

Hilfen zur Erziehung arbeitet im Gruppendienst, eine

kleine Anzahl des Personals ist in gruppenübergreifen-

den Beschäftigungsbereichen und in Angeboten der

intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung tätig.

Besonderes Merkmal der letztgenannten Personengruppe

ist dabei, dass über die Hälfte der Fachkräfte im Kontext

ambulanter erzieherischer Hilfen beschäftigt ist, d.h.

dass die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

durchaus auch ein spezialisiertes Angebot beispiels-

weise von Beratungsstellen sein kann (vgl. Wiesner u.a.

2002). Innerhalb der Heimerziehung ist der größte

Anteil der Beschäftigten weiblich, bei einem freien

Tabelle 4.1.2: 
Strukturmerkmale der Beschäftigten in der Heimerziehung in Nordrhein-Westfalen;
1998

Träger beschäftigt und im Gruppendienst erheblich jün-

ger als bei gruppenübergreifenden Tätigkeitsbereichen.

Auffällig ist zudem, dass nach wie vor der Anteil der in

der Heimerziehung beschäftigten Erzieherinnen und

Erzieher mit 50 % sehr hoch ist. Hier besteht innerhalb

dieses Handlungsfeldes der Kinder- und Jugendhilfe vor

allem im Gruppendienst immer noch ein auch ange-

sichts der zunehmenden ‚Problemdichte’ der Adressatin-

nen und Adressaten der Heimerziehung nicht zu unter-

schätzender Professionalisierungsbedarf, dessen Einlö-

sung aufgrund der damit verbundenen Kosten aber zur

Zeit realistisch nicht zu erwarten ist.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe, anonymisierte

Einzeldaten für 1998; Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik
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Die Kategorie der Verberuflichung klammert aus der

Gesamtzahl der Beschäftigten in der Kinder- und Ju-

gendhilfe diejenigen aus, die über keine abgeschlossene

Berufsausbildung verfügen.

Die Kategorie der Verfachlichung setzt sich aus den

hochschulausgebildeten (Sozial)Pädagoginnen und

(Sozial)Pädagogen, den Erzieherinnen und Erziehern,

den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Fach-

schulabschluss, den Kinderpflegerinnen und Kinder-

pflegern, den Heilerziehungsberufen sowie den sonsti-

gen medizinischen, sozialen und pädagogischen Helfer-

berufen und Kurzausbildungen zusammen.

Die Kategorie der Akademisierung umfasst die hoch-

schulausgebildeten Berufsgruppen in der Kinder- und

Jugendhilfe. Hierunter sind neben den genannten

(sozial)pädagogischen Hochschulausbildungen, die

Psychologinnen und Psychologen, die Lehrerinnen und

Lehrer, die Ärztinnen und Ärzte sowie die gehobene

Verwaltungsausbildung und die sonstigen Hochschulab-

schlüsse zu zählen.

Die Kategorie der Professionalisierung fasst die Berufs-

gruppen der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit

Fachhochschulausbildung, der Diplom-Pädagoginnen

und Diplom-Pädagogen, die Sozialpädagoginnen und

Sozialpädagogen mit Universitätsabschluss sowie die

Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mit Fachhoch-

schulabschluss zusammen. 
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4.1.5 Jugendsozialarbeit

Tabelle 4.1.3: 
Ausgewählte Strukturmerkmale von Beschäftigten in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen; 1998

* Praktikantin und Praktikant, Zivildienstleistende, tätige Person im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe, 1998;

Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

Insg. Einr. Berufs-
bez. Jugend-
sozialarbeit
(§13)

Einr. Jugend-
wohnen
Jugendsozial-
arbeit (§ 13)

Jugend-
gemein-
schaftswerk

Insg. Einr. Berufs-
bez. Jugend-
sozialarbeit
(§13)

Einr. Jugend-
wohnen
Jugendsozial-
arbeit (§ 13)

Jugend-
gemein-
schaftswerk

Personal insg. 1.702 859 637 206 1.422 724,7 538,2 159,5

abs. in %

Männer 772 452 253 67 45,4 52,6 39,7 32,5

Frauen 930 407 384 139 54,6 47,4 60,3 67,5

unter 25 125 38 63 24 7,3 4,4 9,9 11,7

25 - 40 700 391 236 73 41,1 45,5 37,0 35,4

40 - 60 797 405 295 97 46,8 47,1 46,3 47,1

über 60 80 25 43 12 4,7 2,9 6,8 5,8

Öffentl. Träger 202 161 28 13 11,9 18,7 4,4 6,3

Freier Träger 1.500 698 609 193 88,1 81,3 95,6 93,7

Verberuflichung 1.196 688 352 156 70,3 80,1 55,3 75,7

Verfachlichung 713 335 259 119 41,9 39,0 40,7 57,8

Akademisierung 552 339 125 88 32,4 39,5 19,6 42,7

Professionalisierung 432 257 103 72 25,4 29,9 16,2 35,0

Beamter 22,0 16,0 5,0 1,0 1,3 1,9 0,8 0,5

Angestellte(r) 1456,0 762,0 548,0 146,0 85,5 88,7 86,0 70,9

dv. unbefristet 1029,0 471,0 432,0 126,0 70,7 61,8 78,8 86,3

dv. befristet 427,0 291,0 116,0 20,0 29,3 38,2 21,2 13,7

Ordensangehörigkeit 29,0 0,0 29,0 0,0 1,7 0,0 4,6 0,0

Pra./ZDL/FSJ* 86,0 31,0 45,0 10,0 5,1 3,6 7,1 4,9

Sonstige 109,0 50,0 10,0 49,0 6,4 5,8 1,6 23,8
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Wie die meisten anderen Handlungsfelder der Kinder-

und Jugendhilfe ist auch die Jugendsozialarbeit vorran-

giges Beschäftigungsfeld für weibliche Fachkräfte mit

Ausnahme der Jugendberufshilfe, wo ein hoher Anteil

von männlichen Facharbeitern mit dazu beiträgt, dass in

diesem Beschäftigungssegment männliches Personal

überwiegt. Hinzu kommt, dass in den Einrichtungen der

Jugendsozialarbeit der Anteil der älteren Fachkräfte

besonders hoch ist. Dass in Jugendwohnheimen dabei

eine größere Gruppe jüngerer Beschäftigter (d.h. unter

25-Jähriger) arbeitet, ist nicht darauf zurückzuführen,

dass hier in erster Linie Berufsanfänger den Zugang

zum Erwerbsarbeitsmarkt gefunden haben, sondern ist

in der hohen Zahl von Zivildienstleistenden in Jugend-

wohnheimen begründet. Der Anteil von professionali-

siertem Personal ist demgegenüber in diesem Bereich

deutlich niedriger als in anderen Handlungsfeldern der

Jugendsozialarbeit. Auch hier zeigt sich wieder der

Trend, dass in Relation zu den Kosten des Angebotes

weniger kostenträchtiges Personal beschäftigt wird. 

Eine Besonderheit dieses Handlungsfeldes der Kinder-

und Jugendhilfe ist die zeitliche Befristung von Be-

schäftigungsverhältnissen. Solchermaßen prekäre Be-

schäftigungssituationen charakterisieren in erster Linie

die Jugendberufshilfe, in der jeder dritte Arbeitsplatz

befristet ist. Angesichts der weitergehenden Veränderun-

gen dieses Handlungsfeldes im Zusammenhang mit dem

SGB II ist zu erwarten, dass die Unsicherheit des

Arbeitsplatzes für die dort beschäftigten Fachkräfte

sogar noch zunehmen wird. Zu befürchten ist sogar, dass

sich trotz der hohen Jugendarbeitslosigkeit der Trend,

dass viele Arbeitsplätze in diesem Bereich ganz wegfal-

len werden, sogar noch verstärken wird.
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4.2 Ressourcenentwicklung und 
-verlagerung22)

Das Ausgabenvolumen, die Leistungen und die Anzahl

der Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe sind in

den zurückliegenden Jahren enorm expandiert, worin

die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe zu einem

unverzichtbaren Bestandteil einer sozialen Infrastruktur

personenbezogener sozialer Dienstleistungen unver-

kennbar zum Ausdruck kommt. Die zunehmende Kom-

plexität der Lebensbedingungen von Kindern und

Jugendlichen, die im Kontext gesellschaftlicher Moder-

nisierungsprozesse gestiegenen Erwartungen an die Er-

ziehung und Sozialisation der nachwachsenden Genera-

tionen und die damit einhergehende Vervielfältigung der

Orte des Aufwachsens spiegeln sich somit auch in den

Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe, ihren Angebo-

ten und Leistungen wider. So ist innerhalb von 10 Jahren

in NRW das Ausgabenvolumen von 2,66 Mrd. Euro auf

über 4,82 Mrd. Euro angestiegen, haben sich die

Beschäftigtenzahlen von 1986 bis 1998 von 76.509 auf

111.969 Personen erhöht und ist die Anzahl der

Einrichtungen von 13.633 auf 15.603 angestiegen. Im

Zeitraum von 1992 bis 2002 haben sich außerdem die

Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe in Form von

Gebühren, Beiträgen von Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern, Spenden etc. von 0,3 Mrd. Euro auf 0,6 Mrd.

Euro verdoppelt.

22) siehe insgesamt zu den Angaben der Kinder- und Jugendhilfestatistik Arbeitsstelle Kinder und Jugendhilfestatistik 2004. 

Abbildung 4.2.1: 
Entwicklung von Personal und Einrichtungen in der Kinder- und Jugendhilfe in
Nordrhein-Westfalen; 1986 bis 1998

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe, versch.

Jahrgänge, anonymisierte Einzeldaten für 1998; Statistisches Bundesamt, Einrichtungen und tätige Personen in der Jugendhilfe 1986
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Abbildung 4.2.2: 
Entwicklung der Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt in 
Nordrhein-Westfalen; 1992 bis 2002 (Angaben in Mio. Euro)

Das Wachstum der Kinder- und Jugendhilfe stellt sich in

den einzelnen Arbeits- und Handlungsfeldern allerdings

sehr unterschiedlich dar, eine differenzierte Analyse

muss von daher die verschiedenen Leistungsbereiche in

den Blick nehmen.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe, versch. Jahrgänge

4.2.1 Tageseinrichtungen für Kinder

Unverkennbar ist, dass insbesondere der Rechtsanspruch

auf einen Kindergartenplatz entscheidend zu einem Aus-

bau der Kinder- und Jugendhilfe beigetragen hat (vgl.

Kapitel 2.1), der mit einer Versorgungsquote für die Al-

tersgruppe der 3- bis unter 6-Jährigen von 96,8 %

(2001) als eingelöst gilt. Demgegenüber ist die Versor-

gungsquote im Kontext der Kleinkindbetreuung für die

unter 3-Jährigen nur marginal von 0,9 % auf 2,0 %

gestiegen. Ebenfalls nur geringfügig gestiegen ist die

Versorgungsquote für die Betreuung von unter 15-

Jährigen Schulkindern, die im Zeitraum von 1991 bis

2001 von 2,0 auf 2,6 % angewachsen ist. Während aller-

dings für Teile der letztgenannten Altersgruppe im Rah-

men der Offenen Ganztagsgrundschule eine deutliche

Ausweitung der Betreuungsangebote angestrebt wird,

bleibt die bedarfsgerechte Gestaltung eines Angebotes

für unter 3-Jährige eine noch uneingelöste Herausforde-

rung.
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Für den Bereich der institutionellen Kindertagesbetreu-

ung sind die Ausgaben insgesamt um 100 % gestiegen,

der Anteil dieses Leistungsbereiches an den Gesamtaus-

geben für die Kinder- und Jugendhilfe beträgt mittler-

weile mehr als 54 %. Dass damit andere Arbeitsfelder

relativ an Bedeutung verloren haben, kann nicht darüber

hinwegtäuschen, dass auch in weiteren Handlungs-

feldern der Kinder- und Jugendhilfe eine Ausweitung

ihrer Ausgaben und Angebote stattgefunden hat. 

Abbildung 4.2.3: 
Entwicklung der Ausgaben für ausgewählte Leistungen und Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen; 1992 bis 2002 (Angaben in Mio. Euro)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe, versch. Jahrgänge
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4.2.2 Institutionelle Beratung

Als Reaktion auf einen gestiegenen Beratungs- und

Unterstützungsbedarf von Familien in Fragen der Erzie-

hung und Sozialisation ihrer Kinder wächst die Inan-

spruchnahme der Erziehungsberatungen bundesweit und

auch in Nordrhein-Westfalen, wo in den Jahren 1993 bis

2002 ein Zuwachs der Beratungen von 44 % zu verzei-

chnen ist. Von 10.000 unter 27-Jährigen nehmen damit

185 (vormals 94) diese Leistung in Anspruch (vgl.

Kapitel 2.4; Schilling/Pothmann/Overmann 2003).

Dementsprechend hat sich das Aufgabenvolumen zwi-

schen 1993 und 2001 von knapp 9,4 Mio. Euro auf

knapp 13,2 Mio. Euro erhöht. Dass die damit verbunde-

nen Ausgabenbelastungen nicht ohne Reaktionen blei-

ben, zeigt der deutliche Abfall des Ausgabenvolumens

von 2001 auf 2002 um 4,2 Mio. Euro auf das niedrigste

Niveau seit der Einführung des Kinder- und Jugend-

hilfegesetzes. Eine Ursache dieser Ausgabenreduktion

kann in den sinkenden Landesmitteln vermutet werden.

Ein Rückgang des Beratungsbedarfs kommt darin auf

keinen Fall zum Ausdruck, denn im gleichen Zeitraum

ist ein weiterer Anstieg der Beratungen zu verzeichnen.

Das aber heißt, dass ein quantitativer Anstieg der

Beratungen bei abnehmenden Ressourcen durch eine

geringere Intensität und eine kürzere Laufzeit der

Beratungen bearbeitet wird. Mit welchen (negativen)

Folgen diese Entwicklung für die Qualität der

Leistungen verbunden sein wird, kann zum jetzigen

Zeitpunkt nur vermutet werden; hier bleibt die Ent-

wicklung der nächsten Jahre abzuwarten.

Abbildung 4.2.4: 
Entwicklung der Ausgaben für Erziehungsberatungen in Nordrhein-Westfalen; 
1993 bis 2002 (Angaben in Mio. Euro)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen,

sozialpädagogische Familienhilfe, versch. Jahrgänge; Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik
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4.2.3 Ambulante Hilfen zur Erziehung

Im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung sind

sowohl das Ausgabenvolumen, als auch das Fallzahlen-

volumen deutlich gestiegen (vgl. Kapitel 2.4). Während

die Ausgaben sich innerhalb von 10 Jahren vervierfacht

haben – von 46. Mio Euro 1992 auf 184 Mio. Euro 2002

– sind die Fallzahlen für die Leistungen nach §§ 29-32

von 9.500 auf 19.600 im Jahr 2002 gestiegen, was einer

Steigerung um 105 % entspricht.

Auffällig sind dabei jenseits dieses generellen Anstiegs

deutliche Unterschiede in Hinblick auf die einzelnen

Leistungsarten. Bezogen auf die Anzahl der Adressatin-

nen und Adressaten, die die entsprechenden Unterstüt-

zungsformen nutzen, kommt der sozialpädagogischen

Familienhilfe gefolgt von der Tagesgruppe und den

Erziehungsbeiständen die größte Bedeutung zu, wohin-

gegen die soziale Gruppenarbeit und der Betreuungshel-

fer eher von geringer Relevanz sind. Mit dieser quanti-

tativen Reihung sind aber noch keine Aussagen darüber

gewonnen, wie sich die Ressourcen für die einzelnen

Hilfearten entwickelt bzw. verändert haben, denn einer

Steigerung des Fallzahlenvolumens von 96 % für die

soziale Gruppenarbeit sowie von 173 % bei der sozial-

pädagogischen Familienhilfe steht eine prozentuale

Zunahme der Tagesgruppenerziehung von sogar 250 %

gegenüber. Erziehungsbeistandschaften und Betreu-

ungshelfer weisen demgegenüber im Verlauf der letzten

Jahre relativ konstante Zahlen auf. 

Abbildung 4.2.5: 
Entwicklung der Ausgaben für ambulante Hilfen insgesamt (§§ 29-32 SGB VIII) 
in Nordrhein-Westfalen; 1992 bis 2002 (Angaben in Mio. Euro)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe, versch. Jahrgänge.
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Mehr als jede dritte ambulante erzieherische Hilfe ist in

einem Unterstützungsbedarf bei Erziehungsschwierig-

keiten, bei Entwicklungsauffälligkeiten und bei Bezie-

hungsproblemen begründet – bei insgesamt unterschied-

lichen Anlassprofilen der verschiedenen ambulanten

Unterstützungsformen. Die im 11. Kinder- und Jugend-

bericht der Bundesregierung (BMFSFJ 2002) formu-

Tabelle 4.2.1: 
Gegenüberstellung der Verteilung der Hilfeanlässe bei beendeten und andauernden
ambulanten erzieherischen Hilfen ohne Erziehung in einer Tagesgruppe in Nordrhein-
Westfalen; 2002 (Angaben in %)

Angesichts dieser unverkennbaren Zuwächse in der

Inanspruchnahme der ambulanten Hilfen zur Erziehung

und der damit einhergehenden enormen Ausgabenstei-

gerungen drängt sich die Frage nach den Ursachen die-

ses Anstiegs auf. Ein Blick auf die Anlässe für diese

Hilfen führt dabei insofern weiter, als sie – trotz aller

Schwierigkeiten bei der Erhebung dieser Anlässe im

Kontext der Kinder- und Jugendhilfestatistik – einen

ersten Eindruck darüber vermitteln, welche Problem-

konstellationen dazu führen, dass im Bereich der ambu-

lanten Hilfen zur Erziehung ein wachsender Bedarf zu

verzeichnen ist.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen, sozialpädagogi-

sche Familienhilfe 2003; Berechnungen der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 

lierte Anforderung der privaten und öffentlichen

Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern und

Jugendlichen findet hier ihren signifikanten Ausdruck,

indem eine wachsende Anzahl von Familien ihren Erzie-

hungs- und Sozialisationsauftrag nicht mehr durchgän-

gig alleine erfüllt, sondern dies zumindest zeitlich befri-

stet gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe tut. 
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4.2.4 Stationäre Hilfen zur Erziehung

Eine in diesem Zusammenhang immer wieder hervorge-

hobene Erwartung ist, dass mit dem Ausbau der ambu-

lanten erzieherischen Hilfen gleichermaßen ein Rück-

gang bei den stationären Hilfen eingeleitet werden soll.

Diese Erwartung ist zum einen in der präventiven Wir-

kung der ambulanten Maßnahmen begründet, wobei

Prävention hierbei überwiegend als Vermeidung von

Fremdunterbringungen definiert wird. Damit zusam-

menhängend geht zum anderen mit dieser Erwartung die

Hoffnung einher, die Ausgabensteigerungen im ambu-

lanten Bereich durch Kostendämpfungen im stationären

Angebotskontext partiell auffangen zu können. Auf-

schluss darüber, inwieweit diese Erwartungen und

Hoffnungen erfüllt worden sind, geben zum einen ge-

nauere Angaben über die Kosten- und Fallzahlenent-

wicklung und zum anderen Angaben über die der statio-

näre Hilfe vorausgegangenen Leistungen.

Abbildung 4.2.6: 
Gezählter und errechneter Bestand von Leistungen der Fremdunterbringung
in Nordrhein-Westfalen zwischen 1990 und 2000

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Hilfen zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, versch.

Jahrgänge; Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder – und Jugendhilfestatistik
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Dass sich die Hoffnungen auf eine Ausgabenreduktion

im Kontext der stationären Hilfen insbesondere in den

letzten Jahren nicht erfüllt haben, hängt nur bedingt mit

steigenden Fallzahlen im Bereich der Heimerziehung,

der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung der

Maßnahmen im Bereich der Vollzeitpflege zusammen,

zumal diese Steigerungen bei weitem nicht so ausge-

prägt sind, wie dies für die ambulanten Hilfen gilt.

Anders stellt sich die Situation allerdings dar, wenn die

Ausgabenseite näher untersucht wird.

Abbildung 4.2.7: 
Entwicklung der Ausgaben für Leistungen der Fremdunterbringung insgesamt
in Nordrhein-Westfalen; 1992 bis 2002 (Angaben in Mio. Euro)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe, 

versch. Jahrgänge.

Den eher mäßigen Fallzahlsteigerungen entspricht der

deutliche Ausgabenanstieg nicht. Die Ursachen für diese

Diskrepanz sind nicht eindeutig erkennbar, lassen aber

u.a. den Schluss zu, dass mit der Ausdifferenzierung des

Angebotes der stationären Hilfen zur Erziehung parallel

eine Verteuerung der Maßnahmen einhergeht und der

Kostenanstieg teilweise allerdings ebenfalls auf die all-

gemeine Preissteigerungsrate zurückgeführt werden

kann (vgl. Liebig/Struck 2001). Insgesamt ist somit eine

Ressourcenverlagerung von den stationären zugunsten

der ambulanten Hilfen nicht feststellbar; vielmehr sind
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deutliche Ausgabensteigerungen in beiden Leistungsbe-

reichen unübersehbar. Zieht man als weiteren Indikator

jedoch die Entwicklung der Fallzahlen hinzu, dann wird

ersichtlich, dass sich der Anteil der ambulanten Hilfen

gegenüber dem der stationären Hilfen in den letzten

Jahren deutlich vergrößert hat. 

Bezogen auf die Erwartung einer präventiven, Fremd-

erziehung vermeidenden Wirkung der ambulanten

Hilfen kann festgehalten werden, dass stationären Hilfen

zwar in aller Regel Leistungen nach dem BSHG bzw.

KJHG vorausgehen, die jeweiligen Leistungsarten aber

nicht auf eine Logik schließen lassen, nach der zunächst

in der überwiegenden Anzahl der Fälle ambulante

Hilfen zur Erziehung den stationären quasi vorgeschal-

tet werden. Eine Abfolge‚ erst ambulant, dann stationär’

lässt sich nicht eindeutig erkennen. Dies verweist dar-

auf, dass beiden Leistungsbereichen in erster Linie

jeweils eigenständige fachliche Begründungen entspre-

chen und nicht vorrangig fiskalische Überlegungen der

Kostenreduktion.

4.2.5 Jugendarbeit

Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle darauf

hingewiesen, dass auch für den Bereich der Kinder- und

Jugendarbeit eine Expansion sowohl der Maßnahmen

und eine Zunahme der teilnehmenden Personen als auch

ein Anstieg der Aufwendungen beobachtet werden kann.

Abbildung 4.2.8: 
Maßnahmen und teilnehmende Personen
in der öffentlich geförderten Jugendarbeit
in Nordrhein-Westfalen; 1988 bis 2000

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-

Westfalen, Maßnahmen der Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfe, ver-

sch. Jahrgänge; Statistisches Bundesamt, Maßnahmen der Jugendarbeit im

Rahmen der Jugendhilfe 1988; Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder-

und Jugendhilfestatistik
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Abbildung 4.2.9: 
Ausgaben der öffentlichen Träger für Maßnahmen und Einrichtungen der
Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen; 1992 bis 2002 (Angaben in 1.000 Euro)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Ausgaben und Einnahmen für die Jugendhilfe, 

versch. Jahrgänge; Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

Ganz entgegengesetzt zu der vielfach geäußerten Be-

fürchtung, dass der Kostenanstieg im Bereich der ambu-

lanten und stationären Hilfen zu einem Leistungsein-

bruch in der Jugendarbeit führen würde, zeigen die ver-

fügbaren Daten, dass diese Entwicklung bislang – und

d.h. bis Ende 2002 – nicht eingetreten ist. Inwieweit

auch in Zukunft an dem Bestand der Kinder- und Ju-

gendarbeit festgehalten werden wird, bleibt abzuwarten,

da die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit

durch das Land durch die erwartbaren Kürzungen im

Landesjugendplan deutlich niedriger ausfallen dürften.
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4.3 Stellenwert der Kinder- und
Jugendhilfe in der Kommunalpolitik

Die wachsende Inanspruchnahme der Kinder- und Ju-

gendhilfe ist zum einen Folge der Tatsache, dass eine

größer werdende Anzahl von Familien für die Wahrneh-

mung ihrer Erziehungs- und Sozialisationsfunktion

immer stärker auf die Angebote der Kinder- und Jugend-

hilfe angewiesen ist. Zum anderen werden die Angebote

der Kinder- und Jugendhilfe auch immer frühzeitiger als

eine professionelle Unterstützung in unterschiedlichen

Lebenslagen genutzt und insofern auch immer selbst-

verständlicher nachgefragt, da die Kinder- und Jugend-

hilfe sich im Zuge ihrer Expansion auf den Weg gemacht

hat, ihren obrigkeitsstaatlichen, kontrollierenden Zu-

griffscharakter zugunsten eines professionellen Dienst-

leistungsangebotes abzulegen. Die Angebote und

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sind längst

wesentlicher Bestandteil einer sozialen Infrastruktur auf

der kommunalen Ebene geworden. Diese Entwicklung

trifft dabei in erster Linie für den Ausbau der Kinder-

tageseinrichtungen zu, ist mittlerweile aber auch eine

zutreffende Beschreibung für die Leistungen anderer

Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe (vgl.

Bissinger, Böllert u.a. 2002).

Mit der Expansion der Kinder- und Jugendhilfe einher

geht ein kontinuierlicher Anstieg ihres Ausgabevolu-

mens. Dabei tragen die Kommunen als Gesamtverant-

wortliche für die örtliche Kinder- und Jugendhilfe mit

Abstand die höchste Last der Ausgaben. Seit vielen Jah-

ren nahezu unverändert übernehmen die Kommunen

bundesweit circa 60 % der Kosten, die Länder finanzie-

ren in etwa 35 % der Ausgaben und der Anteil des Bun-

des beträgt weniger als 5 % (vgl. BMFSFJ 2002, S. 70

ff.). Angesichts eines Ausgabenanstiegs in den westli-

chen Bundesländern von 10,2 Mrd. Euro auf 15,7 Mrd.

Euro und damit um 55,2 % von 1992 bis 2001 stehen die

Kommunen somit vor erheblichen Herausforderungen.

Verstärkt werden diese Herausforderungen durch eine

öffentliche Armut der kommunalen Haushalte, die zu

vielfachen Einsparungen Anlass gibt. Gefragt werden

muss von daher, inwieweit kommunale Zwänge zur

Haushaltskonsolidierung über Einsparungen und Kür-

zungen von Leistungen die Wahrnehmung der kommu-

nalen Gesamtverantwortung für die Kinder- und Jugend-

hilfe beeinflussen und dabei auf der örtlichen Ebene die

Expansion der Kinder- und Jugendhilfe abbremsen.

Auch wenn differenziertes Zahlenmaterial für die Kom-

munen in Nordrhein-Westfalen nicht vorliegt, macht ein

umfassenderer Blick auf die westdeutschen kommuna-

len Haushalte erste Antworten auf diese Frage möglich.

Dabei lässt sich zeigen, dass im Jahre 2001 von den

Kommunen über 11,6 Mrd. Euro Netto-Ausgaben23) auf-

gebracht worden sind. Diese liegen mit 4,3 Mrd. Euro

über den Ausgaben, die 1992 erbracht wurden. Dies ent-

spricht einer preisbereinigten Ausweitung der Netto-

Ausgaben um 33,7 % (vgl. Schilling 2003). Den größten

Anteil machen erwartungsgemäß dabei der Ausbau der

Kindertageseinrichtungen und der Hilfen zur Erziehung

aus, die auch in Nordrhein-Westfalen zu der beschriebe-

nen Erhöhung des Ausgabevolumens entscheidend bei-

getragen haben (siehe Tabelle 1 im Anhang). 

Bundesweit belaufen sich die Steigerungen der Netto-

Ausgaben der Kommunen ohne die Ausgaben für die

Jugendhilfeverwaltung auf 42,2 %. Entscheidend dabei

ist aber nicht in erster Linie die Ausgabensteigerung

selbst. Deren Bedeutung lässt sich vielmehr angemessen

nur dann einschätzen, wenn die kommunalen Jugend-

hilfeausgaben und deren Ausweitungen in ein Verhältnis

gesetzt werden zu anderen kommunalen Haushaltstiteln

und deren Ausgabenentwicklungen.

23) Ausgaben also abzüglich der Einnahmen durch Gebühren und Entgelte, haushaltstechnischer Verrechnungen und Zahlungen anderer Ebenen und 

Ausgaben

 



Veränderung

1992 2001 abs. in %

in 1.000 Euro

0 Allgemeine Verwaltung 11.986.682 14.086.095 2.099.413 17,5

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 5.235.172 7.228.493 1.993.321 38,1

2 Schulen 10.418.258 11.605.623 1.187.365 11,4

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 4.708.414 5.457.270 748.856 15,9

4 Soziale Sicherung 30.400.509 37.246.188 6.845.679 22,5

darunter:

40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 2.606.048 3.467.476 861.428 33,1

41 Sozialhilfe nach dem BSHG 14.482.224 17.823.815 3.341.591 23,1

42 Durchführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes

487.019 487.019

43 Einricht. d. Sozialhilfe u.d. 
Kriegsopfgerfürsorge

2.367.135 852.944 -1.514.191 -64,0

44 Kriegsopferfürsorge 533.546 593.419 59.873 11,2

45/46 Jugendhilfe 9.221.112 13.108.055 3.886.943 42,2

47 Förderung von anderen Trägern der 
Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe

905.310 1.009.131 103.821 11,5

48 weitere soziale Bereiche 3.307 24.993 21.686 655,9

49 sonstige soziale Angelegenheiten 281.828 -120.657 -402.485 -142,8

5 Gesundheit, Sport, Erholung 7.236.871 6.795.973 -440.898 -6,1

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 15.052.642 15.178.917 126.275 0,8

7 Öffentliche Einr., Wirtschaftsförderung 17.162.066 15.054.931 -2.107.135 -12,3

8 Wirtschaftliche Unternehmen 8.229.146 8.615.045 385.899 4,7

9 Allgemeine Finanzwirtschaft -8.792.315 -4.795.178 3.997.137 -45,5

Gesamthaushalt 101.637.445 116.473.361 14.835.916 14,6

93

Tabelle 4.3.1: 
Netto-Ausgaben des Gesamthaushalts der Kommunen (Deutschland; 1992, 2001; 
in 1.000 Euro)

Quelle: Schilling 2003
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und diese somit selbst Ausdruck der lokalen Lebens-

bedingungen sind. Im Kontext des landesweiten

Berichtswesens zu den Hilfen zur Erziehung sind vor

diesem Hintergrund neun Jugendamtstypen voneinander

unterschieden worden, die der für Nordrhein-Westfalen

typischen Ausdifferenzierung der Jugendamtslandschaft

und den regional verschiedenen Belastungsgraden der

sozio-ökonomischen Lebenslagen Rechnung tragen

(vgl. Schilling/Pothmann/Overmann 2003):

n der Jugendamtstyp 1 umfasst Jugendämter kreis-

freier Städte mit einer sehr hohen Belastung der

sozioökonomischen Lebenslagen;

n der Jugendamtstyp 2 umfasst Jugendämter kreis-

freier Städte mit einer hohen Belastung der sozio-

ökonomischen Lebenslagen;

n der Jugendamtstyp 3 umfasst Kreisjugendämter mit

einer geringen Belastung der sozioökonomischen

Lebenslagen;

n der Jugendamtstyp 4 umfasst Kreisjugendämter mit

einer sehr geringen Belastung der sozioökonomi-

schen Lebenslagen;

n der Jugendamtstyp 5 umfasst kreisangehörige

Jugendämter unter 60.000 Einwohner mit einer

hohen Belastung der sozioökonomischen Lebens-

lagen;

n der Jugendamtstyp 6 umfasst kreisangehörige

Jugendämter unter 60.000 Einwohner mit einer ge-

ringen Belastung der sozioökonomischen Lebens-

lagen;

n der Jugendamtstyp 7 umfasst kreisangehörige

Jugendämter unter 60.000 Einwohner mit einer sehr

geringen Belastung der sozioökonomischen Lebens-

lagen;

n der Jugendamtstyp 8 umfasst kreisangehörige

Jugendämter mit mehr als 60.000 Einwohnern mit

einer hohen Belastung der sozioökonomischen

Lebenslagen;

n der Jugendamtstyp 9 umfasst kreisangehörige

Jugendämter mit mehr als 60.000 Einwohnern mit

einer geringen Belastung der sozioökonomischen

Lebenslagen.

In dieser Hinsicht muss dann zweierlei festgehalten wer-

den: Erstens bewegt sich die Steigerung der kommuna-

len Netto-Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe

deutlich über den Steigerungsraten anderer kommunaler

Haushaltsbereiche. Nur für den Bereich öffentliche

Sicherheit und Ordnung sind ähnliche Entwicklungen in

Bezug auf das Ausgabenvolumen beobachtbar (vgl.

Schilling 2003). Dass diese Entwicklung einen besonde-

ren Argumentationsbedarf für die Ausgaben der Kinder-

und Jugendhilfe erzeugt, liegt auf der Hand. Nur in dem

Maße wie es auch in Zukunft gelingen wird, die

Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe als Ausdruck

einer sozialstaatlichen Verantwortung für den zuneh-

menden Unterstützungsbedarf von Familien und der

nachwachsenden Generation zu begründen, können Ein-

schnitte in den jugendhilfespezifischen Leistungs-

katalog verhindert werden. Zweitens muss aber hervor-

gehoben werden, dass der Anteil der Jugendhilfeausga-

ben an dem Gesamtvolumen kommunaler Haushalte bei

weitem nicht in dem Maße gestiegen ist, wie dies die

absoluten Ausgabezahlen vermuten lassen würden.

Während nämlich der Anteil der Netto-Ausgaben für die

Kinder- und Jugendhilfe 1992 am Gesamthaushalt der

Kommunen 9 % betrug, stieg dieser Anteil 2001 nur um

2 % auf 11 %. Gemessen an den gesamten Leistungs-

und Ausgabenbereichen der Kommunen liegen die Aus-

gaben für die Kinder- und Jugendhilfe somit nach wie

vor im unteren Bereich. 

Deutlich machen diese Zahlen zudem, dass zumindest

bis zum Ende des Jahres 2001 die Debatten über die

Notwendigkeit eines Abbaus bzw. Umbaus sozialstaatli-

cher Leistungen in den kommunalen Ausgabestrukturen

für die Kinder- und Jugendhilfe noch keine einschnei-

denden Spuren hinterlassen haben. Bezogen auf den

Leistungsbereich der Hilfen zur Erziehung und gerade

im Kontext interkommunaler Vergleiche in Nordrhein-

Westfalen lässt sich statt dessen sogar zeigen, dass

immer noch ein erheblicher Spielraum bei der Ausge-

staltung dieser Leistungen vorhanden ist. Nicht überse-

hen werden kann dabei, dass die Leistungsvergabe und

der Leistungsumfang maßgeblich von den kommunalen

sozio-ökonomischen Lebensbedingungen geprägt sind
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Belastungsindikatoren sind der Anteil der nichtdeut-

schen Bevölkerung an der Bevölkerung insgesamt, die

Sozialhilfedichte, der Anteil arbeitslos gemeldeter Per-

sonen an der Gesamtbevölkerung:

n Die Belastungsklasse 1 ist dabei charakterisiert

durch eine sehr hohe Belastung der sozio-ökonomi-

schen Lebenslagen. Diese Klasse ist für 8 Jugend-

ämter kreisfreier Städte zutreffend.

n Die Belastungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch

eine mittlere bis hohe Belastung der sozio-ökonomi-

schen Lebenslagen. Ihr gehören die Jugendämter 15

kreisfreier, 14 kreisangehöriger Gemeinden mit

unter 60.000 Einwohnern und 16 Gemeinden mit

über 60.000 Einwohnern an.

n Die Belastungsklasse 3 zeichnet sich durch eine

mittlere bis geringe Belastung der sozio-ökonomi-

schen Lebenslagen aus. Zu ihr zählen die Jugend-

ämter von 6 Landkreisen, 37 Jugendämter kreisan-

gehöriger Gemeinden mit unter 60.000 Einwohnern

und 19 Gemeinden mit über 60.000 Einwohnern.

n Die Belastungsklasse 4 schließlich beschreibt die

regionalen Bedingungen mit einer sehr geringen

Belastung der sozio-ökonomischen Lebenslagen.

Die Jugendämter von 23 Landkreisen und 35

Jugendämter der kreisangehöriger Gemeinden mit

unter 60.000 Einwohnern fallen in diese Kategorie.

Deutlich wird somit, dass insbesondere in den kreis-

freien Städten die Belastungen sehr hoch sind, wohinge-

gen dies umgekehrt für die Landkreise tendenziell nicht

zutrifft. Deutlich wird außerdem – und dies in Bestäti-

gung vorheriger HzE-Berichte –, dass es einen deutli-

chen Zusammenhang zwischen Jugendamtstyp, Belas-

tungsklasse und entsprechenden Fallzahlen bei den

ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung gibt

(vgl. hierzu ausführlicher Schilling/Pothmann/Over-

mann 2003 und für die einzelnen Jugendämter insbe-

sondere die Tabellen 34-38). Will man die einzelnen

Ergebnisse in ihren Kernaussagen kurz skizzieren, dann

lässt sich Folgendes festhalten:

n Jugendamtsbezirke mit einer geringeren Belastung

sozioökonomischer Lebenslagen weisen bei der Ge-

wichtung von stationären und ambulanten Hilfen

einen tendenziell höheren Anteil ambulanter Hilfen

auf.

n Der höchste Anteil familienersetzender Hilfen ist für

die Jugendämter kreisfreier Städte feststellbar.

n Je höher die Belastung der sozio-ökonomischen Le-

bensbedingungen ausfällt, desto niedriger ist das

Fallvolumen im Bereich der Vollzeitpflege.

n Je niedriger die Belastung der sozio-ökonomischen

Lebensbedingungen ist, desto eher kommt das be-

treute Wohnen als Hilfeangebot zum Tragen.

n Die Altersgruppe der 12- bis unter 18-Jährigen weist

über alle Jugendamtstypen und Belastungsklassen

hinweg das höchste Fallzahlvolumen auf. Ambulante

Hilfen zur Erziehung konzentrieren sich auf die

Altersgruppe der unter 12-Jährigen. Bei den 12- bis

18-Jährigen und in der Altersgruppe der jungen Voll-

jährigen dominieren dagegen die stationären Hilfen.

Dabei wächst mit steigender Belastung die alters-

spezifische Inanspruchnahme der Hilfen.

Auch wenn manchem auf den ersten Blick die Eintei-

lung der Belastungs- und Jugendamtstypen eher statisch

erscheinen mag, so kann ihre Anwendung auf der

jeweils einzelnen, spezifischen kommunalen Hand-

lungsebene eine wesentliche Grundlage für jugendhilfe-

spezifische Planungs- und Entscheidungsprozesse bie-

ten. Die Daten zeigen, dass die Kinder- und Jugendhilfe

auf der kommunalen Ebene in erster Linie mit den Fol-

gen der Komplexität des Aufwachsens der jungen Men-

schen und mit den familialen Belastungen und Heraus-

forderungen konfrontiert ist, ohne selbst grundsätzlich

diese Bedingungen verändern zu können. Für die kom-

munale Kinder- und Jugendhilfe kommt es vielmehr

darauf an, ihre eigenen Reaktionsweisen auf diese Pro-

zesse und deren Konsequenzen zu reflektieren und sich

dabei mit der Frage auseinander zu setzen, inwieweit die

Angebotsstruktur der unterschiedlichen Hilfen tatsäch-

lich eine angemessene, fachlich begründete Reaktion

darstellt. Angesichts der angespannten Haushaltssitua-

tion, vor dem Hintergrund der wachsenden Fallzahlen

und in Anbetracht der Tatsache, dass die demo-

graphische Entwicklung für die nächsten Jahre einen

weiteren Anstieg der Adressatengruppe der 12- bis 18-

Jährigen erwarten lässt, wird auf Dauer auch Fragen

nach der Wirkung von Leistungen nicht ausgewichen

werden können, was eine intensivere Institutionalisie-

rung von Evaluationsverfahren zur Folge haben müsste. 
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Dies ist schon deshalb von besonderer Bedeutung für

den Erhalt der Vielfalt des gesamten kommunalen Ju-

gendhilfeangebotes, da ansonsten die Ausgabensteige-

rungen vor allem in den ambulanten erzieherischen

Hilfen und die durch den Rechtsanspruch auf einen

Kindergartenplatz ‚geschützten’ Mittel für die Kinder-

tageseinrichtungen zu Ausgabenkürzungen in anderen

Leistungsbereichen führen können – ein Weg, den die

kommunale Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen bislang weitgehend noch nicht beschritten hat.

Die fachliche Erwartung, dass es trotz der fiskalisch

höchst problematischen Situation in der kommunalen

Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe der nächsten

Jahre nicht zu einschneidenden Veränderungen bzw.

Einsparungen kommen sollte, ist erstens darin begrün-

det, dass der alles entscheidende Ort und der die Kinder-

und Jugendhilfe prägende Handlungsbereich die kom-

munale Ebene ist und bleibt. Nur in ihren regionalen und

sozialräumlichen Bezügen ist sie in der Lage, angemes-

sen auf die jeweiligen Unterstützungsbedarfe der

Adressaten und Adressatinnen und auf deren Problem-

lagen zu reagieren – auch dann, wenn die Ursachen der

Bedarfe und der Problemlagen nicht unmittelbar in kom-

munalen Zusammenhängen verortet werden können.

Fachlich begründete Interventionen und Angebotsstruk-

turen genügen nur dann den Ansprüchen einer lebens-

welt- und dienstleistungsorientierten Kinder- und Ju-

gendhilfe, wenn sie durch die direkte Bezugnahme auf

und die professionelle Gestaltung von lokalen Lebens-

bedingungen und Teilhabechancen der Adressaten ge-

richtet sind. 

Zweitens zeichnet sich deutlich eine Entwicklung ab,

mit der der Ausbau der kommunalen Kinder- und Ju-

gendhilfe noch weiter beschleunigt werden soll. Das von

der Bundesebene forcierte Anliegen, den dringend erfor-

derlichen Aufbau der Kindertagesstätten für die unter

3-Jährigen voranzutreiben – angestrebt wird eine Ver-

sorgungsquote von 20 % – stößt angesichts erheblicher

Finanzierungsprobleme auf der kommunalen Ebene auf

eine erhebliche Skepsis. Befürchtet wird eine Verpflich-

tung der Kommunen zum Aufbau und Ausbau der ent-

sprechenden Angebote ohne ausreichende Berücksichti-

gung der kommunalen Finanzsituation bzw. ohne einen

umfangreichen Lastenausgleich, der einer weiteren

Überforderung der Kommunen entgegentreten könnte.

Die (Bundes-)Hoffnung, auf der kommunalen Ebene

durch das Inkrafttreten des SGB II Einspareffekte in

einem Umfang realisieren zu können, der den bedarfs-

gerechten Ausbau der Kindertageseinrichtungen mög-

lich werden lässt, wird von den Kommunen nicht geteilt.

Befürchtet wird statt dessen – ähnlich wie bei der

Verabschiedung des Rechtsanspruches auf einen Kin-

dergartenplatz ab dem dritten Lebensjahr –, dass der

Bund die Kommunen in die Pflicht nimmt, ohne für

deren ausreichende Finanzausstattung Sorge zu tragen.

Unbestritten ist dagegen drittens, dass die durch gesell-

schaftliche Modernisierungsprozesse veränderten Be-

dingungen des Aufwachsens der jungen Generation und

die sich dabei abzeichnenden gesellschaftlichen Spal-

tungstendenzen und sozialräumlichen Segregations-

prozesse dazu führen, dass die Anforderungen an eine

kommunale Absicherung und Gestaltung der Lebenssi-

tuationen junger Menschen eher zunehmen denn abneh-

men werden. Mit den daraus resultierenden Aufgaben ist

die kommunale Kinder- und Jugendhilfe alleine aber

überfordert, wenn in diesem Zusammenhang nicht eine

handlungsfeld- und adressatenübergreifende Sozial- und

Jugendpolitik umgesetzt wird. Ziel einer solchen Politik

ist es, solche Lebensbedingungen zu gewährleisten, die

eine wesentliche Voraussetzung für ein gesundes, glück-

liches und chancengleiches Aufwachsen sind und

Kindern und Jugendlichen eine individuelle Lebens-

führung unter möglichst optimalen Entwicklungsbe-

dingungen eröffnen. Insbesondere das Vorhandensein

regionaler Disparitäten verweist auf die Verantwortung

der Bundes- und Landesebene für die Herstellung glei-

cher Lebensverhältnisse (vgl. BMfFSFJ 2002: 252f.).

Aufgabe einer kommunalen Kinder- und Jugendhilfe ist

es dabei, verstärkt eigeninitiativ ihre Vernetzung mit an-

deren zentralen kommunalen Handlungsfeldern und

Politikbereichen zu institutionalisieren und bereits vor-

handene Kooperationen auszubauen. Hierzu gehört

einerseits, dass alle Politikbereiche sich ihrer Verantwor-

tung für die nachwachsende Generation bewusst werden

und dieser Verantwortung durch entsprechende Prioritä-

tensetzungen Rechnung tragen. Hierzu gehört anderer-

seits aber auch, dass die kommunale Kinder- und Ju-

gendhilfe ihre eigenen Begrenzungen zugunsten einer

lebenslagenorientierten Jugendhilfepolitik aufgibt, die

alle für Kinder und Jugendliche vor Ort relevanten As-

pekte und Institutionen berücksichtigt und zueinander in

Beziehung setzt.
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Perspektiven der Kinder- und Jugendhilfe sind in den

vorausgegangenen Kapiteln benannt worden, so dass es

an dieser Stelle vorrangig darum gehen wird, in welcher

Art und Weise die Kinder- und Jugendhilfe auf einige

zentrale Herausforderungen reagieren sollte. Damit geht

es um die Bedingungen, die dazu beitragen, dass die

Kinder- und Jugendhilfe auf der einen Seite ihre eigene

fachliche Weiterentwicklung zu einer bedarfsgerechten

Dienstleistung vorantreiben kann und auf der anderen

Seite eine adäquate Angebotsstruktur für Familien und

ihre Kinder gewährleistet, die in der Lage ist, diese in

ihren komplexer gewordenen Erziehungs- und Sozialisa-

tionsfunktionen zu unterstützen und jungen Menschen

entscheidende Integrationsperspektiven in die Gesell-

schaft zu eröffnen. Im Mittelpunkt stehen daher struktu-

relle Rahmenbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe,

die ihre eigenen Entwicklungsperspektiven und damit

auch die Lebenssituation ihrer Adressatinnen und Adres-

saten maßgeblich beeinflussen. 

Die zentralen Herausforderungen, denen sich die Kin-

der- und Jugendhilfe in Nordrhein-Westfalen stellen

muss, sind

n die zukünftige Angebotsstruktur und -gestaltung an-

gesichts der demographischen Entwicklungen

n der Positionierung der Kinder- und Jugendhilfe im

Kontext der aktuellen Bildungsdebatte mit einem

eigenständigen, angebotsbereichsspezifischen Bil-

dungsauftrag, der der Forderung, dass Bildung mehr

als Schule sein muss, Rechnung trägt24)

n die Diskrepanz zwischen einer zunehmenden Ange-

wiesenheit auf sozialstaatliche Leistungen auf Seiten

der Familien und ihrer Kinder und dem damit ein-

hergehenden Ausgabenanstieg auf der einen Seite

und dem Zwang zur Haushaltskonsolidierung auf

der anderen Seite

n die Integrationsperspektiven der Jugendlichen aus

Migrationszusammenhängen in Bezug auf ihre Un-

terrepräsentanz in der Kinder- und Jugendhilfe und

ihrem zunehmenden Anteil an der jungen Genera-

tion in Nordrhein-Westfalen

n die Jugendarbeitslosigkeit als dem zentralen Pro-

blem der Zukunftsperspektiven junger Menschen.

Die demographische Entwicklung in Nordrhein-West-

falen wird im Laufe der nächsten Jahre dazu führen,

dass sich die Anzahl der Kinder weiter reduzieren wird,

um sich dann auf relativ niedrigem Niveau zu stabilisie-

ren. Demgegenüber wird die Zahl der Jugendlichen auch

in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen – mit

allen Folgen für das Fallvolumen in den erzieherischen

Hilfen und mit allen Konsequenzen für den Ausbil-

dungs- und Arbeitsmarkt.

Für die Kinder- und Jugendhilfe heißt dies, dass sie sich

vor allem im Bereich der Kindertageseinrichtungen

weniger auf die quantitative Gewährleistung des Rechts-

anspruchs auf einen Kindergartenplatz konzentrieren

muss, sondern statt dessen die qualitativere Ausge-

staltung der Angebote in das Zentrum ihrer Bemühun-

gen rücken kann. Die im Rahmen der Bildungsdebatte

wieder stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gera-

tenen Bedingungen und Notwendigkeiten einer Früh-

förderung gerade auch von jüngeren Kindern finden in

den Angebotsstrukturen der Kinder- und Jugendhilfe

noch keine qualitative Entsprechung. Von daher gilt es,

inhaltliche Konzeptionen zu entwickeln, die dem An-

spruch gerecht werden, Kindertageseinrichtungen nicht

nur als Betreuungs- und Erziehungsinstitution zu begrei-

fen, sondern diese auch als Institution mit einem eigen-

ständigen Bildungsauftrag zu etablieren. 

Erste Schritte in diese Richtung einer Qualitätsoffensive

weisen hier den zukünftigen Weg, bleiben aber bislang

noch schwerpunktmäßig auf den Kindergartenbereich

beschränkt. Daher ist eine Ausdehnung der nordrhein-

westfälischen Bildungsvereinbarungen für den Kinder-

gartenbereich auch auf die Einrichtungen für die unter

3-Jährigen zu fordern. Hier ist zunächst daran anzu-

knüpfen, dass für diese Altersgruppe im Gegensatz zu

der Situation für die 3- bis 6-Jährigen keineswegs von

einem bedarfsgerechten Angebot ausgegangen werden

kann. Hier ist also ein Ausbau des Angebotes in zweifa-

cher Hinsicht dringend erforderlich.

5. Perspektiven der Kinder- und Jugendhilfe

24) Hierzu sollen allerdings nur einige kurze Anmerkungen gemacht werden, da es zu diesem Thema eine weitere Expertise zum Landesjugendbericht geben 

wird. 
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Zum einen fängt Bildung nicht erst mit dem dritten

Lebensjahr an bzw. beginnt die Notwendigkeit einer ent-

sprechenden Förderung weit vorher. Dies verweist auf

die Aufgabe, den Auftrag ‚Bildung von Anfang an’ nicht

erst mit dem Eintritt in den Kindergarten ernst zu neh-

men, sondern auch für die jüngeren Kinder einen kind-

erhilfespezifischen Bildungsauftrag inhaltlich auszufül-

len und entsprechend umzusetzen. Zum anderen machen

sämtliche Erfahrungen und Daten in der Kinder- und

Jugendhilfe den besonderen Belastungsgrad deutlich,

dem immer mehr Familien ausgesetzt sind. Eine frühest-

mögliche Unterstützung von Familien bei deren Wahr-

nehmung ihres Erziehungs- und Sozialisationsauftrages

leistet einen präventiven Beitrag zur Bewältigung fami-

lialer Orientierungsprobleme und schafft eine zentrale

Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf. Letzteres wiederum ist eine wesentliche Bedin-

gung dafür, dass die sozio-ökonomischen Lebenslagen

von Familien deutlich verbessert werden können – auch

wenn die Kinder- und Jugendhilfe den Arbeitsmarkt ins-

besondere für Mütter nur unmittelbar beeinflussen kann.

Gerade aber die besonders prekäre Situation alleinerzie-

hender Mütter und der Umstand, dass trotz gegenteili-

gem Wunsch viele Frauen mangels ausreichender

Möglichkeiten der Kinderbetreuung nach der Elternzeit

nicht auf den Arbeitsmarkt zurückkehren, verstärkt die

Dringlichkeit dieser Angebotserweiterung. Letzteres

Argument als ein in erster Linie erweiterter Begrün-

dungszusammenhang einer bedarfsgerechten Schaffung

einer Angebotsstruktur für die unter 3-Jährigen kann

nicht als Ausschließlichkeitskriterium Geltung bean-

spruchen. Bildung von Anfang an ist ein Recht, dessen

Einlösung für alle Kinder gilt und das damit auch unab-

hängig von der Berufstätigkeit der Väter und Mütter

umzusetzen ist. 

Dass der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen

eine spezifische Fachlichkeit erfordert, die im Rahmen

der gegenwärtigen Erzieherinnenausbildung nicht ein-

zulösen ist, stellt ein weiteres Problem dar, dessen Be-

wältigung perspektivisch nur durch die Anhebung der

Ausbildung auf Fachhochschulniveau zu lösen sein wird. 

Die Voraussetzungen zur Umsetzung einer quantitativen

und qualitativen Angebotserweiterung sind gegenwärtig

gleichermaßen günstig wie schwierig. Fachlich sind die

entsprechenden Erfordernisse unbestritten. Finanztech-

nisch bergen sie allerdings einigen Sprengstoff. Die

Tatsache, dass in den nächsten Jahren der quantitative

Bedarf an Kindergartenplätzen rückläufig sein wird und

von daher Umstrukturierungen im Kindertagesstätten-

bereich unumgänglich sein werden, bietet einerseits die

Gelegenheit, die Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe

durch die Schließung von Einrichtungen zu senken. An-

dererseits schafft eben diese Situation den nötigen

finanziellen Spielraum, die eingesparten Kosten für den

Einstieg in den Ausbau des Angebotes für die unter

3-Jährigen zu nutzen. Damit ist die Kinder- und Jugend-

hilfe sowohl auf der Landes- als auch auf der Kommu-

nalebene vor die besondere Herausforderung gestellt,

sich gegenüber Sparzwängen und finanziellen Ver-

teilungskämpfen fachlich und politisch behaupten kön-

nen zu müssen. 

Die Bildungsdebatte hat die Kinder- und Jugendhilfe

aber nicht nur in Bezug auf den Kindertagesstättenbe-

reich erreicht, sie wirkt auch in andere Leistungsberei-

che hinein. Offensichtlich ist dies für den Bereich der

Kinder- und Jugendarbeit, die sich vor allem im Rahmen

der Einführung von mehr Ganztagsschulen und den da-

mit anstehenden Kooperationsstrukturen von Schule

und Jugendhilfe herausgefordert sieht. Dass die Kinder-

und Jugendhilfe als nicht-formale Bildungsinstitution

wahrgenommen und als gleichberechtigter wie eigen-

ständiger Partner anderer Bildungsinstitutionen aner-

kannt wird, ist daran gebunden, dass sie sich selbst in die

Lage versetzt, ihren je spezifischen Bildungsauftrag

handlungsfeldbezogen zu definieren, konzeptionell

umzusetzen und wirksam in die aktuelle Bildungsde-

batte einzubringen. Formale, nicht-formale und infor-

melle Bildungsprozesse als ebenbürtige Bestandteile

eines umfassenden Bildungsverständnisses fordern die

Kinder- und Jugendhilfe dazu heraus, nicht nur auf die

Relevanz auch wenig standardisierter, abfragbarer und

nachprüfbarer Bildungsprozesse zu verweisen, sondern

darüber hinausgehend deutlich machen zu können, um

welche Bildungsinhalte es dabei konkret geht, unter wel-

chen Voraussetzungen und Bedingungen solche Bil-

dungsprozesse erfolgreich die Teilhabechancen junger

Menschen verbessern und welchen Beitrag die Kinder-

und Jugendhilfe hierzu leisten kann.
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Selbst wenn es auf den ersten Blick nicht so zu sein

scheint, auch im Bereich der Hilfen zur Erziehung geht

es zumindest teilweise um die Bildung der Adressatin-

nen und Adressaten in einem erweiterten Sinne. Wenn

Bildung – und dies ist eine der zentralen Inhalte der

aktuellen Bildungsdebatte – in einer wissensbasierten

Gesellschaft zu dem vorrangigen Schlüssel für eine

umfassende Teilhabe, zu der zentralen Voraussetzung

des sozialen und materiellen Wohlstandes jedes Einzel-

nen und der Gesellschaft als Ganzer wird, dann tragen

Hilfen zur Erziehung für ihre Adressaten und Adressa-

tinnen vielfach erst dazu bei, an Bildungsprozessen par-

tizipieren zu können, sie schaffen so die Voraussetzung

zur Teilhabe an Bildung.

Während dieser Bildungsauftrag der Hilfen zur Erzie-

hung öffentlich bislang kaum wahrgenommen wird, ge-

raten die Hilfen zur Erziehung unter ganz anderen

Vorzeichen immer mehr unter Druck. Das ansteigende

Fallvolumen und der Ausgabenanstieg in den Hilfen zur

Erziehung wirft immer dringlicher die Frage danach auf,

in welchem Umfang und mit welchem Kostenaufwand

diese Hilfen erforderlich sind, zumal die Bevölkerungs-

entwicklung in den nächsten Jahren keinen Rückgang

der Fallzahlen erwarten lässt. Vor allem auf der lokalen

Ebene entsteht angesichts der öffentlichen Armut kom-

munaler Haushalte zunehmend mehr der Zwang, die

Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung fachlich legiti-

mieren und in Hinblick auf ihre Wirkungen begründen

zu können.

Festgehalten und in die entsprechenden Entscheidungs-

zusammenhänge und Verteilungsdiskussionen hineinge-

tragen werden muss, dass die Zunahme des Fallvolu-

mens in erster Linie nicht auf ein weitreichendes, indi-

viduelles Versagen der Familien verweist, sondern seine

Ursachen darin hat, dass Familien angesichts der struk-

turell veränderter Bedingungen des Aufwachsens der

jungen Generation mit der Wahrnehmung ihres Soziali-

sations- und Erziehungsauftrages überfordert sind.

Diese Überforderung wird zusätzlich dadurch ver-

schärft, dass vielfach bereits die materiellen Voraus-

setzungen für die Übernahme und Ausübung einer pri-

vaten Verantwortung für das Aufwachsen von Kindern

und Jugendlichen eingeschränkt sind. Der Anstieg des

Fallvolumens ist insofern auch eine Konsequenz der

strukturellen Benachteiligung von Familien. 

Diese Argumentation allein wird die Kinder- und

Jugendhilfe aber auf Dauer nicht davor bewahren, ange-

sichts des enormen Kostenaufwandes Auskunft über die

Wirkungen und den Erfolg dieser Leistungen geben zu

können. Bereits in dem ersten HzE-Bericht des Landes

ist diese Herausforderung aufgenommen und versucht

worden, mit Hilfe der amtlichen Kinder- und Jugendhil-

festatistik empirisch abgesicherte erste Aussagen über

den Erfolg der Hilfen zur Erziehung und hier vor allem

der stationären Hilfen zu formulieren. Untersucht wird

seit dem in erster Linie regelmäßig die Frage, ob bei

dem Abschluss der Hilfe die Erziehungsziele erreicht

wurden oder ob die Hilfe vorzeitig beendet wurde. Als

Indikatoren für eine nicht erfolgreiche Beendigung der

Hilfen werden die unplanmäßige Beendigung der Hil-

fen, die Überleitung in eine andere Form der Fremd-

unterbringung sowie der Bezug von Eingliederungs-

hilfen nach dem BSHG gewertet. Zählt man zu den

gelungenen Hilfen die Überleitung in eine Adoption

oder in eine ambulante Hilfe hinzu, dann weisen die

Vollzeitpflegen einen Anteil von 54 % erfolgreich been-

deter Hilfen, die Heimerziehung einen Anteil von 42 %

und die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

einen Anteil von knapp 53 % auf.
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Tabelle 5.1: 
Beendete Hilfen der Fremdunterbringung nach der Ursache für das Ende der Hilfe in
Nordrhein-Westfalen; 2002 (Angaben abs. und in %)

ist darüber hinausgehend ein gesichertes Wissen auf der

Grundlage kontinuierlicher Evaluationsverfahren und

deren entsprechender Auswertungen. Hiermit geht es

nicht darum, die Leistungsfähigkeit der Kinder- und

Jugendhilfe prinzipiell in Frage zu stellen. Vielmehr ist

es das zentrale Anliegen von Evaluationsverfahren, die

fachliche Wissensbasis zu erweitern, die Leistungen der

Kinder- und Jugendhilfe nachvollziehbarer werden zu

lassen und hierüber zu ihrer Transparenz beizutragen.

Schließlich erweitert die Kinder- und Jugendhilfe da-

durch ihre Chancen, auch jugendhilfeferne Entschei-

dungsträger von der Notwendigkeit ihrer Angebote zu

überzeugen. Letztendlich ist es die Kinder- und Jugend-

hilfe selbst, die den Anlass für eine vermehrte Evalua-

tion ihrer Angebote liefert. Die in interkommunalen Ver-

gleichsringen beobachtbaren erheblichen Unterschiede

in Hinblick auf das Leistungsspektrum, die Leistungs-

dichte und das Finanzvolumen für die Leistungen kön-

nen mit regionalen Besonderheiten der Fallstruktur

alleine nicht erklärt werden.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses - Junge Menschen am

31.12.2001; 2003, Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

In den entsprechenden HzE-Berichten des Landes ist

bereits nachdrücklich darauf hingewiesen worden, dass

diese Berechnungen nur erste Annäherungen an ein

schwieriges Thema darstellen und die Daten keineswegs

ausreichende Indikatoren berücksichtigen, die eine

abschließende Beurteilung des Erfolgs oder Misserfolgs

der stationären Hilfen erlauben. Zusätzlich müssten die

Dauer der Hilfen, das Alter der Adressatinnen und Ad-

ressaten, die Problemdichte des Einzelfalls und die

(Nicht-)Gewährung familienbegleitender bzw. – an-

schließender Hilfen Berücksichtigung finden. Dies ver-

schafft bereits einen ersten Eindruck davon, wie schwie-

rig und komplex sich die Beantwortung der Frage nach

den Wirkungen und dem Erfolg nicht nur der stationären

Hilfen gestaltet.

Dennoch wird eine kontinuierliche Berichterstattung

auch über solche Zusammenhänge zwingend erforder-

lich sein, wenn die Kinder- und Jugendhilfe in den

anstehenden Finanzierungsdebatten mit Fachargumen-

ten und empirischen Daten gewappnet sein will. Dabei

kann die Kinder- und Jugendhilfestatistik allein keine

ausreichende Argumentationsbasis abbilden. Notwendig

 



101

Dass, was die Kinder- und Jugendhilfestatistik bereits

jetzt deutlich nachweist, ist, das Familien, Kinder- und

Jugendliche nicht-deutscher Staatsangehörigkeit inner-

halb der Kinder- und Jugendhilfe gemessen an ihrem

Bevölkerungsanteil deutlich unterrepräsentiert sind.

Will die Kinder- und Jugendhilfe weiterhin für sich in

Anspruch nehmen, einen zentralen Beitrag für die

Integrationsperspektiven nicht-deutscher Kinder und

Jugendlicher leisten zu können, muss sie sich mit den

Ursachen dieser Unterrepräsentanz auseinandersetzen.

Abbildung 5.1: 
Die Nationalität der Klientel bei Beratungen, ambulanten Hilfen und
Fremdunterbringungen in Nordrhein-Westfalen; 2002 (Angaben in %)

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Beratung, Betreuung einzelner

junger Menschen, sozialpädagogische Familienhilfe, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses, versch. Jahrgänge;

Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik 

Während der Bevölkerungsanteil der ausländischen

Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen 13 % beträgt, ma-

chen die nicht-deutschen Leistungsempfängerinnen und

-empfänger nur einen Anteil von 8,7 % aus. Besonders

eklatant ist dieses Missverhältnis im Bereich der Er-

ziehungsberatung und Fremdunterbringung, wobei die

Diskrepanz von Bevölkerungsanteil und Inanspruch-

nahme von Leistungen sogar noch größer sein dürfte,

wenn in der Kinder- und Jugendhilfestatistik auch dieje-

nigen Bevölkerungsgruppen gesondert erfasst würden,

deren Lebensbedingungen auch bei deutscher Staatsan-

gehörigkeit durch Migrationserfahrungen entscheidend

geprägt sind.
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Tabelle 5.2: 
Die Nationalität der Klientel bei den beendeten und andauernden Hilfen zur Erziehung
in Nordrhein-Westfalen; 2002

zu nehmen heißt, sich damit auseinander zu setzen, wel-

che Hindernisse für die Inanspruchnahme ausschlagge-

bend sind und wie die jeweiligen Zugangsbarrieren ab-

gebaut werden können. Vertrauensbildende Maßnah-

men, die im günstigsten Fall bereits in den Kindertages-

einrichtungen ansetzen, können dazu beitragen, Fremd-

heit auf beiden Seiten zugunsten eines akzeptierenden

und tolerierenden Miteinanders abzubauen. Nicht

zuletzt aufgrund der Entwicklung, dass der Anteil der

nicht-deutschen Kinder und Jugendlichen an der

Gesamtbevölkerung in den nächsten Jahren stark zuneh-

men wird, ist die Herausbildung und Aneignung ent-

sprechender interkultureller Kompetenzen, Ansätze und

Methoden unabdingbar.

1 Fälle mit Klienten unbekannter Staatsangehörigkeit werden der Gruppe der Nichtdeutschen zugeordnet.

2 Fälle der sozialpädagogischen Familienhilfe werden bei einem nichtdeutschen Familienmitglied der Gruppe der Nichtdeutschen zugeordnet.

Quelle: Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Institutionelle Beratung, Betreuung einzelner junger Menschen, sozialpädagogi-

sche Familienhilfe 2001; Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses - Junge

Menschen am 31.12.2001; 2003, Berechnungen der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik

Lediglich für die soziale Gruppenarbeit und die Betreu-

ungshelfer kann von einem umgekehrten Verhältnis aus-

gegangen werden, worin sich die besondere Repräsen-

tanz straffällig gewordener ausländischer Jugendlicher

in der Kinder- und Jugendhilfe widerspiegelt. 

Unübersehbar wird durch diese Daten, dass innerhalb

der Kinder- und Jugendhilfe der Anspruch, soziale Be-

nachteiligungen von nicht-deutschen Familien, Kindern

und Jugendlichen bearbeiten zu wollen und dabei deren

Teilhabechancen zu verbessern, nur partiell eingelöst ist.

Statt dessen besteht die Gefahr, dass auch innerhalb der

Kinder- und Jugendhilfe die entsprechenden Ungleich-

heitsstrukturen reproduziert werden. Diese Gefahr ernst
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Besonders benachteiligt sind ausländische Jugendliche

aber auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Dabei gilt für sie

wie für die deutschen Jugendlichen auch, dass die

Jugendarbeitslosigkeit als das zentrale Problem der

Zukunftsperspektiven junger Menschen erfahren wird.

Auf die Notwendigkeit der Entwicklung einer Berufs-

wahlkompetenz ist bereits hingewiesen worden. Gefor-

dert wurde in diesem Kontext eine Berufswahl, die sich

an regionalen Besonderheiten, den individuellen Bil-

dungsvoraussetzungen, der Zukunftsfähigkeit von Beru-

fen, den damit zusammenhängenden Beschäftigungs-

und Aufstiegsmöglichkeiten sowie den jeweiligen

Einkommensperspektiven orientiert. Nimmt man eine

solche Berufswahlkompetenz mit ihren Anforderungen

ernst, dann müssen auch die Maßnahmen für ausbil-

dungsplatzsuchende und arbeitslose Jugendliche sich an

diesen Ansprüchen messen lassen. Sieht man sich dar-

aufhin die jeweiligen Maßnahmenkataloge einmal etwas

genauer an, dann treten berechtigte Zweifel auf, dass die

im Rahmen der Jugendsozialarbeit und hier vor allem

der Jugendberufshilfe mit durchgeführten Maßnahmen

diesem Maßstab tatsächlich gerecht werden. Ob sich an

dieser Situation im Anschluss an Hartz IV, dem SGB II

Entscheidendes ändern wird, kann zum jetzigen Zeit-

punkt nicht abschließend beurteilt werden. Erste

Reaktionen aus dem Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe lassen aber erwarten, dass sich die Situation für die

jungen Menschen nicht unbedingt verbessern wird und

zudem einige Veränderungen sogar eine deutliche

Verschlechterung ihrer Situation zur Folge haben wer-

den. 

Der Verlust des Leistungsbezugs nach dem BSHG für

die bis zu 25-Jährigen in den Fällen, in denen eine ange-

botene Beschäftigung nicht angenommen wird, verdeut-

licht den stark kontrollierenden Charakter von Teilen

dieser Gesetzgebung. Dabei wird der Anspruch eines

Ausbildungsplatzes für alle jungen Menschen aufgege-

ben zugunsten einer Beschäftigungsgarantie, die diese

dazu zwingt, jede angebotene Tätigkeit annehmen zu

müssen. Diese Strategie verkennt die enorme Bedeu-

tung, die Ausbildung und Beruf für die Lebensentwürfe

und Sinnerfahrungen junger Menschen einnehmen.

Deren Orientierung an den herkömmlichen, durch

Ausbildungsabschlüsse begründeten Strukturen von Er-

werbsarbeit werden von ihnen selbst dann nicht aufge-

geben, wenn bereits mehrfach die Erfahrung des

Scheiterns durchlebt worden ist. Dabei kann nicht abge-

stritten werden, dass es junge Menschen mit einem be-

sonderen Förderbedarf gibt, die den Anforderungen des

regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarktes nicht ge-

wachsen sind. Entscheidend ist aber, ob und wie diese

Jugendlichen auf die Erfüllung dieser Anforderungen

vorbereitet werden und welche Möglichkeiten ihnen zu-

gestanden werden, auch wiederholte Versuche der Be-

wältigung beginnen zu können.

Die Kinder- und Jugendhilfe wird sich noch ausführli-

cher mit den Konsequenzen der aktuellen Arbeitsmarkt-

politik auseinandersetzen müssen und dies nicht nur in

Bezug auf die Folgen für die Trägerlandschaft der Ju-

gendberufshilfe. Maßstab bei der Bewertung der politi-

schen Strategien und bei der Übernahme entsprechender

Maßnahmen und Angebote muss sein, inwieweit an dem

Gebot der Teilhabe für alle Jugendlichen festgehalten

wird, Zukunftsperspektiven eröffnet werden und den

Lebensentwürfen der Jugendlichen Rechnung getragen

wird. Zwar wird die Jugendarbeitslosigkeit angesichts

der demographischen Entwicklung in mehreren Jahren

kein vordringliches Problem mehr sein; diejenigen, die

heute aber ausgeschlossen und ausgegrenzt werden,

können in einigen Jahren auch nicht mehr integriert wer-

den. Das der Kinder- und Jugendhilfe in Nordrhein-

Westfalen in diesem Zusammenhang eine besondere

Verantwortung zukommt, liegt nicht nur in der Vielfalt

ihrer Träger und Maßnahmen für arbeitslose Jugendli-

che begründet. Ihre Verantwortung ergibt sich zudem

aus dem hohen Anteil ausländischer benachteiligter

Jugendlicher in NRW.
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Quelle: Schilling 2003

6.2 Materialien 

Netto-Ausgaben der kommunalen Haushalte für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe (Haushaltsabschnitt

407, 45, 46/1992-2001; westliche Bundesländer; Angaben in Mio. Euro)

1992 1993 1994 1995 1996

Netto-Ausgaben in 1.000 Euro

Jugendarbeit 837.310 757.144 787.284 773.849 765.417

Jugendsozialarbeit 81.856 113.012 60.023 68.748 71.698

Familienförderung 526.355 573.384 71.618 81.314 89.542

Tageseinrichtungen 3.227.408 3.880.790 4.345.756 4.542.299 4.791.424

Hilfen zur Erziehung, Hilfen für 
junge Volljährige, Schutzmaßnahmen,
Eingliederungshilfe gemäß § 35a
Beratungseinrichtungen,
Einrichtungen für werdende Mütter

1.712.175 1.897.980 2.226.056 2.491.509 2.677.742

Sonstige Maßnahmen und 
Einrichtungen

231.453 221.066 142.902 151.073 166.106

Verwaltung der Jugendhilfe 725.058 751.669 758.771 782.045 803.001

Zusammen 7.341.615 8.195.044 8.392.409 8.890.838 9.364.930

Indexentwicklung 1992 = 100

1992 1993 1994 1995 1996

Jugendarbeit 100 90,4 94,0 92,4 91,4

Jugendsozialarbeit 100 138,1 73,3 84,0 87,6

Familienförderung 100 108,9 13,6 15,4 17,0

Tageseinrichtungen 100 120,2 134,7 140,7 148,5

Hilfen zur Erziehung, Hilfen für 
junge Volljährige, Schutzmaßnahmen,
Eingliederungshilfe gemäß § 35a
Beratungseinrichtungen,
Einrichtungen für werdende Mütter

100 110,9 130,0 145,5 156,4

Sonstige Maßnahmen und 
Einrichtungen

100 95,5 61,7 65,3 71,8

Verwaltung der Jugendhilfe 100 103,7 104,6 107,9 110,7

Zusammen 100 111,6 114,3 121,1 127,6
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1997 1998 1999 2000 2001
Veränderung 1992
zu 2001 absolut

778.800 808.037 910.783 937.432 976.441 139.131

87.430 92.701 98.459 110.065 111.435 29.579

65.804 72.676 80.446 93.657 99.507 -426.848

5.112.156 5.120.379 5.244.619 5.490.146 5.817.523 2.590.115

2.806.859 2.910.219 3.131.046 3.321.385 3.530.816 1.818.641

170.993 166.816 172.669 197.604 193.888 -37.565

810.291 840.514 855.669 871.698 906.286 181.228

9.832.333 10.011.341 10.493.691 11.021.987 11.635.896 4.294.281

%Veränderung
1992 zu 2001

%Veränderung
1992 zu 2001 preis-
bereinigt1997 1998 1999 2000 2001

93,0 96,5 108,8 112,0 116,6 16,6 -1,6

106,8 113,2 120,3 134,5 136,1 36,1 14,9

12,5 13,8 15,3 17,8 18,9 -81,1 -84,0

158,4 158,7 162,5 170,1 180,3 80,3 52,1

163,9 170,0 182,9 194,0 206,2 106,2 74,0

73,9 72,1 74,6 85,4 83,8 -16,2 -29,3

111,8 115,9 118,0 120,2 125,0 25,0 5,5

133,9 136,4 142,9 150,1 158,5 58,5 33,7
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